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Vollzug der 22. BImSchV 


Luftreinhalteplan für den Ballungsraum 
Nürnberg - Fürth - Erlangen


0.  Einleitung  


Die EG-Luftqualitätsrahmenrichtlinie /1/ und ihre Tochterrichtlinien über Grenzwerte für 
Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide, Partikel und Blei in der Luft /2/ bzw. über 
Grenzwerte für Benzol und Kohlenmonoxid in der Luft /3/ sind als Siebte Novelle des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) /4/ sowie als Novelle der 22. Verordnung zum 
BImSchG in deutsches Recht umgesetzt worden. 


Durch diese Richtlinien werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, für die erfassten Luftschad-
stoffe die Einhaltung bestimmter Immissionswerte sicherzustellen. Diese Werte sind an-
spruchsvolle und verbindliche Luftgütewerte, die eine für die menschliche Gesundheit 
und/oder die Umwelt insgesamt unbedenkliche lufthygienische Situation in Bezug auf die 
genannten Schadstoffe gewährleisten sollen. 


Die 22. BImSchV /5/ legt für die von ihr erfassten Schadstoffe auf die menschliche Gesund-
heit bezogene Immissionsgrenzwerte fest, die ab festen Stichtagen (01.01.2005 bzw. 
01.01.2010, abhängig vom jeweiligen Luftschadstoff) nicht mehr überschritten werden dür-
fen.


Durch die EG-Luftqualitätsrahmenrichtlinie werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, bei der 
Überschreitung bzw. der Gefahr der Überschreitung der Immissionsgrenzwerte Pläne mit 
dem Ziel die Einhaltung dieser Werte zu gewährleisten zu erstellen. Für ein Gebiet, in dem 
die Summe von Grenzwert (Jahres- oder Kurzzeitgrenzwert) und Toleranzmarge für einen 
oder mehrere der betroffenen Schadstoffe überschritten wird, hat die zuständige Behörde 
einen Luftreinhalteplan aufzustellen. Dieser hat alle erforderlichen Maßnahmen zu beinhal-
ten, um eine Einhaltung der Grenzwerte ab dem jeweiligen Stichtag auf Dauer sicherzustel-
len.


Ein Luftreinhalteplan hat damit die Aufgabe, die Anstrengungen der öffentlichen Verwaltung 
zur Sanierung in einem bestimmten Gebiet zu organisieren. Luftreinhalteplan und ggf. Akti-
onsplan sind verwaltungsinterne Projekte, welche zwar die zuständigen Verwaltungsberei-
che, nicht jedoch den Bürger binden. Außenwirkung erlangen diese Pläne erst durch behörd-
liche Einzelmaßnahmen, für die sie jedoch keine eigenständige Rechtsgrundlage sind, son-
dern die auf den entsprechenden Eingriffsregelungen des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes oder anderer Rechtsvorschriften basieren müssen. 


Nachdem an den Messstellen in den Städten Nürnberg, Fürth und Erlangen Überschreitun-
gen der Grenzwerte festgestellt wurden  ist als Plangebiet für den zu erstellenden Luftrein-
halteplan der Ballungsraum Nürnberg - Fürth - Erlangen im Sinne der 22. BImSchV fest-
gelegt worden.
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1.  Allgemeine Informationen zum Ballungsraum 


1.1. Bevölkerung 


Der Ballungsraum Nürnberg - Fürth - Erlangen liegt im Osten des Regierungsbezirkes Mit-
telfranken. In diesen drei Städten leben ca. 700 000 Einwohner auf einer Fläche von 326,8 
km². Im Ballungsraum und den angrenzenden Städten und Landkreisen leben rd. 3/4 der 
mittelfränkischen Bevölkerung (1.27 Mio. Einwohner) und arbeiten ca. 3/4 aller sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer Mittelfrankens. Die hohe Zahl von Einpendlern 
spiegelt die Anziehungskraft dieses Wirtschaftsraumes wider, er ist der zweit größte in Bay-
ern. Der Ballungsraum zählt zu den zehn größten Verdichtungsräumen Deutschlands 


   


Abb.1:  Mittelfranken mit Ballungsraum 


Fläche in km² Stand 2001 Einwohner Stand 31.12.2002
Nürnberg 186,60 493.397 
Fürth 63,35 111.784 
Erlangen 76,84 102.198 
Mittelfranken 7246,13 1.703.869 


Tabelle 1: Flächen und Einwohner 
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Abb. 2: Übersichtskarte Ballungsraum Nürnberg-Fürth-Erlangen 
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1.2 Wirtschaft / Industrie 


Das vielfältige Branchenbild der Wirtschaft im Ballungsraum Nürnberg - Fürth - Erlangen
wird hauptsächlich von der Elektrotechnik mit Elektronik und vom Maschinenbau geprägt. In 
den Bereichen Mikroelektronik, Informationsverarbeitungstechnik, Softwareentwicklung, 
Kommunikationstechnik, Unterhaltungselektronik, Fertigungs- und Automatisierungstechnik, 
Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sowie nicht zuletzt in der Medizintechnik, die alle im 
direkten oder indirektem Zusammenhang mit der Elektrotechnik stehen, ist in den kommen-
den Jahren eine Expansion zu erwarten. Einen besonderen Ruf genießt Nürnberg als inter-
nationales Spielzeugzentrum; so stammt über ein Viertel aller in der Bundesrepublik 
Deutschland hergestellten Spielwaren aus Mittelfranken.  


Gebiet Arbeitnehmer 1 davon Land-/ Produz. Dienst- 
gesamt weiblich Forstw. Gewerbe leistungen 2


% Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Stadt Erlangen (R 7) 72.936 42,7 137 0,2 36.602 50,2 36.197 49,6
Stadt Fürth (R 7) 43.646 47,9 302 0,7 14.092 32,3 29.252 67,0
Stadt Nürnberg (R 7) 264.202 43,8 1.215 0,5 77.486 29,3 185.482 70,2
Industrieregion Mfr. (R 7) 524.365 44,2 2.986 0,6 195.735 37,3 325.624 62,1


Tabelle 2: /6/ Erwerbstätigkeit - Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30. Juni 2001 nach Wirtschafts-
bereichen.
1


 Dazu gehören alle Arbeiter, Angestellte und Auszubildende (zusammen rund drei Viertel aller Erwerbstätigen), nicht aber Beamte, Selbständige, mithelfende Familien-
angehörige und ausschließlich geringfügig Beschäftigte. 
2


Handel, Gastgewerbe, Verkehr und sonstige Dienstleistungen 


Gebiet Betriebe Beschäftigte Beschäftigte


Anzahl Anzahl Je 1000 EW2


Stadt Erlangen (R 7) 57 27.652 271


Stadt Fürth (R 7) 64 9.099 81


Stadt Nürnberg (R 7) 294 54.521 111


Industrieregion Mittelfranken (R 7) 806 140.480 109


Tabelle 3: /6/ Verarbeitendes Gewerbe1) - Betriebe, Beschäftigte, Bruttolohn- und -gehaltssumme im Juni 2003 sowie Jah-
resumsatz 2002,  
1


 Einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden. Erfasst sind Betriebe von Unternehmen mit im allgemeinen 20 oder mehr Beschäftigten.
2


Bevölkerungsstand 31.12.2002.


Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 
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Wirtschaftsstruktur des Ballungsraumes Nürnberg - Fürth - Erlangen 


Nürnberg


Für den Wandel vor allem der Stadt Nürnberg zum modernen Dienstleistungszentrum stehen 
z.B. führende Unternehmen für Konsum-, Markt- und Absatzforschung, Versicherungen oder 
die DATEV, die mit ihrem Leistungsangebot für ca. 40.000 Steuerberater und Rechtsanwälte 
zu den großen EDV - Dienstleistern in Europa zählt. Mit etwa 10.000 Beschäftigten ist Nürn-
berg heute der Call Center Standort Nr.1 in Bayern. 


Nürnberg ist das Handelszentrum Nordbayerns mit hoher Einkaufszentralität. Das Güterver-
kehrszentrum im Nürnberger Hafen ist einer der bedeutendsten Umschlagplätze im süddeut-
schen Raum. Die Exportquote Nürnbergs liegt über dem Bundesdurchschnitt, wobei Nürn-


berg von seiner zentralen Lage im euro-
päischen Wirtschaftsraum profitiert. Be-
günstigt durch die verkehrsgeografische 
Lage ist Nürnberg traditioneller Standort 
von Betrieben aus dem Verkehrs- und 
Logistiksektor mit zukunftsweisenden Mo-
dellprojekten der Kommunikations- und 
Verkehrswirtschaft. Die Schwerpunkte der 
Nürnberger Industrie liegen in den Berei-
chen Kommunikations-, Verkehrs-, Ener-
gietechnik, Mess- und Regeltechnik, Un-
terhaltungselektronik sowie Automatisie-


rungs- und Fertigungstechnik. Die hier stark vertretenen Kfz-Elektronikunternehmen profitie-
ren vom Vormarsch der Elektronik im Automobilbau. Nürnberg ist ein Tiefdruckzentrum in 
Europa. Traditionell stark ist auch die Schreibgeräteindustrie und die Nahrungs- und Ge-
nussmittel-Industrie. 


Erlangen


Erlangen versteht sich als Hightech-Zentrum Nordbayerns. Mit Siemens, Universität, zahlrei-
chen Softwarefirmen, privaten und öffentlichen Forschungseinrichtungen findet sich hier eine 
Konzentration an technischem Know-how, das in Nordbayern einmalig ist.


Erlangens Wirtschaft ist untrennbar mit 
dem Namen Siemens verbunden. Der 
Konzern wickelt von hier aus etwa die 
Hälfte seines Weltumsatzes ab. Mit rund 
22.000 Mitarbeitern ist die Siemens AG 
der größte Arbeitgeber Erlangens. Die 
meisten dieser Beschäftigten sind in der 
Forschung und Entwicklung oder in der 
Verwaltung für weltweit agierende Unter-
nehmensbereiche tätig, nur ein geringer 
Teil ist in Erlangen in der Produktion be-
schäftigt. Dennoch werden in der Statistik 


über die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten alle Mitarbeiter im Produzierenden Be-
reich geführt was der Wirtschaftsstruktur Erlangens nicht entspricht. 
Der zweitgrößte Arbeitgeber ist die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg mit 
rund 11.000 Mitarbeitern. Sie ist die zweitgrößte Universität Bayerns mit 23.700 Studieren-
den, 11 Fakultäten, 265 Lehrstühlen, 89 Instituten und 21 Kliniken und spielt eine bedeuten-
de Rolle bei Forschung, Bildung und Technologietransfer. 
Zunehmend Bedeutung gewinnt Erlangen als Medizin und Gesundheitsstadt. Es ist das er-
klärte Ziel der Stadtverwaltung, im Zusammenwirken aller mit Medizin und Gesundheit be-


Nürnberg


1215
77486


185482


Landwirtschaft Produzierendes Gewerbe


Dienstleistungen


Erlangen


137


3660236197


Landwirtschaft Produzierendes Gewerbe


Dienstleistungen
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fasster Institutionen und Personen die auf diesem Sektor vorhandene nahezu einmalige 
Kompetenz zu stärken. Über 110 Firmen sind bereits heute im Medizin- und Medizintechnik-
bereich tätig. Nahezu jeder vierte Arbeitsplatz ist im Bereich Medizin und Gesundheit ange-
siedelt.


Fürth


Fürth, die zweitgrößte Stadt Mittelfrankens hat in den letzten Jahren einen tiefgreifenden und 
erfolgreichen Wandel vom traditionellen Industrie- zum modernen Dienstleistungsstandort 
vollzogen. Durch Konzentration auf Wachstumsbranchen und Zukunftstechnologien liegt 


Fürth in Bezug auf den Anteil der Be-
schäftigten im Dienstleistungsbereich be-
reits auf einer Spitzenposition in Bayern. 
Mit der Gründung und Ansiedlung der 
Neue Materialien Fürth GmbH wurde nicht 
nur die Anbindung an universitäre Einrich-
tungen realisiert, sondern auch der Grund 
gelegt für die Etablierung Fürths als Zent-
rum für Neue Materialien in Bayern mit 
vielversprechenden Wachstums- und 
Entwicklungsperspektiven. Davon profitie-
ren schon heute viele Fürther Unterneh-


men wie z.B. die Eckart-Werke, Dynamit-Nobel, Kennametal AG, FLABEG, Leistritz oder Alu 
Tec, die auf diesem Gebiet schon seit langem tätig sind. Mit der Ansiedlung des Zentralinsti-
tuts für Neue Materialien und Prozesstechnik (ZMP) erhält Fürth ein neues Image als Uni-
versitätsstandort und eine verstärkte Magnetwirkung für ansiedlungswillige Unternehmen. 


Neben Weltfirmen wie Quelle, UVEX oder Siemens ist Fürth Standort für eine Vielzahl inno-
vativer Mittelstandsunternehmen wie dem bundesweit größten Folienhersteller Leonhard 
Kurz oder den Spielwarenfirmen Bruder und Simba-Dickie. Mit den Schwerpunkten Ferti-
gungstechnik, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Software, Kommunikationstechnik, 
Solar- und Umwelttechnik decken eine Vielzahl kleiner und mittlerer Unternehmen moderne 
Zukunftstechnologien ab. 
Mit der bevorstehenden EU-Osterweiterung wird die Stadt als wichtiger Dreh- und 
Angelpunkt zwischen Westeuropa und den expandierenden Märkten im Osten weiter an 
Bedeutung gewinnen. 


Fürth


302


14092


29252


Landwirtschaft Produzierendes Gewerbe


Dienstleistungen
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1.3  Verkehrserschließung 


Mit der Öffnung der Ostgrenzen ist der Ballungsraum wieder in eine zentrale Lage im ge-
samteuropäischen Wirtschaftsraum gerückt. Kurze Wege zu anderen deutschen Zentren 
(München, Frankfurt, Stuttgart, Leipzig) und die schnelle Erreichbarkeit der europäischen 
Wirtschaftsräume kennzeichnen die Region. Die Verkehrssituation des Ballungsraumes ist 
überregional gekennzeichnet durch ihre zentrale Lage im zukünftigen europäischen Wirt-
schaftsraum und im Schnittpunkt wichtiger europäischer Verkehrsverbindungen. So hat sich 
die Region mit den Autobahnen A 3 (E 45), A 6 (E 50), A 7 (E 56), A9 (E 45) und A 73 in den 
vergangenen Jahren zu einer der Drehscheiben des Verkehrs in Europa, im Schnittpunkt der 
Verbindungen Paris-Prag, London-Brüssel-Wien-Budapest, und Berlin-Rom entwickelt. Im 
Bereich des Nürnberger Autobahnkreuzes werden 160.000 Fahrzeuge/24 Sunden registriert. 


Abb. 3:  Verkehrserschließung Ballungsraum 


Die im Bau befindliche ICE-Strecke München-Nürnberg-Berlin bringt die Einbindung in das 
europäische Hochgeschwindigkeitsnetz und ergänzt die bestehenden Eisenbahnlinien. Die 
Region liegt im Schnittpunkt von ICE- und IC-Strecken der Bahn und ist damit zentraler 
Schienenverkehrsknoten in Nordbayern.  
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Güterverkehrszentrum Hafen Nürnberg 


Mit dem Main-Donau-Kanal, einem Teil der transkontinentalen Wasserstraße zwischen der 
Nordsee und dem Schwarzem Meer, verfügt der Ballungsraum über einen Wasserstraßen- 
anschluss von europäischem Rang. Am Hafen Nürnberg hat sich das größte Logistikzentrum 
Süddeutschlands auf einer Fläche von 337 Hektar entwickelt. 


Tabelle 4: Häfen 


 Hafen Nürnberg Hafen Fürth Hafen Erlangen 
Frachtumschlag (in t) 9 003 567 156 396 184.785


davon Schiffsverkehr 720 655 65 818 184.785


 Lkw-Verkehr 6 818 001 -- --
 Bahnverkehr 1 464 911 90 578 --
Stand 2001 
Quelle: Stadt Nürnberg / Stadt Fürth / Stadt Erlangen 


Internationaler Flughafen Nürnberg 


Der internationale Flughafen Nürnberg zählt mit rd. 3,2 Mio. Passagieren und 73 000 Starts 
und Landungen zwar nur zu den kleineren der deutschen Verkehrsflughäfen, konnte jedoch 
seinen Einzugsbereich über Nordbayern hinaus auf die angrenzenden Länder erweitern und 
wird derzeit massiv ausgebaut. Er bietet Nonstop-Verbindungen in 22 europäische Wirt-
schaftsräume und in 19 Urlaubsgebiete. Zudem bestehen, besonders via Frankfurt, weitere 
gute Überseeflugverbindungen. 


Tabelle 5: Flughafen Nürnberg 


Starts und Landungen (Anzahl) 77 854


Passagieraufkommen (inkl. Transit)  3,28 Mio.


Luftfrachtumschlag (inkl. Transit in t) 65 158 t


Stand 2002 
Quelle: Stadt Nürnberg  


Schienenverkehr und Rangierbahnhof 


Nürnberg besitzt neben den Personenzug-Bahnhöfen, der Personenzugverkehr ist überwie-
gend elektrifiziert, einen großen Rangierbahnhof, der eine Fläche von ca. 3,4 qkm einnimmt. 
Pro Jahr fahren ca. 45 000 Züge in diesen Bahnhof ein und aus, wovon ca. 3 500 durch Die-
sellokomotiven gezogen werden. 11 Rangierlokomotiven der Baureihe 290 / 294 sind im Jahr 
zusammen etwa 28 000 Stunden im Einsatz. 
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Abb. 4: Verkehrsanbindung des Ballungsgebietes in Europa 
Quelle: Stadt Nürnberg 


Straßen im Ballungsraum 


Straßenlängen km N FÜ ER 


Gesamtlänge 1137,3 322,6 385,8
Bundesautobahn 13,4 12,6 22,5
Bundesstraßen 56,2 9,4 8,8
Staatsstraßen 31,4 16,2 32,4
Kreisstraßen 25,3 15,4 26,5
Gemeindestraßen 991,8 268,9 295,7


Stand 2001 


Tabelle 6: Straßen 
Quelle: Stadt Nürnberg / Stadt Fürth / Stadt Erlangen 


Die starke Zunahme des internationalen und überregionalen Verkehrs hat den ohnehin er-
heblichen innerregionalen Verkehr zusätzlich belastet. Aufgrund der hohen wirtschaftlichen 
Bedeutung des Kernbereiches der Region - hier haben nahezu 80% aller Beschäftigten ihren 
Arbeitsplatz - und der erheblichen Stadt-Umland-Wanderung der Wohnbevölkerung in den 
vergangenen Jahrzehnten hat auch der innerregionale Verkehr weiter zugenommen. Ca. 
568.000 Kfz passierten 2002 innerhalb von 16 Stunden die Stadtgrenze von Nürnberg (1997: 
496.000, 2000: 506.000). Diese Zunahme hat auch der erhebliche Ausbau des S-Bahn und 
U-Bahn - Netzes in der Region nicht aufhalten können und obwohl die Region in Kooperation 
mit den Nachbarregionen mit dem VGN seit 1987 über der drittgrößten Verkehrsverbund 
Deutschlands mit 11.300 km² Ausdehnung und täglich ca. 600.000 Fahrgästen verfügt. 
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ÖPNV im Ballungsraum (VGN) 


Abb. 5: Gesamtnetz VGN
Quelle: VGN 


ÖPNV Nürnberg Fürth Erlangen 


Beförderte Personen 1997 1) in 1.000 in 1.000 2003 2) in 1.000 
Insgesamt 189 145 29.115 15.506 
darunter (einschl. Umsteiger) 
U-Bahn 91 460 11.282 -- 
Straßenbahn 35 692 -- -- 
Bus 41 362 17.833 -- 
Beförderte Personen je Einwohner 388 168 152 


Linienlänge 2001 in km in km 2003 3)     in km 
Insgesamt 453,6 137,8 243 
U-Bahn 29,8 3,0 - 
Straßenbahn 41,9 -- - 
Bus 381,9 134,8 243 


Anzahl der Haltestellen 2001 Zahl Zahl 2003 3)      Zahl 
Insgesamt 577 168 387 
U-Bahn 39 4 - 
Straßenbahn 75 -- - 
Bus 463 164 387 
Haltestellen je 1.000 Einwohner 1,2 1,5 3,8 
--------------    


1) Zahlen für 2001 z. Zt. nicht verfügbar 
2) ohne Bahn innerhalb des VGN 
3) Gesamtlänge der einzelnen Linien, d. h. Steckenabschnitte die von mehreren Linien befahren werden, sind entsprechend mehrfach gezählt. 


Tabelle 7: ÖPNV im Ballungsraum 
Quelle: Stadt Nürnberg / Stadt Fürth / Stadt Erlangen 
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Abb. 6: Verkehrsnetze Nürnberg, Fürth, Erlangen 
Quelle: VGN 
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1.4 Flächenanteile 


Die Flächen des Ballungsraumes werden wie folgt genutzt:  


Nutzung der Stadtgebietsfläche Nürnberg


Fläche in km² 186,6


Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt 56,8 %
 Gebäude- und Freifläche                34,6 %


 Erholungsfläche insgesamt    3,7 %
 - Sportplätze, Freibäder etc.      1,1 %
 - Parks, Grünanlagen                 2,6 %
 Verkehrsfläche insgesamt                      17,1 %


 - Straßen, Wege, Plätze                  12,4 %
 - Bahn, Flughafen etc.                    4,7 %
Landwirtschaft                 24,0 %
Wald                                 16,7 %
Wasser      2,2 %
Sonstige Nutzung            0,3 %


Nutzung der Stadtgebietsfläche Fürth 


Fläche in km² 63,35


Siedlungs- und Verkehrsfläche insgesamt 43,5 %
 Gebäude- und Freifläche                26,9 %
 Erholungsfläche insgesamt    3,4 %


 - Sportplätze, Freibäder etc.      2,1 %
 - Parks, Grünanlagen                 1,3 %
 Verkehrsfläche insgesamt                      12,3 %


 - Straßen, Wege, Plätze                  10,9 %
 - Bahn, Flughafen etc.                    1,4 %
Landwirtschaft                 42,1 %
Wald                                 10,9 %
Wasser      3,0 %
Sonstige Nutzung            0,5 %


Nutzung der Stadtgebietsfläche Erlangen


Fläche in km² 76,84


Wohnbauflächen 17 %
Gemischte Bauflächen 4 %
Gewerbliche Bauflächen 6 %
Sonderbauflächen 2 %
Flächen für den Gemeinbedarf  1 %
Flächen für den Straßenverkehr 3 %
Flächen für Bahnanlagen 1 %
Flächen für die Ver- und Entsorgung 1 %
Grünflächen 7 %
Flächen für die Landwirtschaft 28 %
Flächen für die Forstwirtschaft/Wald 22 %
Wasserflächen      4 %
Flächen für den Naturschutz 4 %


Tabelle 8: Nutzung der Stadtflächen 
Quelle: Stadt Nürnberg / Stadt Fürth / Stadt Erlangen 
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1.5  Topografische Angaben 


Der Ballungsraum Nürnberg, Fürth, Erlangen liegt im flachwelligen, wenig gegliederten 
Kernbereich des Mittelfränkischen Beckens mit dem Rednitz-/Pegnitztal als zentraler süd-
nördlicher Entwässerungsachse, die sich von ca. 340 m NN auf 270 m NN absenkt. Über 
den i.d.R. breiten Talauen dieses Beckens, die häufig überschwemmt werden, erheben sich 
sandige Aufschüttungsterrassen, die im Gebiet des Zusammenflusses von Rednitz und Peg-
nitz eine Breite von mehreren Kilometern annehmen und sich in die Nebentäler hineinziehen. 
Hier befinden sich die ausgedehntesten Waldgebiete der Region: Sebalder Reichswald, Lo-
renzer Reichswald, Dürrenhembacher Wald, Brunnau, Soos, die weite Teile des Ostens und 
Südens des Mittelfränkischen Beckens einnehmen. Im Norden der Stadt Nürnberg wurde 
bereits im Mittelalter eine Teilfläche des Sebalder Reichswaldes gerodet und durch intensive 
Bewirtschaftung der aus dem Blasensandstein hervorgegangenen Böden - heute auch mit 
Hilfe künstlicher Bewässerung und Glashausflächen - in ein Gemüseanbaugebiet („Knob-
lauchsland“) verwandelt. 


1.6  Klima 


Die Region Nürnberg, Fürth, Erlangen liegt im Naturraum Fränkisches Keuper- Liasland im 
Pegnitztal, östlich der Region steigt die Frankenalb an. Es herrschen die west- bis südwestli-
chen Winde mit feuchten atlantischen Luftmassen vor, ein zweites Maximum zeigt die Wind-
rose der mittleren Windverhältnisse an der Station Nürnberg – Flughafen (Abb. 7) bei den 
östlichen Windrichtungen, die vor allem bei Hochdrucklagen kontinentale trockene Luftmas-
sen nach Franken bringen. 
Die in Abb. 8 und 9 dargestellten Schadstoff-Windrosen zeigen neben der Windverteilung 
der LÜB-Messstation Nürnberg - Ziegelsteinstraße auch die Konzentration von PM10 an den 
LÜB-Messstationen Nürnberg - Bahnhof und Fürth - Theresienstraße in Abhängigkeit von 
der Windrichtung. 


Abb. 7: Häufigkeitsverteilung der Windrichtungen in % Nürnberg - Flughafen 1981 – 1990 


Klimaatlas von Bayern, 1996 
Bayerischer Klimaforschungsver-
bund
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Überlagert werden diese großräumigen Einflüsse durch die Ausprägung eines eigenständi-
gen Stadtklimas vor allem an Strahlungstagen. Diese lokalen klimatologischen Bedingungen 
beeinflussen die Durchmischung und den Abtransport von Luftverunreinigungen. Entschei-
dend bei diesen Bedingungen ist dabei der Wind und die thermische Schichtung der boden-
nahen Atmosphäre. Die Abbildung 1 zeigt, dass bei den schwachen Winden die östlichen 
Windrichtungen vorherrschen. Diese schwachen Winde können im Bereich dichter Bebau-
ung noch weiter reduziert werden, was lokal zu ungünstigen Luftaustauschbedingungen in 
der Region führen kann. Stärkere Winde mit einer guten Durchlüftung der Stadt kommen im 
Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen meist aus westlichen bis südwestlichen Richtungen. 


Bei einer labilen bzw. neutralen thermischen Schichtung der Atmosphäre findet ein guter bis 
ausreichender Vertikalaustausch statt und die Luftverunreinigungen werden auf diese Weise 
abtransportiert. Bei einer stabilen Schichtung, besonders bei den als Sperrschichten wirken-
den Inversionen findet kein oder nur ein unzureichender Vertikalaustausch statt und die Luft-
verunreinigungen reichern sich in der bodennahen Luft an. 


Inversionen treten als Absinkinversionen in Hochdruckgebieten, beim Aufgleiten von Warm-
luft auf kältere bodennähere Luftmassen und besonders im Herbst und Winter durch die 
nächtliche Ausstrahlung und die damit verbundene Abkühlung der bodennahen Luftmassen 
auf. Bei anhalternden Inversionen, zusammen mit schwachen Winden und dem damit ver-
bundenen mangelnden Luftmassenaustausch kann es zu kritischen Situationen bei der 
Schadstoffbelastung der bodennahen Atmosphäre kommen. 


Die Inversionshäufigkeit ist in der Region relativ hoch, im Mittel treten an ca. 70 – 80 % aller 
Tage pro Jahr bis 1000 m über Grund Inversionen auf. Diese lösen sich in den Sommermo-
naten meist am Vormittag wieder auf. Im Winter dagegen bleiben ca. 70 % aller Inversionen 
bis zum Mittag bestehen. Von den in den Herbst- und Wintermonaten auftretenden  Inversio-
nen sind ca. 20 % bis 30 % aller in der Nacht festgestellten Inversionen bis 500 m über 
Grund noch am Mittag des Folgetages erhalten. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt in 
Nürnberg 8,8° C, der heißeste Monat ist der Juli mit 18,3° C und der kälteste Monat der Ja-
nuar mit – 0,8° C. Im Jahresmittel fallen in Nürnberg 644 mm Niederschlag, relativ gleichmä-
ßig über das Jahr verteilt. Im Mittel scheint an 1697 h im Jahr die Sonne und der mittlere 
Bedeckungsgrad mit Wolken beträgt 67 %.  







Luftreinhalteplan Ballungsraum Nürnberg – Fürth – Erlangen 


Regierung von Mittelfranken SG 840 


Fassung Oktober 2004   Seite 20 von 200   


Abb. 8: Schadstoff-Windrose für die LÜB-Messstation Nürnberg - Bahnhof 
 (Windverteilung von der LÜB-Messstation Nürnberg - Ziegelsteinstraße) 


Quelle: LfU 
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Abb. 9: Schadstoff-Windrose für die LÜB-Messstation Fürth - Theresienstraße 
 (Windverteilung von der LÜB-Messstation Nürnberg - Ziegelsteinstraße) 


Quelle:  LfU 
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2  Messstationen und Ermittlung der Schadstoff-Immissionskonzen-
trationen


In diesem Abschnitt werden die Messstationen und anderen Messungen dargestellt, die für 
die Ermittlung der Schadstoff-Immissionskonzentrationen herangezogen wurden. 
Die Kriterien für die Festlegung der Standorte für Immissionsmessungen sind im Anhang VI 
der Richtlinie 1999/30/EG aufgelistet. Entsprechend dieser Richtlinie müssen die Standorte 
für Immissionsmessungen für das Gebiet repräsentativ sein und die höchsten Belastungen 
aufweisen, denen Bevölkerung über einen signifikanten Zeitraum ausgesetzt sind. 


Das Bayerische Landesamt für Umweltschutz betreibt seit 1974 das Lufthygienische Lan-
desüberwachungssystem Bayern (LÜB). Bei der Auswahl der Messorte waren die Kommu-
nalbehörden beteiligt, da hier zum einen die erforderliche Ortskenntnis vorliegt, aber auch 
Genehmigung zur Aufstellung von Messcontainern durch die Kommunalbehörde erteilt wer-
den musste. 


2.1  LÜB-Messstationen  


Im Ballungsraum wurden durch das Bayerische Landesamt für Umweltschutz, im Rahmen 
des das Lufthygienische Landesüberwachungssystem Bayern (LÜB) 8 Messstationen betrie-
ben, ab Juli 2003 nur noch 6 Messstationen. 
(Detailangaben siehe Anhang I ) 


Auflistung der LÜB- Stationen im Ballungsraum Nürnberg - Fürth - Erlangen  


Tabelle 9: LÜB Stationen 
Quelle: LfU 


Kurz-. Stationsname Koordinaten Ident.-Nr.


bezeichn. Rechtswert Hochwert in Karte 
L5.4 Erlangen  


W.v. Siemens-Straße 
4429100 5496000 1201 


L5.7 Erlangen  
Häusling


4423000 5495300 1202 


L5.5 Fürth  
Theresienstraße 


4426600 5482150 2001 


L5.1 Nürnberg  
Bahnhof


4433950 5479350 3001 


L5.2 Nürnberg  
Ziegelsteinstraße 


4435350 5482550 3002 


L5.3 Nürnberg  
Olgastraße


4431100 5478000 3003 


L5.10 Nürnberg  
Muggenhof


4429500 5481050 3004 


L5.11 Nürnberg 
Langwasser


4435050 5477350 3005 


     


kursiv = seit Jan. 2003 außer Betrieb 
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Die Lage der LÜB-Stationen im Ballungsraum Nürnberg - Fürth - Erlangen ist der Karte 1 zu 
entnehmen. Die technischen Daten der Stationen sind im Anhang I. dargestellt 
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2.2  Messungen im Vollzug § 40 (2) BImSchG 


An mehreren Messstellen wurden Immissionsmessungen verkehrsbedingter Schadstoffe im 
Vollzug des § 40(2) BImSchG durchgeführt. Diese Messungen genügen nicht voll den Anfor-
derungen des Anhangs VI der Richtlinie 1999/30/EG und besitzen daher nur orientierenden 
Charakter. (Daten siehe Anhang II) 


Stichproben-Immissionsmessungen TÜV Ecoplan Umwelt GmbH 
Erlangen 1996/97 
Nürnberg 1996/97 /6/ 


Messdaten für die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen
Immissionsmessungen verkehrsbedingter Schadstoffe im Freistaat Bayern 1994/95 
/7/


Messungen Fa. Dorsch Consulting Ingenieur GmbH 1997 /8/ 


Messdaten für die Städte Nürnberg und Erlangen
Immissionsmessungen verkehrsbedingter Schadstoffe im Freistaat Bayern 1996-98 
 /9/ 


Durchführung von Immissionsmessungen von verkehrsbedingten Schadstoffen in den 
Städten Marktredwitz, Coburg, Würzburg und Erlangen /10/ 


Durchführung von Immissionsmessungen von verkehrsbedingten Schadstoffen in den 
Städten Aschaffenburg, Bayreuth, Deggendorf, Erlangen .... /11/ 


2.3  Ausbreitungsrechnungen für starkbefahrene Straßen


Aufbauend auf diesen erhaltenen Messdaten (2.2) wurde der TÜV Süddeutschland vom LfU 
beauftragt - im Rahmen des Vollzuges des § 40 Abs.2 BImSchG und der 23.BImSchV - unter 
Verwendung neuerer Daten Ausbreitungsrechnungen durchzuführen und für die 
Hauptverkehrsstraßen Gutachten zu erstellen. 


Folgende Gutachten liegen vor: 


für  Nürnberg  vom 28.Februar 2002  /12/ 
  Fürth  vom 21.Oktober 2003  /13/ 
  Erlangen  vom 17.November 1999 /14/ 


Diese wurden vom Landesamt für Umweltschutz überprüft und die Ergebnisse wurden den 
Städten mitgeteilt. 


Die Ergebnisse dieser der Untersuchungen (2.2 und 2.3) sind in Anhang II in tabellarischer 
Form aufgelistet. 
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2.4  Zusätzliche Messergebnisse und Informationen 


2.4.1 Messungen der Stadt Nürnberg / Stadt Fürth 


Die Stadt Nürnberg betreibt neben den LÜB-Messstellen des LfU noch an folgenden Stellen  


 Flughafen / Am Flugfeld 
 Hauptmarkt 


kontinuierliche Messstationen, die für die Betrachtung ebenfalls herangezogen wurden. 


Das Chemische Untersuchungsamt der Stadt Nürnberg hat in den Jahren 1981 - 87 / 1993 - 
97 Rastermessungen im Nürnberger Stadtgebiet /16/ und im Jahr 2002/2003 Messungen in 
Fürth /19/ und im Bereich des Frankenschnellweges ( A 73 ) /17/ durchgeführt. Für die Stadt 
Erlangen liegen keine zusätzlichen Messergebnisse vor. 


Weiterhin wurden anlassbezogene Messungen berücksichtigt, z.B. solche die im Zuge von 
Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG erforderlich waren. 


2.4.2 Schadstoff-Immissionsmessungen im Untersuchungsgebiet Nürnberg-
Fürth-Erlangen 2002 / 2003 /20/


Das Bayerische Landesamt für Umweltschutz (LfU) hat vom August 2002 bis September 
2003 im Untersuchungsgebiet Nürnberg-Fürth-Erlangen und seinen Randgebieten Stichpro-
ben-Immissionsmessungen zur Bestimmung der Kenngrößen für die Luftschadstoff-
Belastung gemäß 4. BImSchVwV /21/ durchgeführt. Die Messungen wurden an 12 verkehrs-
nahen Messpunkten, an einem industrie- und gewerbebezogenen Messpunkt sowie an zwei 
Hintergrundmessstellen am Stadtrand vorgenommen. Daten siehe Anhang II. 
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2.5  Orte der Überschreitung 


2.5.1  Darstellung der Betroffenen Gebiete 


An den LÜB-Messstationen - nur diese entsprechen den Vorgaben der 22.BImSchV - wur-
den Überschreitungen der PM10 und NOx festgestellt. Die genauen Daten sind unter 4. zu 
finden. Daraus ergibt sich, dass nur an zwei Stationen mit Überschreitung zu rechnen ist. 


Die Gebiete im Umgriff der Messstationen, in denen von einer Überschreitung auszugehen 
ist sind in den folgenden Abbildungen rot dargestellt und beschrieben. 


Nürnberg, LÜB-Messstation Bahnhof 


Quelle: LfU 


Die LÜB-Messstation Nürnberg-Bahnhof befindet sich im Nordosten des Nürnberger Haupt-
bahnhofsgeländes auf einem Parkplatz, etwa 2 m von der Fahrbahn der Bahnhofstraße ent-
fernt. Am Ostende des Bahnhofsplatzes und an der Bahnhofstraße bis zur Marienstraße und 
zum Marientunnel sind auf Grund der herrschenden Verkehrssituation und der vergleichba-
ren Bebauungsdichte ähnliche Konzentrationen zu erwarten wie an der Messstation. Das 
Überschreitungsgebiet der genannten Straßenzüge umfasst rund 0,02 km². 


LÜB-Messstation 
Bahnhof
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Fürth, LÜB-Messstation Theresienstraße 


Quelle: LfU 


Die LÜB-Messstation Fürth-Theresienstraße befindet sich an der Südseite der Theresien-
straße auf dem Hof einer Berufsschule, etwa 2 m von der Fahrbahn entfernt. An der gesam-
ten Theresienstraße bis zu der nach Süden abzweigenden Schwabacher Straße sind auf 
Grund der Verkehrssituation und der hohen Bebauungsdichte vergleichbare Konzentrationen 
zu erwarten wie an der Messstation. Der genannte Straßenzug ist etwa 0,3 km lang. Bei ei-
ner mittleren Straßenbreite von 10m ergibt sich unter Berücksichtigung des Platzes um die 
Station ein Überschreitungsgebiet von rund 0,04 km². 


Im rot dargestellten Umfeld um die Messstationen vergleichbare Konzentrationen zu erwar-
ten, wie sie an den Messstationen ermittelt wurden. 


LÜB-Messstation 
Theresienstraße 
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2.5.2 Zu schützende Ziele 


Nürnberg:


Im Umfeld von 200 m um die LÜB – Messstation Bahnhofstraße befinden sich keine sensib-
len Nutzungen wie Schulen, Kindergärten/-tagesstätten, Krankenhäuser etc. Im Umgriff der 
Messstelle halten sich – insbesondere in Büros und Wohnungen ca. 700 Personen auf. 


Fürth


Die LÜB-Messstation befindet sich auf dem Parkplatz einer Berufsschule in der 
Theresienstraße. Im Umfeld von 200m um die LÜB-Messstation befinden sich neben der 
Berufschule (1350 Schüler) noch 2 Kindergärten (190 Kinder) sowie Wohnungen und Büros 
(1200 Personen). Im Umgriff der Messstelle halten sich somit ca. 2700 Personen auf. 


2.6   Straßenabschnitte - Verdachtsflächen für Überschreitungen 


Die Auswertung der vorgelegenen Daten in den TÜV-Gutachten (Nr.2.2) ergab, dass im Sin-
ne einer konservativen Vorgehensweise für mehrere Straßen von einer Überschreitung des 
2002 gültigen Jahresmittelwertes von 44,8 für PM10 (Grenzwert + Toleranzmarge) und von 
56 µg/m³ für NO2 ausgegangen werden musste. Aufgrund der mit relativ großen Unsicher-
heiten behafteten Auswertung gelten die gekennzeichneten Straßen als Verdachtsflächen 
für die Überschreitung der zulässigen Jahresmittelwerte.


Mit Schreiben vom 22.5. 2003 AZ 1/6-8710.2-2412 übersandte das Landesamt für Umwelt-
schutz dem damaligen StMLU eine auf diesen Mess- bzw. Rechenergebnissen beruhende 
tabellarische Zusammenstellung von Gemeinden mit Angabe der Straßen, an denen im Voll-
zug des § 40 Abs. 2 BImSchG rechnerisch oder durch Messung Überschreitungen der in der 
22. BImSchV enthaltenen Grenzwerte (GW) plus Toleranzmarge (TM) für Stickstoffdioxid 
(NO2) und PM10 festgestellt worden sind.  


Für Nürnberg wurden bei 5 Straßen Überschreitungen beim Schadstoff NO2 und bei 
38 Straßen Überschreitungen beim Schadstoff PM10 prognostiziert. 


Für Fürth wurden bei 1 Straße Überschreitungen beim Schadstoff NO2 und bei 12 
Straßen Überschreitungen beim Schadstoff PM10 prognostiziert. 


Für Erlangen wurde bei 1 Straße Überschreitungen beim Schadstoff NO2 und bei 8 
Straßen Überschreitungen beim Schadstoff PM10 prognostiziert. 


Die vollständigen Tabellen sind im Kapitel 4 abgedruckt. und in den Karten 2, 3, 4 wieder-
gegeben


Die Flächen der Straßenzüge (Verdachtsflächen), in denen eine Überschreitung des PM10


prognostiziert wurde und die betroffene Bevölkerung wird wie folgt abgeschätzt: 
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Stadt Nürnberg: 


Länge der Straßenabschnitte mit PM10  41-45 µg/m³ (rot):  18.229 m 
Länge der Straßenabschnitte mit PM10  > 45 µg/m³ (violett): 25.731 m 
Gesamtlänge der belastete Straßenabschnitte:   43.960 m
Flächen der belasteten Straßen:              879.200 m² 
Anwohner längs der belasteten Straßenabschnitte ca.  49.000
das entspricht        ca. 10 %
der Gesamtbevölkerung der Stadt Nürnberg. 


Stadt Fürth: 


Länge der Straßenabschnitte mit PM10  41-45 µg/m³ (rot):  2.192 m 
Länge der Straßenabschnitte mit PM10  > 45 µg/m³ (violett): 5.537 m 
Gesamtlänge belastete Straßenabschnitte:    7.829 m
Flächen der belasteten Straßen:              156.580 m² 
Anwohner längs der belasteten Straßenabschnitte ca.  17.900
das entspricht        ca. 16 %
der Gesamtbevölkerung der Stadt Fürth. 


Stadt Erlangen 


Länge der Straßenabschnitte mit PM10  41-45 µg/m³ (rot):  2.659 m 
Länge der Straßenabschnitte mit PM10  > 45 µg/m³ (violett): 3.272 m 
Gesamtlänge belastete Straßenabschnitte:     5.931 m 
Flächen der belasteten Straßen:              118.620  m² 
Anwohner längs der belasteten Straßenabschnitte ca.  8.000
das entspricht        ca. 7,8 %
der Gesamtbevölkerung der Stadt Erlangen. 







Luftreinhalteplan Ballungsraum Nürnberg – Fürth – Erlangen 


Regierung von Mittelfranken SG 840 


Fassung Oktober 2004   Seite 30 von 200   


3.  Zuständige Behörden 


Grundlage ist die bestehende Zuständigkeitsverteilung im Bayerischen Immissionsschutzge-
setz (BayImSchG). Nach Art. 8 BayImSchG ist dem Ministerium für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz die Luftreinhalteplanung  zugewiesen. Dies gilt auch für die Aufgaben 
nach § 47 BImSchG n.F. Die in der 22. BImSchV geregelten einzelbehördlichen Aufgaben 
und Befugnisse sind Teil der in § 47 BImSchG beschriebenen Gesamtaufgabe. 


Das Landesamt für Umweltschutz (LfU) hat die Aufgabe, dem Ministerium unter Auswertung 
der dort vorhandenen lufthygienischen Daten die Gebiete zu benennen, in denen der 
Grenzwert der 22. BImSchV nebst Toleranzmarge überschritten ist, und die Gebiete, in de-
nen die Einhaltung eines Grenzwerts zum vorgesehenen Zeitpunkt in Frage steht. Das LfU 
ist ferner beauftragt, die Öffentlichkeit gemäß § 12 Abs. 1 bis 6  22. BImSchV zu unterrich-
ten.


Die Regierungen (Immissionsschutzbehörden) wurden beauftragt (UMS vom 18.08.2003, 
Gz. 73d, 72c-8710.2-2002/1), nach entsprechender Information durch das Ministerium für 
das jeweils benannte Gebiet den vollständigen Entwurf für einen Luftreinhalteplan zu erstel-
len.
Die Kommunen haben wesentliche Beiträge geleistet, insbesondere bei der Festlegung von 
Maßnahmen 
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4 Art und Beurteilung der Verschmutzung


4.1 Mess - und Rechenergebnisse


4.1.1 LÜB-Messstationen 


Von den Messorten 


Erlangen Werner-von- Siemens-Straße und Häusling
Fürth   Theresienstraße 
Nürnberg Bahnhofstraße, Ziegelsteinstraße, Olgastraße, Muggenhof, Langwasser,  
sind in den Jahresberichten des Landesamtes für Umweltschutz die Kenngrößen für die re-
levanten Schadstoffe verfügbar. Diese sind in den beiden nachfolgenden Tabellen zusam-
mengestellt.  


Tabelle 10: Kenngrößen der PM10-Luftbelastung in µg/m³ an den LÜB-Messstationen im Ballungsraum 
Nürnberg - Fürth - Erlangen  
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JMW **) 29 - 34 28 38 34 33 33 


98 %-Wert 60 - 67 57 79 70 66 69 


HTMW **) 77 - 163 85 100 192 184 120 
1999


*)


Überschreitungen


des TMW+Tol 


nur TSP 
Messung,
kein PM10


nur TSP 
Messung,
kein PM10


nur TSP 
Messung,
kein PM10


nur TSP 
Messung,
kein PM10


nur TSP 
Messung,
kein PM10


nur TSP 
Messung,
kein PM10


nur TSP 
Messung,
kein PM10


nur TSP 
Messung,
kein PM10


JMW **) 28 - 31 31 33 28 32 33 


98 %-Wert 57 - 60 64 66 60 62 62 


HTMW **) 64 - 69 81 84 65 74 73 2000


Überschreitungen


des TMW+Tol 


0 - 0 1 3 0 0 0 


JMW **) 26 - 30 36 33 28 32 30 


98 %-Wert 66 - 58 73 68 61 65 62 


HTMW **) 87 - 94 103 86 109 90 83 2001


Überschreitungen


des TMW+Tol 


3 - 3 9 6 3 6 2 


Quelle: LfU 
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JMW **) 29 - 32 39 34 33 28 32 


98 %-Wert 70 - 69 84 74 74 70 68 


HTMW **) 123 - 119 116 139 129 115 105 2002


Überschreitungen 


des TMW+Tol 


12 - 9 30 15 12 11 7 


JMW **) - - 39 46 35 - 31 - 


98 %-Wert - - 96 94 72 - 76 - 


HTMW **) - - 129 145 117 - 118 - 2003


Überschreitungen 


des TMW+Tol***) 


- - 45 73 20 - 15 - 


Quelle: LfU 


*)   1999 Staubwerte in µg/m³; ab 2000 PM10


**)  JMW = Jahresmittelwert; HTMW = Höchster Tagesmittelwert 
***) TMW+Tol  = Tagesmittelwert + Toleranzmarge (für das Jahr 2003: > 60 µg / m³)  


Tabelle 11: Kenngrößen der NO2-Luftbelastung in mg/m³ an den LÜB-Messstationen im Ballungsraum 
Nürnberg - Fürth - Erlangen  
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JMW *) 0,040 0,032 0,034 0,047 - 0,041 - 0,045 


98 %-Wert 0,076 0,076 0,068 0,088 - 0,084 - 0,084 


HW *) 0,127 0,127 0,121 0,170 - 0,129 - 0,127 1999


Überschreitungen 


des SMW+Tol.**) 


0 0 0 0 - 0 - 0 







Luftreinhalteplan Ballungsraum Nürnberg – Fürth – Erlangen 


Regierung von Mittelfranken SG 840 


Fassung Oktober 2004   Seite 33 von 200   


W
.v


.S
ie


m
e


n
s


s
tr


a
ß


e


H
ä


u
s


li
n


g


T
h


e
re


s
ie


n
s


tr
a


ß
e


B
a


h
n


h
o


fs
tr


a
ß


e


  
Z


ie
g


e
ls


te
in


s
tr


a
ß


e
 


O
lg


a
s


tr
a


ß
e


 


M
u


g
g


e
n


h
o


f,


L
a


n
g


w
a


s
s


e
r


M
ü


n
c


h
n


e
r 


S
tr


a
ß


e
 


Im
m


is
s


io
n


s
k


o
n


ze
n


-
tr


a
ti


o
n


e
n


 f
ü


r 
N


O
2


ER ER FÜ N N N N N 


JMW *) 0,035 0,031 0,031 0,045 - 0,037 - 0,039 


98 %-Wert 0,067 0,073 0,061 0,084 - 0,080 - 0,076 


HW *) 0,107 0,126 0,092 0,134 - 0,124 - 0,120 2000


Überschreitungen 


des SMW+Tol.**) 


0 0 0 0 - 0 - 0 


JMW *) 0,034 0,031 0,032 0,044 - 0,038 - 0,042 


98 %-Wert 0,069 0,071  0,065 0,080 - 0,078 - 0,078 


HW *) 0,103 0,143 0,097 0,115 - 0,120 - 0,117 2001


Überschreitungen 


des SMW+Tol.**) 


0 0 0 0 - 0 - 0 


JMW *) 0,035 0,030 0,039 0,043 - 0,039 - 0,042 


98 %-Wert 0,072 0,074 0,076 0,086 - 0,088 - 0,086 


HW *) 0,107 0,113 0,126 0,138 - 0,151 - 0,132 2002


Überschreitungen 


des SMW+Tol.**) 


0 0 0 0 - 0 - 0 


JMW *) - 0,036 0,046 0,043 - - - - 


98 %-Wert - 0,092 0,096 0,093 - - - - 


HW *)  0,149 0,150 0,171 - - - - 2003


Überschreitungen 


des SMW+Tol.**) 


- 0 0 0 - - - - 


Quelle: LfU 


*)  JMW = Jahresmittelwert; HW = Höchster Halbstundenmittelwert 
**) SMW+Tol = Stundenmittelwert + Toleranzmarge ( > 270 µg / m³)


Verlauf der Tagesmittelwerte an den LÜB - Stationen 2000 - 2003 


In den folgenden Diagrammen werden die Verläufe der an den LÜB-Stationen im Ballungs-
raum Nürnberg - Fürth - Erlangen gemessenen Tagesmittelwerte für PM 10 grafisch darge-
stellt.
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Abb. 10: PM10 Tagesmittelwertverläufe im Jahr 2000 - Ballungsraum N-Fü-Er 
Quelle: LfU 
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Abb. 11: PM10 Tagesmittelwertverläufe im Jahr 2001 - Ballungsraum N-Fü-Er 
Quelle: LfU 
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Abb. 12: PM10 Tagesmittelwertverläufe im Jahr 2002 - Ballungsraum N-Fü-Er 
Quelle: LfU 
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Abb. 13: PM10 Tagesmittelwertverläufe im Jahr 2000 - Ballungsraum N-Fü-Er 
Quelle: LfU 


Im Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2003 wurde an den LÜB-Stationen im Ballungsraum Nürn-
berg - Fürth - Erlangen die folgende Anzahl von Überschreitungen des GW+TM (PM10) ge-
messen:


LÜB-Station Anzahl TMW  
> 50 µg/m³ = GW 


Anzahl TMW  
> 60 µg/m³= GW + TM 


Fürth Theresienstr 78 45
Nürnberg Bahnhofstraße 118 73
Nürnberg Muggenhof 34 15 
Nürnberg Ziegelsteinstraße 50 20 


Tabelle 12: Überschreitungen 
Quelle: LfU 


Damit wird an den Station Fürth Theresienstraße und Nürnberg Bahnhofstraße die maxi-
male Anzahl zugelassener Überschreitungen des Tagesmittelwertes + Toleranzmarge von 
35 pro Kalenderjahr deutlich überschritten. 
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4.1.2 Ergebnisse der Messungen und Berechnungen für starkbefahrene  
Straßen


Die einzelnen Ergebnisse dieser unter 2.2 und 2.3 beschriebenen Ermittlungen sind im An-
hang II aufgelistet.  


Die Messungen für Benzol wurden hier nicht wiedergegeben, da die Grenzwerte bei diesem 
Stoff bereits ab 2002 deutlich unterschritten wurden und damit nicht mehr betrachtet werden 
brauchen.


Die Werte für Ruß wurden in Feinstaub umgerechnet.  


In der folgenden tabellarischen Zusammenstellung sind die Straßen benannt, an denen im 
Vollzug des § 40 Abs. 2 BImSchG rechnerisch oder durch Messung Überschreitungen der in 
der 22. BImSchV enthaltenen Grenzwerte (GW) plus Toleranzmarge (TM) für Stickstoffdioxid 
(NO2) und PM10 festgestellt worden sind. Für den Ballungsraum Nürnberg - Fürth - Erlangen 
werden die folgenden Straßen genannt.


Tabelle 13: Überschreitungen Straßen  
Quelle: LfU /15/


Erlangen Bezug / Jahr 
NO2  (JMW) µg/m³ 


[bezogen auf 293 K; 1013 hPa] 
PM10 (JMW) µg/m³ 


  Straße JMW Straße JMW
Prognose Pfarrstraße 57 Martinsbühler Str. 54


 2002  Pfarrstraße 66
 LfU v. 31.01.01  Neue Straße 60
   Henkestraße 54
   Güterhallenstr. 54
   Goethestr. Süd 54
   Heuwaagstr. 48
   Hauptstraße 48


Fürth Bezug / Jahr 
NO2  (JMW) µg/m³ 


[bezogen auf 293 K; 1013 hPa] 
PM10 (JMW) µg/m³ 


  Straße JMW Straße JMW
2002 Erlanger Str. 70 Erlanger Str. 72


   Flutbr. / Billinga. Nord 49
   Gebhardtstr. 49
   Hardstraße 47
   Hochstraße 50
   Höfenerstraße 50
   Königstr. 52
   Nürnberger Str. 50
   Schwabacher Str. 56
   Theresienstraße 46
   Weiherstr ./ Badstr. 46
   Würzburger Str. 46
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Nürnberg Bezug / Jahr 
NO2  (JMW) µg/m³ 


[bezogen auf 293 K; 1013 hPa] 
PM10 (JMW) µg/m³ 


  Straße JMW Straße JMW
2002 Dürrenhofstraße 64 Allersberger Str 45


 Rechnung Landgrabenstr. 57 Bahnhofstraße 52
 LfU Schreiben  Maximilianstr. 61 Bartholomäusstr. 47
 v. 03.03.2003 Regensburger Str. 56 Bucher Straße 55
 Az: 1/6-8726.1 Rothenburger Str. 61 Färberstraße 50
 - 2350/2003  Frankenschnellweg 49
   Frankenstraße 46
   Frauentorgraben 53
   Fürther Straße 47
   Gibitzenhofstraße 57
   Gib.hof / Steinbühler 48
   Gleißbühl 52
   Innere Laufer Gasse 46
   Kirchenweg 47
   Kohlenhofstraße 49
   Landgrabenstraße 56
   Marienstraße 45
   Maximilianstraße 60
   Nordring 46
   Obere Kanalstraße 48


Ostendstraße 50


Ostend/Laufamholzstr 48


Pillenreuther Str. 48


Regensburger Str. 57


Rothenburger Str. 61


Schniegling./Johannis. 50


Schreyer-/Hessestr. 49


SchweiggerStraße / 
Harsdörferstraße


49


Schweinauer
Hauptstr.


46


Sigmundstraße 49


Steinbühler Straße 52


Südl. Fürther Str. 49


Sulzbacher Str. / Äu-
ßere Sulzbacher Str 


51


Ulmenstraße 49


Von-der-Tann Str 49


Welserstraße 48


Willstraße 48


Wölckernstraße 52
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Um eine optischen Gesamteindruck zu erhalten wurden diese Straßenzüge mit Verdacht auf 
Überschreitungen in die folgenden Karten 2, 3, 4 eingetragen. 


Karte 2 


Darstellung der Ergebnisse der Messungen und Berechnungen für starkbefahrene Straßen in Nürnberg
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Karte 3 


Darstellung der Ergebnisse der Messungen und Berechnungen für starkbefahrene Straßen in Fürth
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Karte 4 


Darstellung der Ergebnisse der Messungen und Berechnungen für starkbefahrene Straßen in Erlangen
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4.1.3 Ergebnisse der sonstigen Messungen  


Messungen der Stadt Nürnberg 


Die von der Stadt Nürnberg durchgeführten Raster-Messungen wurden, um eine Überblick 
über die flächenbezogene Belastung zu bekommen in Karten dargestellt. 


Messungen des Chemischen Untersuchungsamtes Nürnberg „Entwicklung der Luftschad-
stoffbelastung in Nürnberg“. 


Abb. 13: 1981-1987 Rasterkarte NO2 Belastungen in Nürnberg 1x1 km Raster 
/16/ 
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Abb. 14: 1993 -1997 Rasterkarte NO2 Belastungen in Nürnberg 1x1 km Raster 
/16/ 


Der Vergleich der Rasterkarten zeigt, dass insbesondere in der Altstadt und den angrenzen-
den Wohngebiete die NO2 - Belastung abgenommen hat. Dies ist im wesentlichen auf die 
verkehrslenkenden Maßnahmen zurückzuführen, die gerade diese Bereiche erheblich vom 
KFZ-Verkehr entlastet haben. 
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Messungen im Umfeld des Frankenschnellwegs 


Im Umfeld des Frankenschnellwegs wurden 2002 / 2003 vom Chemischen Untersuchungs-
amt der Stadt Nürnberg Messungen zur NO2 - Belastung durchgeführt. In der folgenden Kar-
te werden die Ergebnisse der Messungen in einem 1 x 1 km Raster dargestellt.  


Abb. 15: NO2 Frankenschnellweg 2002/2003 
/17/ 
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Messstationen Hauptmarkt und Flugfeld 


Die städtischen Messungen an den Stationen Hauptmarkt und Flugfeld Nürnberg zeigen 
hinsichtlich der beiden zu betrachtenden Schadstoffe Partikel PM10  und NOx  nur Werte deut-
lich unter den Grenzwerten. Deren zeitlicher Verlauf ist in den nächsten beiden Diagrammen 
dargestellt.


Abb. 16 Vergleich Hauptmarkt / Flugfeld / Muggenhof NO2 und PM 10 


/18/ 
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Messungen der Stadt Fürth 


Das Chemische Untersuchungsamt der Stadt Nürnberg wurde vom Amt für Umweltplanung 
der Stadt Fürth mit der Durchführung eines Flächendeckenden Immissionsmessprogrammes 
beauftragt. Zusätzlich wurden drei Messpunkte für Messungen verkehrsbedingter Luftschad-
stoffe festgelegt. 


Abb. 17: Ergebnis der Flächendeckenden NO2 Messung in Fürth 
/19/ 


Die Karte gibt die Messergebnisse wieder die zwischen dem 14.10.02 und dem 26.09.03 
ermittelt wurden. Bei der Betrachtung der Messergebnisse für Stickstoffdioxid zeigt sich ein 
Rückgang der Belastung im Vergleich zu den Werten des alten Messprogrammen. 
(Leider liegt keine Karte der alten Messungen vor). 
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Tabelle 14: Ergebnisse der Straßenabschnitt bezogenen Messungen NO2 und PM10 


2002 / 2003 in Fürth  /19/ 


Messort Datum PM10 NO2


   µg/m³ µg/m³ 
Schwabacher Str. 27-28.02.2003 156,8 97,9 
Schwabacher Str. 16-17.07.2003 49,0 45,5 
Schwabacher Str. 28.-29.10.2003 55,4 86,3 
    
Nürnberger Str. 26-27.02.2003 124,4 112,9 
Nürnberger Str. 15-16.07.2003 41,5 57,6 
Nürnberger Str. 30.-31.10.2003 34,6 97,3 
    
Erlanger Str. 25-26.02.2003 92,1 98,4 
Erlanger Str. 17-18.07.2003 41,9 44,4 
Erlanger Str. 29.-30.10.2003 48,1 93,7 
Grenzwerte 
(ohne Toleranzmarge) 


 50,0 1)
40,0 2)


40,0 2)


1) als 24-Stunden-Mittelwert 2) als Jahresmittelwert 


Schadstoff-Immissionsmessungen im Untersuchungsgebiet Nürnberg-Fürth-Erlangen 
2002/03 des LfU 22.06.2004  /20/ 


Die Messungen erfolgten zwischen dem 05.08.02 und dem 01.08.03. Sie wurden an Werkta-
gen (Mo. - Fr.) zwischen 8:30 und 18:00 durchgeführt. Pro Messpunkt wurden mindestens 
104 Messungen gleichmäßig über den Messzeitraum verteilt vorgenommen. Zum Vergleich 
wurden die Ergebnisse aus den bekannten fünf LÜB-Messstellen herangezogen. 


Messergebnisse siehe Anhang II Nr. 1.8 


Messergebnisse Stickstoffdioxid NO2


Bereiche mit höheren Stickstoffdioxidbelastungen sind ausschließlich an den an Hauptver-
kehrstraßen gelegenen Messpunkten aufgetreten. Die höchsten Konzentrationen an Stick-
stoffdioxid traten in Nürnberg in der Erlanger Straße auf. Dort betrug der höchste NO2-
Mittelwert 165 % des ab 2010 geltenden Grenzwertes der 22.BImSchV von 40 µg/m³ für das 
Jahresmittel.


Die für die Messjahre2002 und 2003 maßgeblichen Summen aus GW+TM der 22. BImSchV 
von 56 bzw. 54 µg/m³ waren im Jahresmittel in Nürnberg in der Erlanger Str. mit 66 µg/m³ 
und in der Welserstr. mit 61 µg/m³ überschritten. 


Das höchste NO2-98-Perzentil wurde bei diskontinuierlichen Messungen in der Welserstr. 
ermittelt; es lag bei 59 % des derzeit gültigen Wertes der 22. BImSchV von 200 µg/m³. Über-
schreitungen des ½ h MIK für NO2 nach VDI 2310 von 200 µg/m³ wurden nicht registriert. 
Der Höchstwert lag bei 74,5 % des ½ h MIK (Nördliche Ringstraße, Schwabach = nicht im 
Ballungsraum). Als NO2 Hintergrundbelastungen ergaben sich: Erlangen Häusling Mittelwert 
25 µg/m³ (98-Perzentil: 78 µg/m³) und Nürnberg Tiergarten Mittelwert 21 µg/m³ (98-Perzentil: 
54 µg/m³). 
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Messergebnisse Feinstaub PM10


Der ab 2005 anzusetzende Jahresmittelwert der 22. BImSchV für Feinstaub PM10 von 40 
µg/m³ wurde nur an den stark befahrenen Nürnberger Straßen Welserstr. mit 44 µg/m³ und 
Erlanger Str. mit 48 µg/m³ überschritten. Ansonsten wurde kein großer Unterschied zwischen 
den einzelnen Einflussbereichen (Industrie, Verkehr, Hintergrund) festgestellt. In der Ten-
denz weisen die verkehrsnahen Messpunkte aber die höchsten Messwerte auf. 


Die Auszählung der Überschreitungen der Summe aus GW + TM für das Jahr 2003 (60 
µg/m³) ergab an den LÜB-Stationen Nürnberg Bahnhofstr. 73 Überschreitungen, Nürnberg 
Muggenhof 15 Überschreitungen und Fürth Theresienstraße 45 Überschreitungen pro Ka-
lenderjahr.


Zusammenfassung
(Schadstoffe NO2 und PM10)


Von August 2202 bis August 2003 wurden an 12 verkehrsbelasteten, einer industrie- und 
gewerbebezogenen sowie an 2 Stadtrand- und Wohngebietsmessstellen im Ballungsraum 
stichprobenartige Luftschadstoffmessungen vorgenommen.  


Die Stickstoffdioxid-Belastungen überschritten den ab 2010 gültigen Grenzwert der 22. 
BImSchV für das Jahresmittel an 2 Messpunkten.  
Die für die Messjahre maßgebliche Summe aus GW+TM der 22. BImSchV von 56 µg/m³ NO2


2002 bzw. 54 µg/m³ NO2 2003 waren in Nürnberg im Jahresmittel ebenfalls an 2 Messstellen 
überschritten. 


Die Feinstaub PM10-Imissionen lagen an 2 Messpunkten in Nürnberg über dem gültigen 
Grenzwert von 40 µg/m³. Die zulässige Überschreitungshäufigkeit von 35 Überschreitun-
gen/Jahr eines Tagemittelwertes (GW+TM = 2002 65 µg/m³ und 2003 60 µg/m³) wurde im 
Kalenderjahr 2002 nicht überschritten, aber im Kalenderjahr 2003 in Nürnberg Bahnhofstra-
ße und Fürth Theresienstr. 
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4.2.  Trend / Übersicht 


Quelle: Bayerisches Landesamt für Umweltschutz,  Stand Mai 2004 (PM10 ) 10.04.03 (NO2 ) 


Langzeitverläufe PM10


Die Langzeitverläufe der an den LÜB-Messstationen gemessenen Immissionswerte zeigen 
für PM10 einen fallenden Trend, wie aus den abgebildeten Verläufen zu erkennen ist. 


Nur an der Messstelle Nürnberg Bahnhofstraße ist in den letzten beiden Jahren ein Anstieg 
zu verzeichnen. Dieser lässt sich durch den Abbruch der Gebäude des Postladehofs und die 
anschließend brachliegenden Freiflächen erklären. 


Abb. 18: Langzeitverlauf PM10 1979 -2003 Nürnberg / Bahnhof 
Quelle: LfU 
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Abb. 19: Langzeitverlauf PM10 1979 -2003 Nürnberg / Muggenhof 
Quelle: LfU 


Abb. 20: Langzeitverlauf PM10 1979 -2003 Nürnberg / Ziegelsteinstraße 
Quelle: LfU 
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Abb. 21: Langzeitverlauf PM10 1979 -2003 Fürth / Theresienstraße 
Quelle: LfU 


Langzeitverläufe NO2


Für den Luftschadstoff NO2 ist festzustellen, dass keine offensichtlichen Veränderungen an 
den LÜB-Messstationen nachgewiesen werden konnten. Die Langzeitverläufe sind nachste-
hend abgebildet. 
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Abb. 22: Langzeitverläufe NO2 1979 -2002 
Quelle: LfU 
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4.3 Angewandte Messverfahren 


Die Messverfahren des LÜB sind in Anhang I beschrieben. Die Messverfahren der Messstel-
len im Vollzug des § 40 Abs.2 BImSchG sind in Anhang II „Leistungsbeschreibung“ be-
schrieben.


4.4 Angewandte Beurteilungstechnik: Liste der Beurteilungswerte  


Grenzwerte, Toleranzmargen und zulässige Überschreitungshäufigkeiten lt. 22. BImSchV 
vom 11.09.2002, BGBl. I, S. 3622 sind in Anhang III tabellarisch zusammengefasst. 


Für den Schadstoff PM10 (Partikel, die einen größenselektierenden Lufteinlass passieren, 
der für einen aerodynamischen Durchmesser von 10 µm einen Abscheidegrad von 50 Pro-
zent aufweist), und den Schadstoff NO2 die für die Luftreinhalteplanung von Bedeutung 
sind, werden die Informationen hier zusätzlich dargestellt:  


Schadstoff PM10


Schutzziel: menschliche Gesundheit 


Tagesmittelwert: 50 µg/m³ 
gültig ab 01.01.05 - 35 Überschreitungen pro Jahr zulässig 


Grenzwert + Toleranzmarge 2003: 60 µg/m³ 
Grenzwert + Toleranzmarge 2004: 55 µg/m³ 


Jahresmittelwert: 40 µg/m³ 
gültig ab 01.01.05 - keine Überschreitung zulässig


Grenzwert + Toleranzmarge 2003: 43,2 µg/m³ 
Grenzwert + Toleranzmarge 2004: 41,6 µg/m³


Schadstoff NO2


Schutzziel: menschliche Gesundheit 


Stundenmittelwert: 200 µg/m³ 
gültig ab 01.01.10 - 18 Überschreitungen pro Jahr zulässig 


Grenzwert + Toleranzmarge 2003: 270 µg/m³


Grenzwert + Toleranzmarge 2004: 260 µg/m³ 


Grenzwert + Toleranzmarge 2005: 250 µg/m³


Grenzwert + Toleranzmarge 2006: 240 µg/m³ 


Grenzwert + Toleranzmarge 2007: 230 µg/m³


Grenzwert + Toleranzmarge 2008: 220 µg/m³ 


Grenzwert + Toleranzmarge 2009: 210 µg/m³







Luftreinhalteplan Ballungsraum Nürnberg – Fürth – Erlangen 


Regierung von Mittelfranken SG 840 


Fassung Oktober 2004   Seite 55 von 200   


Jahresmittelwert: 40 µg/m³


gültig ab 01.01.10  


 - keine Überschreitungen zulässig


Grenzwert + Toleranzmarge 2003: 54 µg/m³ 


Grenzwert + Toleranzmarge 2004: 52µg/m³ 


Grenzwert + Toleranzmarge 2005: 50 µg/m³


Grenzwert + Toleranzmarge 2006: 48 µg/m³ 


Grenzwert + Toleranzmarge 2007: 46 µg/m³


Grenzwert + Toleranzmarge 2008: 44µg/m³ 


Grenzwert + Toleranzmarge 2009: 42 µg/m³
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5 Ursprung der Verschmutzung 


5.1  Allgemeines 


Die Immissionen an den Überschreitungsorten Nürnberg-Bahnhofstraße und Fürth-
Theresienstraße und an den übrigen innerstädtischen Straßenabschnitten, wo durch Scree-
ning-Rechnungen bzw. Messungen Überschreitungen von Grenzwerten + Toleranzmargen 
der 22. BImSchV festgestellt worden sind, setzen sich aus unterschiedlichen Beiträgen fol-
gender Kompartimente zusammen:


Beitrag des lokalen Verkehrs: hier sind bei PM10 nur abgasbedingte Immissionen genau-
er quantifizierbar; der PM10-Beitrag aus Reifen-, Straßen- und Bremsabrieb sowie Auf-
wirbelung wird aus bisherigen Messergebnissen abgeschätzt. 


Städtische und regionale Hintergrundbelastung, zusammengesetzt aus: 
o Verkehrsabgasen von anderen Straßen im Plangebiet (Stadt) 
o Beitrag der Quellengruppen Industrie, Kleinfeuerungsanlagen und nicht genehmi-


gungsbedürftige Anlagen im Plangebiet  
o Beitrag der Quellengruppen Verkehr, Industrie, Kleinfeuerungsanlagen und nicht ge-


nehmigungsbedürftige Anlagen aus der Region  
o biogenen Emissionen 
o Bildung von Sekundär-Aerosolen aus gasförmigen Vorläuferstoffen in der Stadt und 


in der Region 
o Ferntransport 
o Sonstige Immissionseinflüsse aus nicht quantifizierten Emissionsquellen, wie Verwit-


terung, Baustellen, Abwehungen von Lkw-Ladungen, Bau- und Arbeitsmaschinen 
und sonstigen Verbrennungsvorgängen. 


Für die Überschreitungsorte Nürnberg-Bahnhofstraße und Fürth-Theresienstraße wurden die 
wichtigsten Immissionsbeiträge der Quellengruppen Verkehr von anderen Straßen, geneh-
migungsbedürftige Anlagen, nicht genehmigungsbedürftige und sonstige Anlagen aus Er-
gebnissen abgeschätzt, welche im Rahmen des F+E-Vorhabens "Einflüsse auf die Immissi-
onsgrundbelastung von Straßen (EIS)" auf rechnerischem Wege für die Städte Augsburg 
und Ingolstadt ermittelt worden sind. Die Immissionsbeiträge des lokalen Verkehrs entstam-
men aus modifizierten Berechnungen, welche für 1998 mit Prognose auf 2002 für die Nürn-
berger und Fürther Hauptverkehrsstraßen durchgeführt worden sind. Die genannten Immis-
sionsanteile wurden zum Immissionsbeitrag aus dem regionalen Hintergrund addiert und mit 
den Gesamtbelastungen (Messwerte) verglichen. Aus dabei resultierenden Differenzen wur-
de auf die sonstigen Immissionsbeiträge aus dem städtischen Hintergrund geschlossen. 


Es ist nicht ohne Weiteres möglich, NO2-Beiträge zu addieren, da das System Ozon-
Stickstoffmonoxid (NO)-Stickstoffdioxid (NO2) photochemischen Umwandlungen unterliegt, 
die dem Massenwirkungsgesetz gehorchen. Daher kann sich ein auf den ersten Blick etwas 
verschobenes NO2-Bild ergeben. 


Die an den beiden LÜB-Messstationen der Überschreitungsorte Nürnberg-Bahnhofstraße 
und Fürth-Theresienstraße sowie an weiteren Messstationen im Großraum Nürnberg ge-
messenen Jahresmittelwerte von PM10 und NO2 sind für die Jahre 2002 und 2003 in folgen-
der Zusammenstellung aufgelistet: 
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Tabelle 15: Jahresmittelwerte verschiedener Messstationen im Großraum Nürnberg 


 PM10 [µg/m³] NO2 [µg/m³] 


Messstation 2002* 2003** 2002 2003 


Nürnberg-Bahnhofstraße 39 (30) 46 (73) 43 43 


Fürth-Theresienstraße 32 (9) 39 (45) 39 46 


Nürnberg-Langwasser 32 (7) - 42 - 


Nürnberg-Muggenhof 28 (11) 31 (15) - - 


Nürnberg-Ziegelsteinstraße 34 (15) 35 (20) - 43 


Nürnberg-Olgastraße 33 (12) - 39 - 


Erlangen-W.-v.-Siemens-Straße 29 (12) - 35 - 


Erlangen-Häusling - - 30 - 


Lauf a.d.Pegnitz 26 (6) - 33 - 


Ansbach-Residenzstraße 28 (5) 41 (47) 37 41 


Quelle: LfU 


*) in Klammern: Anzahl der Tagesmittelwerte über 65 µg/m³ 
**) in Klammern: Anzahl der Tagesmittelwerte über 60 µg/m³ 


Im Folgenden wird von den Werten für 2003 ausgegangen. 


5.2  Beiträge einzelner Quellgruppen 


5.2.1  Beitrag des lokalen Verkehrs 


PM10


Der PM10-Anteil, der vom lokalen Verkehr aus Auspuff-Emissionen stammt, wurde in den 
vorliegenden Untersuchungen im Vollzug des § 40(2) BImSchG nach dem Emissionsmodell 
Mobilev und den Screening-Modellen für verkehrsbedingte Immissionen IMMIS-Luft und 
MLuS 2002 aus der Verkehrsstärke der am Messpunkt vorbei laufenden Straße, der lokalen 
Meteorologie (Windgeschwindigkeit) und der Bebauungsgeometrie berechnet. Er beträgt 
(zusätzlich) für den Messpunkt Nürnberg-Bahnhofstraße etwa 6 µg/m³ und 5 µg/m³ an der 
Fürther Theresienstraße. Hierbei ist der Beitrag der Kfz-bedingten Brems- und Reifenabriebe 
sowie Aufwirbelungen von Straßenstaub durch Fahrzeuge - ermittelt aus vorläufigen Ergeb-
nissen verkehrsnaher Messungen in München- mit etwa 30 % der abgasbedingten Kfz-
Partikel bereits enthalten. Der Gesamtbeitrag des lokalen Verkehrs kann im Jahr 2003 an 
den Überschreitungsorten Nürnberg-Bahnhofstraße mit ca. 13 % und Fürth-Theresienstraße 
mit etwa 12 % der Gesamtbelastung geschätzt werden. 


NO2


Der verkehrsbedingte NO2-Anteil wurde wie bei PM10 über die Modelle Mobilev, IMMIS-Luft 
und MLuS 2002 berechnet. Am Überschreitungsort Nürnberg - Bahnhofstraße errechnet sich 
aus IMMIS-Luft ein NO2-Immissionsbeitrag durch den lokalen Straßenverkehr von etwa 21 
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µg/m³. Am Überschreitungsort Fürth - Theresienstraße beträgt der berechnete NO2-
Immissionsbeitrag 19 µg/m³. 


5.2.2 Beitrag des Hintergrund-Verkehrs 


Der Immissionsbeitrag zur städtischen Hintergrundbelastung, der von Abgasemissionen des 
Verkehrs anderer Straßen in das Überschreitungsgebiet eingetragen wird, wurde im Rahmen 
des F+E-Vorhabens EIS für die Städte Ingolstadt und Augsburg aus den flächenbezogenen 
(2 km x 2 km) Daten des Emissionskatasters übernommen und unter Berücksichtigung der 
Partikeldeposition in Immissionen umgerechnet. Der Beitrag beläuft sich bei PM10 auf 0,1-0,2 
µg/m³ (ohne Deposition 0,2-0,4 µg/m³), bei NOx auf 17 µg/m³ entsprechend etwa 6 µg/m³ 
NO2 am Augsburger Königsplatz.  


Für die Nürnberger und Fürther Verhältnisse werden aus Ermangelung anderer Daten ähnli-
che Beträge angesetzt, nämlich jeweils 0,5 µg/m³ bei PM10 und 3 µg/m³ bei NO2 für die Ü-
berschreitungsorte Nürnberg-Bahnhofstraße und Fürth-Theresienstraße.  


5.2.3 Beitrag regionaler Hintergrund 


PM10


Aus Messungen an nicht unmittelbar von Straßenverkehr beeinflussten Punkten lässt sich 
die regionale Hintergrundbelastung ableiten. Die Messstellen, welche in Tab. 9 mit den zu-
gehörigen Messwerten aufgelistet sind, repräsentieren zwar nur Innenstadt- und Stadt- bzw. 
Ortsrandbereiche, jedoch lässt sich aus den entsprechenden Differenzen der Messergebnis-
se anderer bayerischer Messstationen die regionale PM10-Hintergrundbelastung für den 
Großraum Nürnberg im Jahr 2003 zu etwa 22 µg/m³ abschätzen. Dieser Beitrag setzt sich 
zusammen aus dem Schadstoffferntransport und Immissionsbeiträgen von Emissionsquellen 
außerhalb des Plangebietes Nürnberg-Fürth-Erlangen. 


NO2


Unter Berücksichtigung der in Tabelle 9 aufgelisteten Messungen an nicht unmittelbar von 
Straßenverkehr beeinflussten LÜB-Stationen  sowie von im Umland gelegenen LÜB-
Stationen kann eine regionale Hintergrundbelastung von ca. 15 µg/m³ NO2 angenommen 
werden.


5.2.4 Beiträge der Quellengruppe genehmigungsbedürftige Anlagen 


PM10


Die relevanten genehmigungsbedürftigen und sonstigen relevanten nicht genehmi-
gungsbedürftigen Anlagen sind in den Tabellen im Anhang II erfasst und in den Karten 5, 
6, 7 eingetragen 


Hier hat sich gezeigt, dass die aus den Emissionskatasterdaten berechneten Immissions-
konzentrationen niedrige Werte für PM10 ergeben. Dies ist nachvollziehbar, da die Staubkon-
zentrationen in gefassten und über Punktquellen (Schornsteinen) abgeleiteten Abgasen in 
aller Regel vergleichsweise gering sind. Zu den Belastungen können allerdings Emissionen 
aus bodennahen, im Kataster nicht erfassten Quellen wesentlich beitragen. Hier sind insbe-
sondere die diffusen Staubemissionen von Baustellen und aus Aufwirbelungen und Abwe-
hungen bei der Lagerung und dem Umschlag von staubenden Gütern zu nennen. Relevante 
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Auswirkungen solcher diffuser Staubemissionsquellen sind jedoch nur in der näheren Umge-
bung bis zu einer Entfernung von 100 m und bei „Großemittenten" bis 200 m gegeben. Des 
Weiteren tragen Sekundär-Aerosole aus gasförmigen Vorläuferstoffen und Abrieb von biolo-
gischen Materialien zur Staub-Immissionsbelastung bei. 
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Der Anteil an der städtischen Hintergrundbelastung, welchen die Quellengruppe Industrie an 
der Immission in den Überschreitungsgebieten aufweist, wurde im Rahmen des F+E-
Vorhabens EIS für die Städte Ingolstadt und Augsburg aus Daten des Emissionskatasters 
(Bezugsjahr 1996) und Emissionserklärungen (Bezugsjahr 2000) abgeleitet.  


Die Einträge genehmigungsbedürftiger Anlagen in die Gesamtimmission lagen in Augsburg 
und Ingolstadt zumeist unter 1 µg/m³. An Straßen, welche näher an stark emittierenden in-
dustriellen Quellen liegen, kann dieser Anteil höher sein (z.B. 5 - 8 µg/m³ in der unmittelba-
ren Nähe einer großen Gießerei in Augsburg, 4 µg/m³ in der Nähe eines Automobilwerkes in 
Ingolstadt).  


Auf den Ballungsraum Nürnberg-Fürth-Erlangen übertragen bedeutet dies, dass der Immis-
sionsbeitrag aus genehmigungspflichtigen Anlagen in den Innenstadtgebieten, d.h. an den 
Überschreitungsorten Nürnberg-Bahnhofstraße und Fürth-Theresienstraße überwiegend im 
Bereich von 2 µg/m³ an PM10 liegen dürfte. Lediglich im Nahbereich stärkerer bodennaher 
Staubemissionsquellen, wie Lackieranlagen, Gießereien oder Gesteinsbrech- oder Ge-
steinsbearbeitungsanlagen, kann es punktuell zu vergleichbar erhöhten Immissionsbeiträgen 
wie in Ingolstadt oder Augsburg kommen.


NO2


Aus Emissionen genehmigungsbedürftiger Anlagen errechnen sich nach EIS in Augsburg 
überwiegend NOx-Immissionsbeiträge zwischen 5 und 12 µg/m³ , entsprechend 2 - 4 µg/m³ 
NO2. Für die Überschreitungsorte Nürnberg-Bahnhofstraße und Fürth-Theresienstraße wer-
den jeweils 2 µg/m³ NO2-Beitrag durch diese Quellengruppen angenommen. Im Nahbereich 


stärker emittierender Anlagen mit Emissionshöhen unter 50 m können diese auf 30 bis 70 
µg/m³ NOx (ca. 11 - 20 µg/m³ NO2) ansteigen. In Ingolstadt beträgt der NOx-
Immissionsbeitrag aus genehmigungsbedürftigen Anlagen ebenfalls zumeist 5 bis 10 µg/m³. 
Im Nahbereich eines Automobilwerkes steigt er punktuell bis etwa 50 µg/m³.  


Dem entsprechend kann auch im Ballungsraum Nürnberg-Fürth-Erlangen in der Nähe von 
stärkeren NOx-Emittenten mit Immissionsbeiträgen in ähnlicher Größenordnung gerechnet 
werden.


5.2.5 Beiträge der Quellengruppe nicht genehmigungsbedürftige Anlagen und 
Hausfeuerungen 


Bei den nicht genehmigungsbedürftige Feuerungsanlagen wurden die Anlagen des 
Hausbrandes und des Gewerbes in den Kehrbezirken erfasst. Diese wurden in den folgen-
den Kehrbezirkstabellen ( Anhang II) aufgelistet und in den Karten 8, 9, 10 eingetragen. 
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Der Eintrag aus Emissionen dieser Quellengruppen in die städtische Hintergrundbelastung 
wurde aus flächenbezogenen Daten des Emissionskatasters im Rahmen des F+E-
Vorhabens EIS mit Hilfe eines Ausbreitungsmodells berechnet und beträgt im Stadtgebiet 
von Augsburg insgesamt etwa 0,5 - 0,8 µg/m³ PM10 und 12 - 15 µg/m³ NOx, entsprechend 
etwa 4 - 7 µg/m³ NO2, in Ingolstadt 0,8 - 1,3 µg/m³ PM10 und 14 - 19 µg/m³ NOx entspre-
chend etwa 6 - 8 µg/m³ NO2.


Unter Ansatz ähnlicher Gewerbe- und Hausbrandmuster kann im Ballungsraum Nürnberg-
Fürth-Erlangen von ähnlichen Immissionsbeiträgen in der Fläche ausgegangen werden. Es 
wurden jeweils 1 µg/m³ bei PM10 und 2 µg/m³ bei NO2 für Beiträge dieser Quellengruppen 
angesetzt.


5.2.6 Sonstige Immissionseinflüsse 


PM10


Nicht im Emissionskataster oder durch Emissionserklärungen oder sonstige Emissionsfakto-
ren quantifizierte Emissionsquellen, wie Verwitterungsstäube von Gebäuden, Abwehungen 
von Lkw-Ladungen, Baustellen, biogene Emissionen, Bildung von Sekundär-Aerosolen aus 
gasförmigen Vorläuferstoffen können einen nicht unbeträchtlichen Beitrag zur PM10-
Gesamtbelastung liefern.  


Dabei können solche Einflüsse sowohl aus der städtischen sowie der regionalen Hinter-
grundbelastung und aus dem Ferntransport stammen, als auch vom unmittelbar am Über-
schreitungsort vorbei führenden Straßenverkehr. Die Summe all dieser Beiträge kann nur 
grob abgeschätzt werden. Sie ergibt sich aus den Differenzen zwischen den PM10-
Messwerten an den Überschreitungsorten Nürnberg-Bahnhofstraße bzw. Fürth-
Theresienstraße und den Summen aus regionalem Hintergrund und den aus dem Verkehr 
und den übrigen Katasterdaten abgeschätzten Immissionen. Am Überschreitungsort Nürn-
berg-Bahnhofstraße bleibt als Rest für solche sonstigen Einflüsse 14 µg/m³, am Fürth-
Theresienstraße 9 µg/m³. Bei weiter von den Stadtzentren entfernten Aufpunkten verringert 
sich dieser Anteil entsprechend. 


NO2


Auch hier können Emissionen aus nicht erfassten Quellen, wie Bau- und Arbeitsmaschinen 
und sonstigen Verbrennungsvorgängen resultieren. Die Differenzen zwischen den Messwer-
ten an den Überschreitungsorten (s. o.) und den aus dem Verkehr und den über Emissions-
katasterdaten abgeschätzten Immissionen betragen für den Überschreitungsort Nürnberg-
Bahnhofstraße 0 µg/m³, für den Fürth -Theresienstraße 5 µg/m³. 


5.3 Immissionsanteile der einzelnen Verursachergruppen 


Aus den o.g. Überlegungen ergibt sich, dass die Immissionsanteile für Orte mit Überschrei-
tungen erheblich vom lokalen Verkehr beeinflusst sind. 


Für die Überschreitungsorte Nürnberg - Bahnhofstraße und Fürth - Theresienstraße lassen 
sich die prozentualen Anteile dieser Verursachergruppe ungefähr benennen und für die 
Quellengruppen "genehmigungsbedürftige Anlagen" und "nicht genehmigungsbedürftige 
Anlagen" sowie Kleinfeuerungsanlagen größenordnungsmäßige Immissionsbeiträge definie-
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ren. Die absoluten und relativen Beiträge sind in der Tabelle 16 für die beiden Überschrei-
tungsorte zusammengefasst.  


Es ist davon auszugehen, - trotz aller Unzulänglichkeit in der Beurteilungsmethode -, dass an 
den betrachteten Immissionsorten und den im Vollzug des § 40 Abs. 2 BImSchG mit Kon-
zentrationswertüberschreitungen von Ruß und NO2 benannten Straßenschluchten ein erheb-
licher Anteil vom örtlichen Verkehr in der Straße selbst stammt. Dies gilt umso mehr, als ein 
Teil, der aus rechnerischen Gründen den "sonstigen Immissionseinflüssen" zugeschlagen 
wird, wiederum von Kraftfahrzeugen im Stadtgebiet und auf dem betrachteten Straßenab-
schnitt herrühren kann. 


Tabelle 16: Zusammensetzung der PM10- und NO2-Immissionen an den Überschreitungsorten in 
Nürnberg und Fürth   Quelle: LfU 


      


Nürnberg-Bahnhofstraße PM10 NO2


  Konz. 2003 Anteile 2003 Konz. 2003 Anteile 2003


  µg/m3 (gerundet) µg/m3 (gerundet)


 Messwert 46 43


 Regionaler Hintergrund 22 49% 15 35% 


 Sonstige Einflüsse 14 31% 0 0% 


 Gen.Bed. Anlagen 2 4% 2 5% 


 Nicht Gen.Bed. Anlagen, Feuerungen 1 2% 2 5% 


 Hintergrund Verkehr 0,5 1% 3 7% 


 Lokaler Verkehr 6 13% 21 48% 


Abb. 23: Zusammensetzung der Immissionen PM10 Nürnberg / Bahnhofstraße 
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Abb. 24: Zusammensetzung der Immissionen NO2 Nürnberg / Bahnhofstraße 


Fürth-Theresienstraße
Quelle: LfU PM10 NO2


  Konz. 2003 Anteile 2003 Konz. 2003 Anteile 2003


  µg/m3 (gerundet) µg/m3 (gerundet)


Messwert 39 46


 Regionaler Hintergrund 24 60% 15 33% 


 Sonstige Einflüsse 7 18% 5 11% 


 Gen.Bed. Anlagen 2 5% 2 4% 


 Nicht Gen.Bed. Anlagen, Feuerungen 1 3% 2 4% 


 Hintergrund Verkehr 0,5 1% 3 7% 


 Lokaler Verkehr 5 13% 19 41% 
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Abb. 25: Zusammensetzung der Immissionen PM10 Fürth /Theresienstraße 


Abb. 26: Zusammensetzung der Immissionen NO2 Fürth / Theresienstraße 
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6.  Maßnahmen 


6.1  Vorbemerkung 


6.1.1  Unsicherheiten 


Nach § 47(1) des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) müssen die im folgenden 
dargestellten Maßnahmen zur dauerhaften Verminderung der Luftverunreinigungen - insbe-
sondere der Feinstäube PM10 - geeignet sein. Gleichzeitig müssen sie gem. § 11(3) der 22. 
Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchV) auch auf die Verringerung der 
Konzentration vom PM2,5 abzielen. 


Da die außerhalb des Einflussbereiches der Städte Nürnberg - Fürth - Erlangen liegenden 
externen Faktoren erhebliche Unsicherheiten darstellen, ist eine Prognose über einen 
längeren Zeitraum hinweg nicht möglich. Diese von den Kommunen nicht beeinflussbaren 
Faktoren sind beispielsweise der Ferntransport von Luftschadstoffen, die Entwicklung der 
Abgasreinigung für Kfz in Europa, sowie die künftige Entwicklung der 
Flottenzusammensetzung, insbesondere auch des Anteils von Dieselfahrzeugen und des 
Einsatzes von Diesel-Katalysatoren (d.h. der EU-Abgasnormen). Eine weitere signifikante 
Unsicherheit besteht in der möglichen quantitativen Zunahme der Kfz und Kfz-Fahrten in 
näherer Zukunft. Die bekannten aktuellen Prognosen gehen von Zuwächsen um die 10 
Prozent aus. Dies aber könnte dazu führen, dass die durch die Realisierung der 
vorgesehenen Maßnahmen  erzielten Schadstoffreduzierungen durch das Anwachsen des 
Straßenverkehr kompensiert oder gar überkompensiert werden könnten. Daneben bestehen 
auch erhebliche Unsicherheiten in der  Quantifizierung der durch die vorgeschlagenen 
Maßnahmen erzielbaren positiven Effekte. Dies spricht für die Einplanung einer möglichen 
zweiten Maßnahmenstufe, da diese möglichen Unsicherheiten und Zuwächse zur Zeit nicht 
abschätzbar sind. 


Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Straßenverkehrsordnung bislang nicht dem Bun-
desimmissionsschutzgesetz angepasst wurde. Das bedeutet, dass - zumindest gegenwärtig 
- dauerhafte Verkehrs-Beschränkungen auf Grund von Feinstaubwert-Überschreitungen 
nicht rechtmäßig wären. Es müsste also eine Einziehung nach Straßen- und Wegegesetz 
erfolgen. Derzeit besteht in Folge der fehlenden Harmonisierung der Gesetze keine Beschil-
derungsmöglichkeit. Verfahren nach Straßenverkehrs- oder Wegerecht werden erfahrungs-
gemäß jedoch zu massiven Einwänden insbesondere seitens Wirtschaft und anderer negativ 
Betroffener führen. 


6.1.2  Vorgehen 


Zur Entwicklung des nachfolgenden Maßnahmenplanes musste zunächst eine Strategie 
festgelegt werden. Diese geht erstens von einer möglichst großräumigen Definition des zu 
betrachtenden Gebiets aus und legt die Stadtgrenzen des Ballungsraumes Nürnberg-Fürth-
Erlangen als Grenzen des zu betrachtenden Gebietes fest. Damit eröffnet sich eine größere 
mögliche Maßnahmenvielfalt als bei der auch logisch nicht begründbaren Beschränkung auf 
die unmittelbare Umgebung der Messstationen am Bahnhof (Nürnberg) bzw. in der There-
sienstraße (Fürth), an denen die Überschreitungen auch messtechnisch belegt sind. 


Die Maßnahmen sind unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit, verursacherbezogen zu 
planen. Da der Straßenverkehr wesentlich zur Feinstaubbelastung beiträgt war dieser bei 
den Maßnahmen auch entsprechend zu berücksichtigen. Untergeordnet liefern auch 
Immissionen aus Anlagen in Teilbereichen des Stadtgebietes einen merklichen Beitrag zur 
Feinstaubbelastung. Gemäß ihres Anteils findet daher die Quellengruppe Anlagen im 
Maßnahmenplan Beachtung. Weiterhin wird eine push’n’pull - Strategie verfolgt, die mit 
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einem attraktiveren Angebot des Umweltverbundes bestehend aus Bahn, Bus, Fahrrad und 
Fußgänger möglichst viele Autofahrer zum Umstieg bewegen soll und andererseits die 
Bedingungen für den MIV (= Motorisierter Individualverkehr) weniger attraktiv gestaltet.  


In der Praxis wird die Umsetzung des Luftreinhalteplans für die nächsten Jahre eine Dauer-
aufgabe sein, mit dem Ziel, eine laufende Rückkopplung zwischen der aktuellen Luftqualität 
einerseits und den ggf. zu ergreifenden weiteren Maßnahmen andererseits, zu gewährleis-
ten.


Dieses Vorgehen kommt der Forderung nach Aktionsplänen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes nach, die dann aufzustellen sind, wenn die zulässigen Grenzwer-
te (nach den Stichtagen) überschritten werden bzw. die Gefahr einer Überschreitung besteht. 
D.h., wenn die in diesem Kapitel beschriebenen Maßnahmen nicht den gewünschten Erfolg 
bringen, müssen kurzfristig zu ergreifende Maßnahmen vorgesehen werden, um dann mög-
lichst schnell die Einhaltung der Grenzwerte zu gewährleisten. Im Verkehrsbereich wären 
dann nicht nur längerfristig wirksame, verkehrsplanerische Maßnahmen, sondern auch kurz-
fristig wirksame Maßnahmen wie z.B. Verkehrsverlagerungen und großräumige Beschrän-
kungen in Betracht zu ziehen. Derartig einschneidende Maßnahmen sind - nach intensiver 
Prüfung und nach dem doch unsicheren heutigen Kenntnisstand über den Erfolg der ergrif-
fenen und einzuleitenden Maßnahmen (rein rechnerische Abschätzungen über deren Wir-
kung sind zum Einen sehr schwierig und würden zum Anderen nur zur Positiv - Darstellung 
verführen) - unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsprinzipes zur Zeit nicht durchführbar 
und auch nicht vertretbar.


6.2 Bereits ergriffene / eingeleitete Verbesserungsmaßnahmen und 
deren Auswirkungen 


6.2.1  Verkehr 


6.2.1.1 Gesetzliche Maßnahmen 


Hierzu sollen nur einige allgemeingültige Maßnahmen genannt werden, die in der nahen 
Zukunft Auswirkungen auf die Schadstoffemissionen des Fahrzeugverkehrs haben werden. 
Nachdem diese einheitlich für die gesamte Bundesrepublik Deutschland bzw. für die Europä-
ische Union gelten, werden Sie an dieser Stelle nur stichpunktartig benannt. Eine konkrete 
Abschätzung der Wirkung dieser Maßnahmen auf die Straßenzüge im Ballungsraum Nürn-
berg-Fürth-Erlangen ist derzeit nicht zuverlässig möglich. 


Abgasgrenzwerte für PKW nach Euro 1 / 2 / 3 / 4 
Abgasgrenzwerte für LKW nach Euro I / II / III / IV 
Kraftstoffbezogene Regelungen 
Steuerliche Regelungen 


6.2.1.2 Regional- und Nahverkehr 


Für sofort wirksame Maßnahmen im Rahmen von Aktionsplänen aufgrund von Immissions-
überschreitungen gibt es derzeit keine praktikablen, verhältnismäßigen und erfolgverspre-
chenden Verkehrsplanungs- bzw. Verkehrssteuerungsinstrumentarien. Das Ziel für die Er-
stellung eines Luftreinhalteplanes gemäß 22. BImSchV muss daher die dauerhafte Senkung 
von Immissionen sein, die durch wirtschaftliche und die Allgemeinheit angemessen belas-
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tende Maßnahmen erreicht werden. Eine der erfolgversprechensten Maßnahmen ist in die-
sem Zusammenhang der Ausbau des Regionalverkehres und des Öffentlichen Personen-
nahverkehrs (ÖPNV), um die Belastungen durch den motorisierten Individualverkehr zu re-
duzieren.


Zu den bisher ergriffenen Maßnahmen hinsichtlich des Ausbaues des regionalen Nahver-
kehrs, der auch bereits in der Vergangenheit ein Schwerpunkt zur Minderung des Ver-
kehrsaufkommens in der Region war, wird auf die Karten Abb. 6 im Kapitel 1.3 verwiesen, 
sie zeigt das bestehende S-Bahnnetz. Zum regionalen Nahverkehr wird auf die Ausführun-
gen unter Nummer 6.3.1 verwiesen. Besonders hingewiesen wird in diesen Zusammenhang 
auf die noch nicht abgeschlossenen Errichtung eines zusätzlichen S-Bahn -Haltepunktes der 
S3 zwischen Nürnberg Hauptbahnhof und Nürnberg Sandreuth, der eingebunden in den Re-
gionalverkehr eigentlich den Entlastungsmaßnahmen des innerstädtischen Verkehrs in Nürn-
berg zuzurechnen ist. 


Die Bemühungen der Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen die Luftbelastung durch den 
Ausbau des ÖPNV-Verkehr zu reduzieren, haben eine größere Chance Erfolg zu haben, 
wenn die EU die Abgasgrenzwerte für Dieselmotoren (u.a. Partikelfilter zur Abscheidung von 
PM10) und Ottomotoren (weitere Reduzierung der Stickoxide) in naher Zukunft deutlich ver-
schärft  Nr. 6.3.1.1 (Siehe hierzu auch den Beschluss des Umweltausschusses des Nürn-
berger Stadtrats vom 04.02.2004). Dies sind realistische und sinnvolle Alternativen zu Über-
legungen, durch gravierende Verkehrsverbote mit nicht vertretbaren Folgen die Luftbelas-
tung reduzieren zu wollen. 


Die Städte werden auf jeden Fall versuchen, sich mit differenzierten Maßnahmenbündeln 
schrittweise den ehrgeizigen Luftqualitätszielen der EU zu nähern. Letztlich ist dies nur in 
einer engen und flexiblen Kooperation zwischen Städten, Land und Bund möglich. Voraus-
setzung dazu ist ein realistisches Finanzierungskonzept, auf dessen Basis für die nächsten 
Jahre Aktionsprogramme zu erstellen sind. Vor dem Hintergrund der schwierigen Finanzsitu-
ation der Städte Nürnberg, Fürth, Erlangen und der öffentlichen Haushalte von Land und 
Bund bestehen allerdings auf absehbare Zeit keine großen Investitionsspielräume. 


Letztlich erfordert die Notwendigkeit einer Reduzierung der Schadstoffbelastung durch den 
Verkehr ein Umdenken in der Gesellschaft. Die konkreten Maßnahmen für einen veränderten 
Modal-Split müssen deshalb weiterhin durch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit unterstützt 
werden.


6.2.1.2.1 Städte 


ÖPNV Nürnberg 


Bereits 1991 hat die Stadt Nürnberg mit dem 
Leitbild Verkehr eine grundsätzliche Wei-
chenstellung für eine Veränderung des Mo-
dal-Split zu Gunsten des ÖPNV geschaffen. 
Ziel ist, beim Verhältnis MIV/ÖPNV im Bin-
nenverkehr den Wert von 50:50 zu erreichen. 
Derzeit liegt der Modal Split noch bei etwa 
70:30. Beim Verkehr über die Stadtgrenze 
hinaus wird mindestens eine Verdoppelung 
des heutigen ÖPNV-Anteils von ca. 15-20% 
angestrebt.


Seit dieser Grundsatzentscheidung bemüht 
sich die Stadt Nürnberg darum, trotz Zunahme  Abb. 27:  Modal Split  
        Quelle: Stadt Nürnberg 
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 der zugelassenen Pkws den MIV zumindest in den Wohngebieten zu reduzieren und damit 
für die Lebens- und Umweltqualität der Wohnbevölkerung einen wichtigen Beitrag zu leisten. 
Der Motorisierungsgrad steigt seit Jahrzehnten kontinuierlich an und liegt derzeit in Nürnberg 
bei etwa 520 Kfz/1.000 EW. 


Nach der fachlichen Beurteilung des Landesamtes für Umweltschutz müsste der Straßenver-
kehr in Nürnberg an den als belastet prognostizierten Straßen um ca. 50 % reduziert werden, 
um eine realistische Chance zu bekommen, die Grenzwerte der 22. BImSchV für PM10 –
Feinstaub und Stickoxide zwischen 2005 und 2010 auch tatsächlich zu erreichen.  


Der Schwerpunkt „öffentlicher Personennahverkehr“ wird in einem ergebnisoffenen 
Gutachten, dem „Nahverkehrsentwicklungsplan“ untersucht, das die Grundlage für 
Entscheidungen schaffen soll. Das Ergebnis dieses Gutachtens wird voraussichtlich Mitte 
2006 vorliegen. Wesentliche weichenstellende Entscheidungen der Politik zum ÖPNV 
können deshalb erst im Anschluss daran in den Jahren 2006/2007 erfolgen.  


Mit dem angestrebten Maßnahmen-Mix der Stadt Nürnberg besteht zumindest eine Chance 
schrittweise den hochgesteckten Zielen der EU zwischen 2005 und 2010 näher zu kommen. 
Bis zu spürbar wirksamen Maßnahmen bei der Abgasminderung von Fahrzeugen mit Otto- 
und Dieselmotoren sollte es zumindest möglich sein, trotz prognostizierter Zunahme des 
Verkehrsaufkommens den Fahrzeugverkehr in Nürnberg auf dem derzeitigen Niveau zu sta-
bilisieren.  


ÖPNV Fürth und Erlangen 


Schon wegen des engen geographischen Zusammenhangs des Ballungsraumes sind die 
oben geschilderten Probleme und Lösungsansätze für den gesamten Ballungsraum gültig. 
Auch in den beiden anderen Städten werden daher ähnliche Überlegungen wie in der Stadt 
Nürnberg angestellt. Die dort beschriebenen Ziele sind identisch, es wird daher ergänzend 
auf die obigen Ausführungen zur Stadt Nürnberg verwiesen. 


In Erlangen wurde bereits in den „Leitlinien zur Generalverkehrsplanung“ (Beschluss des 
Stadtrates vom 27.7.77) beschlossen: „Es muss mit allen vertretbaren Mitteln versucht wer-
den‚ das Verkehrsaufkommen stärker auf den öffentlichen Personennahverkehr‚ auf das 
Fahrrad und auf den Fußgängerverkehr zu verlagern.“ 


Mit einer konsequenten Angebotsplanung im ÖPNV, Rad- und Fußgängerverkehr konnte 
erreicht werden, dass die PKW-Fahrten der Erlanger seit 1974 nicht mehr gestiegen sind‚ 
obwohl im gleichen Zeitraum die Zahl der zugelassenen PKW um 67% zugenommen hat. 
Demgegenüber hat der Ziel- und Quellverkehr in erheblichem Masse zugenommen und 
nimmt auch weiterhin zu (von 1990 bis 2000 um ca. 25%). Daher drängt insbesondere die 
Stadt Erlangen auf eine zeitnahe Realisierung der S-Bahn N-Fü-Er-Fo. Auch die Untersu-
chungen über die Sinnhaftigkeit einer Stadt-Umland-Bahn verfolgen das gleiche Ziel‚ den 
Pendlerverkehr mit dem Auto zu reduzieren. 
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ÖPNV-Fahrzeuge im Ballungsraum 


Im Ballungsraum wurde in den letzten Jahren beim Ausbau des ÖPNV-Busseinsatzes darauf 
geachtet, umweltfreundliche Fahrzeuge einzusetzen. 
Aussage zum den VGN - Bussen 


Tabelle 17: ÖPNV Busse im Ballungsraum 


Anzahl der Busse im
Stadtgebiet von N FÜ ER Gesamt


     
VAG  Busse 178 47 31 256 
Private  Busse 32 23 31 86 
Davon mit  
CRT-Filter: Erdgas-
Antrieb: 51 CNG 


- 11 CRT 
4 CNG 


11
55


Absicht
weitere Busse ein-
zusetzen in den 
nächsten 5 Jahren 
mit CRT-Filter: 
Erdgas-Antrieb:


Gemäß Stadtratsbeschluss sollen Fahrzeuge mit neuester Abgastechnik 
z. Z. Euro 4 beschafft werden. Alternativ dazu, ist der Einsatz von gasbe-
triebenen Fahrzeugen zu prüfen.  
Die mittelfristige Wirtschaftsplanung sieht bis 2009 eine Beschaffung von 
ca. 110 Bussen vor.


Quelle: VGN


Ergänzend wird angemerkt, dass der OVF von Erlangen aus weitere 20 Erdgasbusse für den 
Regionalverkehr einsetzt, die ebenfalls an der vorhandenen CNG-Tankstelle versorgt wer-
den.


6.2.1.3 Einzelmaßnahmen der Stadt Nürnberg 


Realisiertes 12-Punkte-Verkehrsprogramm mit Effekten zur Reduzierung der 
Schadstoffbelastung durch Autoabgase 


1. Bündelung des Verkehrs auf Hauptverkehrsstrassen zur Entlastung der Wohn-
gebiete


In den vergangenen Jahren wurden in Nürnberg flächendeckend Tempo 30-Zonen und 
verkehrsberuhigte Bereiche zum Schutz der Wohnbevölkerung eingeführt. Die Fußgän-
gerzonen in der Innenstadt sowie Fußgängerbereiche in Neubaugebieten beeinflussen die 
Verkehrsmittelwahl erheblich und reduzieren die Emissionen in den sensiblen Bereichen. 
Die Bündelung des Verkehrs auf eine Hauptverkehrsstraße bei gleichzeitiger Beruhigung 
des sensiblen Wohnbereichs wurde beispielsweise in Gostenhof praktiziert. So wurde die 
beengte und dicht bebaute Leonhardstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt, bauliche 
verkehrsberuhigende Maßnahmen im Viertel durchgeführt und der Verkehr über die nur ein-
seitig bebaute Kohlenhofstraße umgeleitet. 
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2. Unterbindung des Durchgangsverkehrs in der Altstadt - Schleifenlösung 


Die Einführung des Verkehrssystems Altstadt zur Unterbindung des Durchgangsver-
kehr mit Hilfe einer Schleifenlösung ist inzwischen allgemein anerkannt und hat nicht 
nur die Attraktivität der Altstadt wesentlich erhöht, sondern auch die Immissionen er-
heblich gesenkt.  


Eine weitergehende Regelung durch eine City-Maut ist wegen der bereits jetzt deutli-
chen Verringerung des Durchgangsverkehrs nicht erforderlich und auch aus sozialpoli-
tischen Überlegungen nicht vertretbar (Beschluss des Umweltausschusses des Nürn-
berger Stadtrats vom 4.2.2004). 


3. Ausbau einer differenzierten Infrastruktur mit U-Bahn, Straßenbahn und Bussen


In den letzten Jahren wurde das U-Bahnnetz konsequent erweitert und ab 1994 das 
Straßenbahnsystem kontinuierlich modernisiert. Die Weiterentwicklung zum Stadt-
bahnsystem Richtung Erlangen und Kornburg ist geplant. Die Beschleunigung der 
Straßenbahn an den Lichtsignalanlagen hat inzwischen ein hohes Niveau. Mittlerweile 
berücksichtigen 73 % der Anlagen eine sich nähernde Straßenbahn. Im Dezember 
2002 ging die Netzergänzung der Straßenbahn zum Dokumentationszentrum in Be-
trieb. Der neue Straßenbahnbetriebshof wurde im Sommer 2003 in Betrieb genommen 
und entlastet durch seine Zentralisierungsfunktion einzelne Stadtteile. 


4. Beschleunigung des ÖPNV durch Busspuren, eigene Gleiskörper, Abmarkierun-
gen und angepasste Ampelschaltungen 


Der Bau von Busspuren (z.B. Weißenburger Straße), eigener Gleiskörper für die Straßen-
bahn (z.B. Ostendstraße, Allersberger Straße) bzw. Abmarkierung (z.B. Sulzbacher Stra-
ße, Johannisstraße) sowie Verkürzung von Fahrtrouten der Straßenbahn (z.B. Mögeldorfer 
Plärrer) konnte die Reisezeit und damit die Attraktivität des ÖPNV erheblich gesteigert 
werden. Weitere Projekte (z.B. Studie über eine mögliche Straßenbahn in der Pillenreuther 
Straße) sind derzeit in Bearbeitung. 


5. Aufbau eines attraktives Radwegenetz und Schaffung von Fußgängerzonen 


Die Verkehrsmittelwahl zugunsten des Umweltverbundes wird durch den weiteren Aus-
bau von Radwegen (z.B. Pegnitztal), die Freigabe von Einbahnstraßen entgegen der 
Fahrtrichtung für den Radverkehr (z.B. 70 Abschnitte wie Breitscheidstrasse) sowie die 
Ausschilderung von Radrouten über Nebenstraßen (z.B. Altstadt – Ziegelstein) unter-
stützt.


6. Bündelung des Schwerverkehrs auf Nürnberger Ringstrassen 


Nürnberg kann durch das gut ausgebaute ringförmige Autobahnnetz von Güterfernver-
kehr als Durchgangsverkehr freigehalten werden. Der verbleibende Schwerverkehr 
wird auf dem Frankenschnellweg, der Südwesttangente sowie der Nürnberger Ring-
straße gebündelt.  
Der Anteil des Schwerverkehrs konnte hierdurch im Nürnberger Hauptverkehrsstra-
ßennetz auf etwa 4 – 7%  begrenzt werden. Der Schwerverkehr hat daher – mit weni-
gen Ausnahmen im direkten Umfeld von Gewerbegebieten – keinen entscheidenden 
Anteil am Nürnberger Verkehrsgeschehen. 


Schwerverkehrsintensive Nutzungen wurden mit hervorragender Anbindung an das Au-
tobahnnetz am Hafen angesiedelt. Durch die in Kürze vorgesehene Verlagerung des 
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Zollhauptamtes sowie des Containerbahnhofes ins Hafengebiet kann das Nürnberg-
Zentrum noch stärker vom Schwerverkehr entlastet werden. 


7. Intensive Parkraumbewirtschaftung mit zusätzlichen Bewohnerparkregelungen 


Eine progressive Parkraumbewirtschaftung wurde bereits in den 80er Jahren für die 
gesamte Nürnberger Altstadt eingeführt.  
Durch Beschränkungszonen mit bis zu 70 % Ablösung für gewerbliche Bauten entlang 
der S-Bahn und U-Bahn sowie die Einführung einer Fahrradstellplatzsatzung ist Nürn-
berg bundesweites Vorbild.
Bewohnerparkregelungen sind hauptsächlich in der gesamten Altstadt und in einigen 
altstadtangrenzenden Gebieten eingeführt, die Einrichtung weiterer Gebiete wurde be-
schlossen und wird kontinuierlich umgesetzt.  
Der Einsatz der kommunalen Verkehrsüberwachung ist für die konsequente Umset-
zung der o.g. Steuerungsinstrumente unverzichtbar. 
Kombitickets für Veranstaltungen inkl. ÖPNV-Fahrschein fördern insbesondere bei 
Großveranstaltungen die Nutzung des ÖPNV. 


8. Schaffung von Park+Ride und Bike+Ride-Anlagen 


Park+Ride-Anlagen mit über 1.500 Stellplätzen sowie Bike+Ride-Anlagen mit über 
1.800 Fahrradständern sind im Nürnberger Stadtgebiet bereits vorhanden, weitere Ka-
pazitäten sollen in Kürze errichtet werden. Der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg 
(VGN) koordiniert die Einrichtung kleiner dezentraler P+R-Anlagen an den Bahnstre-
cken der DB-AG, um den Individualverkehr bereits an der Quelle auf den Umweltver-
bund zu verlagern. 


9. Koordinierung und Anpassung des Verkehrs mit Zentralrechner für 530 Signalan-
lagen


Von den ca. 530 Signalanlagen auf Nürnberger Stadtgebiet sind über 400 mit dem 
städtischen zentralen Verkehrsrechner verbunden, um deren Koordinierung zu optimie-
ren und flexibel Anpassungen durch das Verkehrsplanungsamt mittels Fernversorgung 
durchführen zu können.  
Im Rahmen der Gerätesanierung werden kontinuierlich moderne intelligente Geräte einge-
führt, die verkehrsabhängige Steuerungen ermöglichen. Weite Teile des Straßenbahnnet-
zes (über 70 %) sowie einige Buslinien sind mit einer ÖPNV-Bevorrechtigung ausgestattet. 
Eine absolute Bevorrechtigung des ÖPNV wurde in Nürnberg nicht generell eingeführt, 
d.h. die Beschleunigung erfolgt immer auch unter Berücksichtigung der Gesamtverkehrs-
lage. 
Auf Nürnberger Stadtgebiet werden keine „klassischen“ Pförtneranlagen eingesetzt. Zu-
flussdosierungen an mehreren Stellen (z.B. am Hauptbahnhof) optimieren den Verkehrs-
fluss, verhindern das Überstauen von Knotenpunkten und reduzieren hierdurch unnötige 
Halte- und Beschleunigungsvorgänge. 


10.  Aufbau von dynamischen Parkleit- und Verkehrsleitsystemen 


Das dynamische Parkleitsystem Altstadt der Stadt Nürnberg sowie das Parkleitsystem 
des Airport Nürnberg optimieren den Parksuchverkehr.  
Durch das europaweit einmalige dynamische Verkehrsleitsystem Messe / Stadion / 
ARENA (VLS) und dessen Fortsetzung auf der Großen Straße durch das dynamische 
Parkleitsystem Messe/Stadion / ARENA können teure und oft aus ökologischer Sicht 
umstrittene Straßenausbauten vermieden werden („Intelligenz statt Beton“). Das Sys-
tem ermöglicht eine optimale Führung veranstaltungsbezogener Verkehre bei gleich-
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zeitiger Überlagerung mit den Fern- und Pendlerverkehren unter Minimierung von 
Staus und Verkehrsstörungen.  
Einbezogen in das System ist auch eine P+R-Anlage, die vor allem bei Großveranstal-
tungen ausgeschildert wird. 


11. Verknüpfung der Regionalplanung mit der kommunalen Flächennutzungspla-
nung um das Verkehrsaufkommen durch die Stadt-Umland-Wanderung zu be-
grenzen.


Der Regionalplanung wurde bei der aktuellen Aufstellung des Flächennutzungsplanes 
durch das Ziel einer reduzierten Stadt-Umland-Wanderung deutlich Rechnung getra-
gen. Dies gilt sowohl für die Entscheidung, der Ermittlung des Wohnbauflächenbedar-
fes rechnerisch ein erhöhtes Angebot an Einfamilienhäusern zugrunde zu legen, als 
auch für die Aktivierung von Innenentwicklungspotentialen (Baulücken, Brachflächen, 
Konversionsflächen).


12. Öffentlichkeitsarbeit für das Umsteigen auf den ÖPNV und die verstärkte Nut-
zung des Fahrrads mit den Projekten „Nürnberg – intelligent mobil“ und „Nürn-
bergMobil“


Die Öffentlichkeitsarbeit für das Umsteigen auf den ÖPNV und die verstärkte Nutzung 
des Fahrrads hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Beispiele hier-
für sind die Projekte „Nürnberg – intelligent mobil“, „NürnbergMobil“ und der Verkauf 
des neu aufgelegten Fahrrad-Stadtplans.  
Diese Öffentlichkeitsarbeit soll entschlossen fortgeführt werden, um die Akzeptanz und 
Wirksamkeit der Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV und des Fahrradverkehrs 
nachhaltig zu unterstützen. 


6.2.1.4 Einzelmaßnahmen der Stadt Fürth 


1. Einrichtung von Pförtnerampeln 


Dies ist nur möglich, wenn ausreichende Stauräume vorhanden sind, also außerhalb 
der Bebauung. Die Lichtzeichenanlage an der Würzburger Straße / Am Kieselbühl kann 
so verstanden werden, denn dort wird der Verkehr aus drei Richtungen (von der B8 aus 
Richtung Neustadt/Aisch, von Burgfarrnbach und von der Hafenstraße) „gefangen“, zu 
Pulks zusammengeführt und bei ungestörtem Verkehrsfluss (keine Baustellen) in die-
ser Form bis zur Ludwigsbrücke durchgeführt.


Pförtnerampel bedeutet allerdings, dass bewusst nicht die maximale Leistungsfähigkeit 
zur Grundlage gemacht wird (wie heute), sondern eine geringere Anzahl von Fahrzeu-
gen durchgeführt wird, um z.B. den Umweltgedanken Rechnung zu tragen. 


An den anderen drei wichtigen Zufahrten zur Stadt (Poppenreuther Straße/Erlanger 
Straße, Nürnberger Straße und Schwabacher Straße) sind Pförtnerampeln aufgrund 
der räumlichen, aber auch verkehrlichen Situation nicht möglich. 


2. Einbahnstraßenregelungen 


An 2 Stellen im Fürther Straßennetz wurden Einbahnstraßenregelungen zur Reduzie-
rung der Verkehrsmengen eingeführt. Der Erfolg ist fraglich, da die gefahrene Ge-
schwindigkeit steigt und somit den Erfolg aufhebt. 
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3. Einrichtung von Busspuren 


Eine Busspur gibt es in der Würzburger Straße stadteinwärts im Bereich Stiftungsstra-
ße / Cadolzburger Straße. 


4. Verdichtung des Radwegenetzes 


In den letzten Jahren ist das Radwegenetz in Fürth konsequent ausgebaut worden. In 
den letzten Monaten hat man begonnen, noch vorhandene Lücken zu schließen. Zum 
Teil geschieht dies auch durch Öffnung von Einbahnstraßen für den Radverkehr. E-
benso wurde die Beschilderung verbessert. 


5. Förderung alternativer Antriebe 


Durch die Errichtung einer Gastankstelle durch die infra fürth GmbH und aufgrund fi-
nanzieller Anreize ist es gelungen, viele Fahrzeugbesitzer zum Umstieg auf diese bei 
der Verbrennung weniger emittierende Energie zu bewegen. 
Die Bemühungen den, Ergaseinsatz weiter zu steigern, werden aufrechterhalten. 


6. Parkraumbewirtschaftung 


In den letzten Jahren wurden weite Bereiche der westlichen Innenstadt und nördlichen 
Innenstadt als Anwohner-Zonen ausgewiesen. Die in der Innenstadt zur Verfügung 
stehenden Parkplätze sind in der Benutzung zeitlich limitiert. 


7. Tempo - 30 - Zonen 


Gerade in den letzten beiden Jahren wurden große Bereiche des Stadtgebietes als 
Tempo - 30 - Zonen ausgewiesen. Einzelne Durchgangsstraßen in Vororten sind zu-
sätzlich mit Strecken-Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 30 km/h begrenzt. 


8. Grüne Welle 


Auf den Hauptstraßen wurde die „Grüne Welle“ (koordinierter Ampelbetrieb) eingerich-
tet, um den Verkehr flüssig zu halten. 


9. Fußgängerzonen, und „Spielstraßen“ 


In der Innenstadt wurden einige Straßen als Fußgängerbereiche gestaltet. In der Ver-
gangenheit wurde dies bei neuen Planungen berücksichtigt und dient der Erhöhung der 
Wohnqualität 


10. Öffentlichkeitsarbeit 


In den letzten Jahren wurden verschiedene Aktionen zur verstärkten Nutzung des Fahr-
rades und des ÖPNV durchgeführt, die großen Anklang gefunden haben. Diese sind 
konsequent fortzuführen und durch neue Angebote auszuweiten. 







Luftreinhalteplan Ballungsraum Nürnberg – Fürth – Erlangen 


Regierung von Mittelfranken SG 840 


Fassung Oktober 2004   Seite 77 von 200   


6.2.1.5 Einzelmaßnahmen der Stadt Erlangen 


Die Maßnahmen der Stadt Erlangen sind in den Leitlinien zur Generalverkehrsplanung bzw. 
Siedlungsentwicklung und zum Verkehr, Beschlüsse von 1977, 1987/88 sowie 1991 und 
1999, -  die eine nachhaltige Stärkung der Verkehrsmittel im Umweltverbund (ÖPNV, Fahr-
rad, eigene Füße) mit dem Ziel einer Umverteilung zugunsten dieser Verkehrsmittel beinhal-
ten - wiedergegeben. Ebenso im Gesamtverkehrskonzept, dem Verkehrsentwicklungsplan, 
beschlossen am 28.06.1995. 


Konzeptionelle Maßnahmen 


1. Verkehrskonzept Innenstadt (ab 1980) 


Unterbrechung aller durchgehender lnnenstadtstraßen und Quartierserschließung über 
Schleifensysteme, Einführung einer Fußgängerzone (1985). 


2. Flächenhafte Verkehrsberuhigung 


Temp-30-Zonen in knapp 90 % aller Wohngebiete in Erlangen. 


3. Verdichtung des Busangebotes um über 60 %  


Aufbau eines attraktiven Bussystems mit Niederflurbussen neuester Bauart. 


4. Diverse Pilotversuche 


mit Kleinbussen zur umweltfreundlichen Erschließung der Innenstadt. Alle Ringbusli-
nienversuche sind jedoch aufgrund mangelnder Akzeptanz gescheitert. 


5. LKW-Durchfahrtsverbote (z.B. Neue Straße). 


6. Ableitung des überörtlichen Verkehrs durch tangentiale Führung der Südkreu-
zung.


7. Ausstattung der Busflotte im Stadtumlandverkehr (OVF) mit Erdgasbussen. 


6.2.2  Industrie 


6.2.2.1 Gesetzliche Maßnahmen 


Hierzu sollen nur zwei Maßnahmen genannt werden die in der nahen Zukunft Auswirkungen 
auf die Schadstoffemissionen der Industrie haben werden. Die Novellierung der beiden Vor-
schriften


Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft  
13. BImSchV - Großfeuerungsanlagen 


mit den darin genannten Umsetzungsfristen Nachdem diese einheitlich für die gesamte Bun-
desrepublik Deutschland bzw. für die Europäische Union gelten, werden Sie an dieser Stelle 
nur stichpunktartig benannt. Eine konkrete Abschätzung der Wirkung dieser Maßnahmen auf 
den Ballungsraum Nürnberg-Fürth-Erlangen ist derzeit nicht zuverlässig möglich. 
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6.2.2.2 Eingeleitete Maßnahmen 


Stadt Nürnberg 


Der Anteil des Bereiches Industrie/Gewerbe an der Luftbelastung wird, bezogen auf das ge-
samte Stadtgebiet, auf 30% geschätzt. 


Als Hauptemittenten der relevanten Schadstoffe PM10-Feinstaub und NOx sind im Nürnber-
ger Stadtgebiet folgende Branchen schwerpunktmäßig zu betrachten: 


Feuerungsanlagen, Gießereien / Schmelzanlagen als Emittenten für NOx und Staub 


Umschlags-, Lager- und Abfallbehandlungsanlagen als Erzeuger staubförmiger E-
missionen.


Umsetzung der TA-Luft 1986 durch das Umweltamt der Stadt Nürnberg 


Die zahlreichen Sanierungsmaßnahmen der letzten Jahre, initiiert z.B. durch die TA Luft 86 
und die Störfall-Verordnung, haben dazu geführt, dass insbesondere die genehmigungsbe-
dürftigen Industrieanlagen hohe technische Standards aufweisen und vorgeschlagene Maß-
nahmen, wie Einsatz umweltfreundlicher Brennstoffe, Optimierung der Abluftreinigungstech-
niken etc., seit Jahren umgesetzt sind.  


Darüber hinaus konnte das Umweltamt, insbesondere für den Schadstoff Staub, durch 
Verhandlungslösungen mit einzelnen Anlagenbetreibern die Festschreibung niedrigerer 
Grenzwerte als gesetzlich vorgeschrieben erreichen. Bei Abfallbehandlungs- und Lageranlagen, 
Quellen diffuser Emissionen, wurden zum Teil sehr kostenintensive Maßnahmen, wie 
Einhausungen/Kapselung staubender Anlagenteile ausgehandelt.  
Trotz aller Erfolge bei der Reduzierung industrieller Staubemissionen in den vergangenen 
Jahren ist zu beachten, dass sich die vorliegenden Aussagen schwerpunktmäßig auf den 
emittierten Gesamtstaub beziehen. Die Abnahme bezüglich Feinstaub (PM10) fällt sicher we-
sentlich niedriger aus, da an den industriellen Entstaubungsanlagen vorzugsweise die gro-
ßen Teilchen erfasst werden. 


Stadt Fürth 


Der Anteil des Bereiches Industrie/Gewerbe an der Luftbelastung wird, bezogen auf das ge-
samte Stadtgebiet, auf 30% geschätzt. 


Als Hauptemittenten der relevanten Schadstoffe PM10-Feinstaub und NOx sind im Fürther 
Stadtgebiet folgende Anlagen schwerpunktmäßig zu betrachten: 


• größere Feuerungsanlagen, Gießereien/Schmelzanlagen als Emittenten für NOx und Staub 
• Umschlags-, Lager- und Abfallbehandlungsanlagen als Erzeuger staubförmiger Emissio-


nen.


Umsetzung der TA-Luft 1986 durch das Referat III/Ordnungsamt 


Die zahlreichen Sanierungsmaßnahmen der letzten Jahre, initiiert z.B. durch die TA-Luft 86 
und die Störfall-Verordnung, haben dazu geführt, dass insbesondere die genehmigungsbe-
dürftigen Industrieanlagen hohe technische Standards aufweisen und vorgeschlagene Maß-
nahmen, wie Einsatz umweltfreundlicher Brennstoffe, Optimierung der Abluftreinigungstech-
niken etc., seit Jahren umgesetzt sind.  
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Stadt Erlangen 


Mit der Stillegung des Großkraftwerkes Franken II ist bereits ein maßgeblicher Emittent im 
Gebiet der Stadt Erlangen weggefallen, damit einhergehend hat sich auch die Umschlag-
menge an staubenden Gütern (Kohle) am Main-Donau-Kanal in Erlangen erheblich vermin-
dert.


Umsetzung der TA-Luft 1986 durch das Umweltamt der Stadt Erlangen 


Alle relevanten Anlagen und Betriebe in Erlangen erfüllen bereits die Anforderungen der TA-
Luft 2002, mit einer Ausnahme. 


Bei einer Schweröl-Feuerungsanlage besteht noch Handlungsbedarf. Der Betreiber wurde 
vom Umweltamt bereits aufgefordert eigenverantwortlich alle notwendigen Schritte zur Um-
setzung der Anforderungen der TA-Luft 2002 einzuleiten. Der Vorgang wird von der Behörde 
begleitet.


6.2.3  Gewerbe und Wohnhäuser 


6.2.3.1 Zu den vorhandenen gesetzlichen Maßnahmen 


Seit Jahren wird in den drei Städten des Ballungsraumes der Ausbau der Erdgasversorgung 
und des Fernwärmenetzes vorangetrieben, um die Belastungen des Hausbrandes zu redu-
zieren. Die Energieversorgungsunternehmen versuchen, durch attraktive Angebote die 
Betreiber von Öl- und Feststofffeuerungen zur Umstellung auf die umweltfreundlicheren E-
nergieträger zu bewegen. 


Von staatlicher Seite sollte eine verstärkte Förderung des Fernwärmeausbaus umgesetzt 
werden, da durch moderne Anlagen - wie z.B. durch Gas und Dampfturbinen / Abhitzekes-
seleinheiten - neben erhöhter Energienutzung auch eine erhebliche Reduzierung der Luft-
schadstoffe erreicht werden kann. 


Die Stadt Erlangen hatte bereits 1976 und 1978 städtische Verordnungen zum Verbot um-
weltschädlicher Brennstoffe zum Schutz vor schädlichen Einwirkungen durch Luftverunreini-
gungen erlassen. Für den Röthelheimpark wurde von der Stadt Erlangen ein Anschluss-
zwang an das bestehende Fernwärmenetz ausgesprochen, der durch Reallasten gesichert 
ist. In den meisten Bebauungsplänen ist ein Verbot von festen Brennstoffen aufgenommen. 


Die Städte Nürnberg und Fürth haben auf diesem Gebiet bisher keine Vorschriften erlassen. 
Es wird empfohlen von diesen o.g. Instrumenten Gebrauch zu machen. 


6.2.3.2 Immissionsbelastungen aus Öl- und Feststofffeuerungen 


Hauptquellen für Immissionen aus dem Bereich der Gewerbegebäude und der Wohnhäuser 
im Ballungsraum sind die - vor allem in den Innenstädten noch vorherrschenden -Öl- und 
Feststoff- Einzelfeuerungen. Wobei in diesem Zusammenhang als Einzelfeuerungen nicht 
nur einzelne Öl- bzw. Kohleöfen sondern auch die zentralen Feuerungen (Heizkessel) in 
Wohnhäusern gezählt werden. 
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In Hinblick auf die Belastung mit PM 10 sind hier besonders die Feststoff-Feuerungen und 
auch die offenen Kaminfeuerungen relevant. Die Erhebung der Anzahl und der Art dieser 
Feuerungsanlagen beim Hausbrand im Dezember 2003 ergab für die Städte des Ballungs-
raumes das folgende aktuelles Ergebnis (siehe Tabellen Hausbrand Anhang II): 


Stadt Feststoff-F. Ölfeuerungen Kaminfeuerungen
Nürnberg 21.682 28.115  1.981 
Fürth 5.191 10.151  855 
Erlangen 5.061 12.171  474 
Gesamt Ballungsraum 31.934 50.437  3.310 


Tabelle:  Hausbrand Feuerungsarten im Ballungsraum 
Quelle: Erhebung der Regierung von Mittelfranken Dez. 2003


Den größten Anteil an den Einzelfeuerungen nehmen die Ölfeuerungen ( Zerstäuber-Brenner 
und Verdampfer-Brenner ) gefolgt von den Feststoff-Feuerungen ein. Die Kaminfeuerungen 
spielen zahlenmäßig nur eine untergeordnete Rolle, wegen der i.d.R. sehr geringen Quellhö-
he und den oft schlechten Ausbrandbedingungen von Kaminen sowie der bekanntermaßen 
trotz Verbot häufig praktizierten Verwendung nicht zulässiger Brennstoffe können diese je-
doch lokal zu erheblichen Belästigungen der Anwohner führen und auch einen deutlichen 
Beitrag zur lokalen Staubbelastung beitragen. So ist laut einer Berechnung des Umweltbun-
desamtes mit einer Staubemission von ca. 1kg/Jahr je Feststofffeuerung auszugehen. Auch 
wenn es sich nicht ausschließlich um Feinstaub handelt, zeigt dies doch den Handlungsbe-
darf bei diesen Feuerungen in belasteten Stadtgebieten. 


(UBA Zeitschrift Immissionsschutz 2/2000) 


Der Anteil der einzelnen Feuerungsarten ist in den drei Städten des Ballungsraumes durch-
aus unterschiedlich. 


Abb. 28: Verteilung der Feuerungsarten Im Ballungsraum 


So hat die Stadt Nürnberg den höchsten Anteil an Feststoff-Feuerungen, die auch besonders 
zu den Staubbelastungen beitragen können.( Siehe neben den bereits eingeleiteten 
Maßnahmen zum Ausbau des Fernwärmenetzes und der Gasversorgung auch Nr. 6.3.3.1) 
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6.2.3.3 Bestehende Gas und Fernwärmenetze 


Zur Minimierung von Emissionen aus dem Bereich Hausbrand - auch in Hinsicht auf die an-
gestrebte CO2 - Minderung - wurden in allen drei Städten des Ballungsraumes bereits in der 
Vergangenheit Leitungsnetze zur Versorgung der Bürger mit Gas und Fernwärme betrieben 
diese wurden in den letzten Jahren ausgebaut.  


 Fernwärme Gasversorgung 


Stadt Anschlüsse
Anzahl *) 


Netzlänge
km *) 


Ist-Verteil.
GWh/a *) 


gepl. Vert.
GWh/a  **)


Anschlüsse
Anzahl *) 


Netzlänge
km *) 


Ist-Verteil.
GWh/a *) 


gepl. Vert. 
GWh/a  **) 


Nürnberg 4800 273 1319 1405 1) 34602 1521 5152 7945 2)


Fürth 415 18 44 60 3) 12853 436 1196 1300 4)


Erlangen 641 62 391 501 6356 227 694 848
Gesamt 5.856  353 1.754 1.966 53.811 2.184 7.042 10.093


Tabelle 18 : Technische Daten der Fernwärme- und Gasnetze im Ballungsraum 
Quelle: N-Ergie, infra, ESTW


*) Bezugsjahr 2002  
**) Bezugsjahr 2009 


1) Die Verteilung von Fernwärme ist stark witterungsabhängig. Der genannte Planwert be-
inhaltet die Erhöhung der Gradtagzahl 3551 (2002) auf die Norm-Gradtagzahl 3750 
(2009)


2) Die Verteilung von Erdgas im Ballungsraum wird voraussichtlich 2009 gegenüber 2002 
um ca. 46 % steigen. Dies ist vorwiegend auf die Umstellung des HKW Sandreuth auf 
Gas sowie einen geplanten Mehrbedarf an Gas bei der E.ON Franken I zurückzuführen. 
Der Minderbedarf in der Raumwärmeversorgung kompensiert sich weitgehend mit den 
Neuversorgungen 


3) Fernwärmeverteilung 2009 nur Schätzwert, da die Nutzung der ehemaligen US Kasernen 
erst im Aufbau ist 


4) Erdgasverteilung 2009 nur Schätzwert der sehr abhängig von der Gesamtentwicklung 
des Marktes hinsichtlich neuer Techniken (z.B. Erdgasfahrzeuge) und Gesetzgebung ist. 
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Stadt Nürnberg 


Darstellung des Fernwärmenetzes Nürnberg der N-Ergie (Stand 2002) 


Das Fernwärmenetz der Stadt Nürnberg mit den Heizwerken ist in den folgenden Abbildun-
gen dargestellt: 


Abb. 29:  Schematische Darstellung Fernwärmenetz und Anlagen Nürnberg  Quelle: N-ERGIE Nürnberg  


Abb. 30: Karte Fernwärmenetz Nürnberg 
Quelle: N-Ergie 
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Gasversorgung 


Der Umfang des Gasversorgungsnetzes in Nürnberg ist aus dem folgenden Plan zu ersehen: 


Abb. 31 / 32:  Gasversorgungsnetz Innen - 
         stadt / Nürnberg Süd 


Quelle N-Ergie 
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Stadt Fürth 


Fernwärme 


Darstellung des Fernwärmenetzes Fürth der infra  


Abb. 33:  Fernwärmenetz Fürth 
Quelle: infra Fürth
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Gasversorgung 


Der Umfang des Gasversorgungsnetzes in Fürth ist aus dem folgenden Plan zu ersehen: 


Abb. 34:  Gasversorgungsnetz Fürth 
Quelle: infra Fürth
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Stadt Erlangen 


Fernwärme 


Darstellung des Fernwärmenetzes Erlangen der ESTW  


Abb. 35:  Fernwärmenetz Erlangen
Quelle: ESTW Erlangen
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Gasversorgung 


Der Umfang des Gasversorgungsnetzes der Stadt Erlangen ist aus dem folgenden Plan zu 
ersehen:


Abb. 36:  Karte Gasversorgungsnetz Erlangen 
Quelle: ESTW Erlangen
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6.2.3.4 Einzelmaßnahmen  


Stadt Nürnberg 


Energieversorgung


Derzeit aktuelle Maßnahmen der N-ERGIE zur Reduktion der Emissionen aus eigenen 
Anlagen im Zeitraum 2003 - 2005: 


Umrüstung HKW-Sandreuth vom Brennstoff Kohle auf Gas, damit verbunden ist die 
Reduktion der wärme-/stromspezifischen Staub-  und NOx-Emissionen. 


Ersatz der Brenner Kessel 2 u. 6  im HW-Langwasser (Wirkungsgradsteigerung und 
NOx-Reduktion). 


Effizienzsteigerung durch Reduktion der Brüdenkondensationsverluste sowie anteili-
ge Kondensatvorwärmung durch KWK-Fernwärme aus dem HKW-Sandreuth sowie 
geringere wärmespezifische NOx-Emissionen durch Erweiterung der Prozessdampf-
anlage im Klinikum Nord. 


Weiterhin Steigerung der Effizienz im Lastmanagement der Erzeugungsanlagen 
Wärme/Strom, d.h. Steigerung des Jahresnutzungsgrades der Erzeugungsanlagen 
und dadurch Reduktion der spezifischen Emissionen. 


Mögliche weitere Maßnahmen im Zeitrahmen 2005 - 2010 ff: 


Anpassung der FW-Spitzenerzeugungsanlagen an die künftige Bedarfsstruktur; dies 
kann die Stillegung von einzelnen Kesseln in den Heizwerken (z.B. Langwasser) be-
deuten bzw. die Option einen weiteren Brennstoff einzusetzen (z.B.: neben Öl noch 
Gas in Maxfeld, oder Biogene Brennstoffe). 


Aktuelle Maßnahmen zur Entlastung der Emissionen aus dem gesamten Raumwär-
me-/ Brauchwarmwasserbereich: 
CO2 - Minderungsprogramm der N-ERGIE (siehe Anlage im Anhang)  


Die folgende Graphik zeigt die Entwicklung der Deckungsanteile der leitungsgebundenen 
Energieträger an der Nutzwärmeleistung in Nürnberg von 1975 bis 2005. Für die nahe 
Zukunft (2005) wird ein Deckungsgrad von 80% prognostiziert, wobei die Steigerung im 
Wesentlichen im Segment Gas zu erwarten sind die Bereiche Fernwärme und Strom 
stagnieren seit den 90-er Jahren. Besonders ein weiterer Ausbau des Fernwärmenetzes in 
neue Stadtgebiete ist nicht zu erwarten. Eventuelle Zuwächse sind hier nur noch durch eine 
Erhöhung der Versorgungsdichte in bereits angeschlossenen Stadtgebieten zu erreichen. 
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Abb. 37:  Entwicklung der Deckungsanteile der leitungsgebundenen Energieträger an der Nutzwärmeleis-
tung in Nürnberg von 1975 bis 2005 


Quelle: N-Ergie


Sanierungen am Wohnungsbestand 


Leistungen und Ziele der Wohnungsbau Gesellschaft (wbg) Nürnberg Gruppe 


Die wbg Nürnberg Gruppe, ein Unternehmen der Stadt Nürnberg, ist die führende 
Unternehmensgruppe der Immobilienwirtschaft in der Region. Ihre Aufgabe ist es, 
Lebensräume für die Menschen zu gestalten. Zum einen löst sie für die Stadt Nürnberg die 
Probleme kommunaler Wohnungspolitik. Zum anderen sind ihre Geschäftsfelder in allen 
Bereichen der Immobilienwirtschaft zu sehen – unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen, 
ökologischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. 


2001 2002 


Anzahl der verwalteten Einheiten  27.989 26.538
davon:
Anzahl der gruppeneigenen Wohneinheiten  18.455 18.417
Anzahl der sonstigen gruppeneigenen Einheiten  6.082 6.094
Wohn- und Nutzfläche in m2 1.154.499 1.154.168 
Anzahl der wbg-eigenen Mietwohnungen  16.877 16.728
Anzahl der verwalteten Wohnungen Dritter inkl. WEG 2.059 1.152
Anzahl der verwalteten sonstigen Einheiten Dritter  1.393 875


Tabelle 19: Kennzahlen wbg Nürnberg 
Quelle: wbg Nürnberg
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Seit einigen Jahren konzentriert sich die wbg Nürnberg Gruppe verstärkt auf die Instandhal-
tung und Modernisierung ihres Bestandes. Die Aufwendungen der wbg für Instandhaltungs-
maßnahmen und Modernisierungen betrugen im Jahr 2001 ca. 25 Mio. € und im Jahr 2002 
ca. 24 Mio. €. Schwerpunkte dieser Aktivitäten sind neben den normalen Instandhaltungstä-
tigkeiten insbesondere energetische Verbesserungen.  


Hierbei handelt es sich um den Einbau von Isolierglasfenstern und Zentralheizungen ein-
schließlich Fernwärme sowie um die Anbringung von Dachisolierungen und Wärmedämm-
verbundsystemen. Durch einen massiv verringerten Ausstoß von Schadstoffen und durch die 
Reduzierung des Energieverbrauches wird die Umwelt erheblich entlastet. Gleichzeitig spa-
ren die Nutzerinnen und Nutzer der Wohnungen erhebliche Ausgaben für die weiter steigen-
den Energiekosten. So haben sowohl die Umwelt als auch die Menschen in der Stadt und 
die Kundinnen und Kunden der wbg Nürnberg Gruppe ökologische und ökonomische Vortei-
le.


Der Energieverbrauch einer Wohnimmobilie wird gemessen in Litern Heizöl je m2 Wohnflä-
che und bezogen auf ein Jahr. Ziel sind so genannte "3- bis 7-Liter-Häuser" und bei entspre-
chenden Rahmenbedingungen sogar sogenannte "Passiv-Häuser". Die Senkung des Ener-
gieverbrauchs im Rahmen einer energetischen Modernisierung von Altbaubeständen führt 
zum Beispiel bei der Wohnanlage St. Johannis mit ca. 1000 Wohneinheiten zu einer jährli-
chen CO2-Einsparung von 2.500 Tonnen.  


Umweltbeiträge werden insbesondere bei den derzeit laufenden Modernisierungs- und Um-
bauprojekten realisiert. Hierzu zählen die Modernisierung der Wohnanlage St. Johannis, der 
Umbau der Wohnanlage Schweinau mit ca. 200 Wohnungen unter dem Stichwort "Ökologi-
sche Stadterneuerung" und die Realisierung des Nürnberger 3-Liter-Hauses. Letztere hat in 
der Branche bundesweit für Aufsehen gesorgt. Darüber hinaus sind aber auch die vielen 
kleineren Baustellen der Unternehmensgruppe, die stadtweit im Bestand sichtbar sind, nicht 
zu vergessen. 


Derzeit wird ein Haus mit  4-Liter-Standard realisiert. Als Modellobjekt wurden die Anwesen 
Ingolstädter Straße 139 - 141 ausgewählt. Es handelt sich um ein Gebäude aus dem Jahr 
1952 mit insgesamt 24 Wohneinheiten und einer Gesamtwohnfläche von rund 860 m2. Die 
baugleichen Häuser Ingolstädter Straße 131 - 133 wurden nach den Maßgaben der Energie-
einsparverordnung umgebaut. Das Modellprojekt bietet dann den exakten Vergleich zwi-
schen den Anforderungen der Energieeinsparverordnung und der Sonderlösung der wbg im 
4-Liter-Standard.


Zusätzlich hat die wbg im Bauträgergeschäft außergewöhnliche Angebote auf den Markt 
gebracht. Geplant sind für die Baugebiete Am Langseepark in Laufamholz und für das Bau-
gebiet S (Pädagogenkarree) in Langwasser verschiedene Eigenheime, die energetisch dem 
Standard von 3-Liter- bzw. 4-Liter-Häusern entsprechen. Außerdem werden auf Wunsch der 
Kunden so genannte "Passivhäuser" für den Eigenheimerwerber angeboten. 


Unter dem Schlagwort "Kinderleicht Energie sparen zu erschwinglichen Preisen" will die wbg 
auf ihrem Weg in die Zukunft ein neues Marktsegment eröffnen. Langfristig setzt die Unter-
nehmensgruppe alles daran, ihre selbst gegebene Vision, wonach alle Objekte der WBG 
Nürnberg Gruppe bis 2012 mindestens einen Standard von 7-Liter-Häusern haben, zu reali-
sieren.
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Stadt Fürth 


Energieversorgung


Die von der infra in Fürth im Rahmen der CO2 - Klimadiskussion diskutierten CO2- Minde-
rungspotentiale sind - in unterschiedlicher Größenordnung - gleichzeitig auch Maßnahmen 
zur Reduktion der im Rahmen des Luftreinhalteplanes relevanten Schadstoffe PM10 und NOx.


Im einzelnen sind folgende Maßnahmen angedacht: 


Ersatz der Energieträger Heizöl und Kohle durch die Energieträger Erdgas, Fern-
wärme und Strom 


Einsatz von Sonnenkollektoren zur Brauchwasserbereitung 


Die Fernwärme wird entweder in Heizwerken Fronmüllerstraße, Schwand, Vacher Straße 
und Dambach oder Blockheizkraftwerken in Fürth in der Regel durch Verbrennung von Erd-
gas erzeugt. (siehe Abb. Nr. 33 ) 


Prognose: Die angegebenen Leistungen bzw. die vorhandenen Netze werden sich in abseh-
barer Zeit nicht nennenswert ändern. Jedoch wird je nach Möglichkeit eine Verdichtung der 
Netze erfolgen. Ebenso wird, wie bisher, innerhalb der fernwärmeversorgten Gebiete auf die 
Verlegung von zusätzlichen Erdgasleitungstrassen, verzichtet, eine Konkurrenz der leitungs-
gebundenen Energieträger soll damit verhindert und die Nutzung der Fernwärme verbessert 
werden . 


Entwicklung der Fernwärmeabsatzmengen – Prognose - 


In den kommenden Jahren wird im Vergleich zum Jahr 2002, durch Wiederinbetriebnahme 
oder Verdichtung der Fernwärme, ein Zuwachs der Primärenergieverbräuche bzw. der Wär-
meabsatzmengen der Heizwerke erwartet. 


Schätzwerte: 


- HW Fronmüllerstraße:     Zuwachs um ca. 20%  (Ausbaustand 2004: ca. 80%) 


- HW Vacher Straße:         Zuwachs um ca. 30%  (Ausbaustand 2004: ca. 50%) 


- HW Dambach:                 kein Zuwachs zu erwarten 


- HW Schwand:                  kein Zuwachs zu erwarten 


Sanierungen am Wohnungsbestand 


Leistungen und Ziele der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Fürth mbH 


Die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Fürth mbH, ein Unternehmen der Stadt Fürth, ist 
eines der führenden Unternehmen der Immobilienwirtschaft in der Region. Ihre Aufgabe ist 
es, Lebensräume für die Menschen zu gestalten. Zum einen löst sie für die Stadt Fürth die 
Probleme kommunaler Wohnungspolitik. Zum anderen sind ihre Geschäftsfelder in allen 
Bereichen der Immobilienwirtschaft zu sehen – unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen, 
ökologischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. 
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 2002 2003 


Anzahl der verwalteten Einheiten  3.199 3.416
davon:
Anzahl der wbg-eigenen Mietwohnungen  1.818 1.789
Anzahl der verwalteten Wohnungen Dritter inkl. WEG 621 871
Anzahl der verwalteten sonstigen Einheiten Dritter  760 756


Tabelle 20: Kennzahlen wbg Fürth 
Quelle: wbg Fürth


Seit einigen Jahren konzentriert sich die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Fürth mbH 
verstärkt auf die Instandhaltung und Modernisierung ihres Bestandes. Die Aufwendungen 
der wbg für Instandhaltungsmaßnahmen und Modernisierungen betrugen im Jahr 2002 ca. 
2,578 Mio. € und im Jahr 2003 ca. 1,919 Mio. €. Schwerpunkte dieser Aktivitäten sind neben 
den normalen Instandhaltungstätigkeiten insbesondere energetische Verbesserungen.  


Hierbei handelt es sich um den Einbau von Isolierglasfenstern und Zentralheizungen sowie 
um die Anbringung von Dachisolierungen und Wärmedämmverbundsystemen. Durch einen 
massiv verringerten Ausstoß von Schadstoffen und durch die Reduzierung des Energie-
verbrauches wird die Umwelt erheblich entlastet. Gleichzeitig sparen die Nutzerinnen und 
Nutzer der Wohnungen erhebliche Ausgaben für die weiter steigenden Energiekosten. So 
haben sowohl die Umwelt als auch die Menschen in der Stadt und die Kundinnen und Kun-
den der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Fürth mbH ökologische und ökonomische Vor-
teile.


Der Energieverbrauch einer Wohnimmobilie wird gemessen in Litern Heizöl je m2 Wohnflä-
che und bezogen auf ein Jahr. Ziel sind so genannte "3- bis 7-Liter-Häuser" und bei entspre-
chenden Rahmenbedingungen sogar sogenannte "Passiv-Häuser". Die Senkung des Ener-
gieverbrauchs im Rahmen einer energetischen Modernisierung von Altbaubeständen führt zu 
erheblichen Einsparpotenzialen. 


Umweltbeiträge werden insbesondere bei den derzeit laufenden Modernisierungs- und Um-
bauprojekten realisiert. Hierzu zählen die Modernisierung der Wohnanlage in Burgfarrnbach, 
der Umbau der Wohnanlage in der Pfeiffer- und Würzburgerstrasse sowie der Umbau und 
der Wohnanlage Soldnerstrasse, Siemens- und Reichenberger- / Aussigerstrasse mit ca. 270 
Wohnungen. Darüber hinaus sind aber auch die vielen kleineren Baustellen des Unterneh-
mens, die stadtweit im Bestand sichtbar sind, nicht zu vergessen. 


Langfristig setzt das Unternehmen alles daran, seine selbst gegebene Visionen, wonach alle 
Objekte der WBG Fürth bis 2012 mindestens einen Standard von 7-Liter-Häusern haben, zu 
realisieren.


Stadt Erlangen


Energieversorgung


In den letzten zehn Jahren sind durch eine Vielzahl von Initiativen bedeutsame Emissions-
minderungen erreicht worden: 


25 % der Heizenergieversorgung erfolgt über die Fernwärmeversorgung im Heizkraftwerk 
der Erlanger Stadtwerke (Kraft-Wärmekopplung) und 40 % über Erdgas. 
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In den Wohnungs-Neubaugebieten Büchenbach-West (Entwicklungsgebiet) ist seit 20 
Jahren eine alleinige Energieversorgung für den Heizungsbereich mit Erdgas 
gewährleistet (festgelegt in den Kaufverträgen). 


  In den Gewerbegebieten Tennenlohe und Frauenaurach basiert die Heizenergieversor-
gung alleinig auf Erdgas. 


Im Röthelheimpark wird die Wärmeversorgung allein durch die Fernwärme abgedeckt. 


12 % der Stromversorgung wird durch das städtische Heizkraftwerk - in Zukunft wird dies 
verdoppelt mit einer Erdgas- GUD- Turbine erzeugt. Gegenwärtig wird das städtische 
Heizkraftwerk mit einer Erdgas-GUD-Turbine ausgestattet. 


Es bestehen eine Vielzahl von Blockheizkraftwerken - darunter das größte in der 
Universitätsklinik mit fast 1 MW elektrischer Leistung. 


Regenerative Energien: 3 Wasserkraft-Anlagen der Erlanger Stadtwerke, über 500 kW-
Fotovoltaik und rd. 400 Solarthermieanlagen 


Derzeit aktuelle Maßnahmen der Erlanger Stadtwerke AG (ESTW) zur Reduktion der 
Emissionen aus eigenen Anlagen im Zeitraum 2003 – 2005: 


Im HKW der ESTW werden bestehende Altanlagen durch den Neubau einer GuD-Anlage 
ersetzt. Durch die Erhöhung der erzeugbaren KWK-Strommenge und teilweise Substitu-
tion des Brennstoffes Kohle durch Erdgas erfolgt eine Reduktion der Emissionen. 


In Zusammenarbeit mit den betreffenden Kunden erfolgt im Wärmeverteilungsnetz teil-
weise eine Umstellung der Versorgung vom Heizmedium Dampf zum Heizmedium Was-
ser mit niedrigeren Mediumtemperaturen. Die damit verbundene Reduzierung der Wär-
meverluste hat auch eine Emissionsreduzierung zur Folge. 


Mögliche weitere künftige Maßnahmen im Zeitraum 2005 – 2010 ff: 


Im Energieverteilungskonzept der ESTW ist neben der Anschlussverdichtung in beste-
henden Fernwärme- und Erdgasversorgungsgebieten auch die Erschließung von neuen 
Gebieten enthalten. Bei Berücksichtigung der Fernwärmeerwartungsgebiete wie z.B. 
Röthelheimpark, ehemaliges Franken II-Gelände und Universitäts-Nordgelände wird der 
Fernwärmeanschlusswert um voraussichtlich 20 MW steigen. Bei der Erdgasversorgung 
bezieht sich die Erschließung im Wesentlichen auf die Neubaugebiete im Stadtwesten. 


Sanierungen am Wohnungsbestand 


Geschosswohnungsbestand


Die städtische GEWOBAU (über 8000 Wohnungen) hat bis Mitte 2004 rd. 45 % ihres Woh-
nungsbestandes energetisch saniert. So wurden im Anger 2000-2002 1000 Wohngebäude 
und im Erlanger Osten in letzter Zeit 550 Wohngebäude saniert. Dies beinhaltete auch den 
Ersatz von Einzelheizungen durch moderne Zentral-Gasbrennwert-Heizungsanlagen. In den 
nächsten Jahren wird der Restbestand der GEWOBAU- Wohnungen (etwas über 1000 WE) 
mit Einzelheizungen auf moderne Erdgasheizungen umgestellt. 







Luftreinhalteplan Ballungsraum Nürnberg – Fürth – Erlangen 


Regierung von Mittelfranken SG 840 


Fassung Oktober 2004   Seite 94 von 200   


Bei den gesamten GEWOBAU-Gebäuden wurden nahezu alle älteren Heizöl-Zentral-
Heizungen auf moderne Erdgasheizungen umgestellt. 


Hervorzuheben sind bei der GEWOBAU weitere Modellprojekte: 


Das sog. 4-Literhaus mit einem BHKW, 
2 große Solarthermie-Anlagen für die Warmwasserbereitung. 


Die größeren Wohnungsbaugesellschaften haben keinerlei Gebäude mit Einzelheizungen 
auf Feststoff- oder Heizölbasis mehr. Deren Gebäude sind Großteils mit Erdgas oder Fern-
wärme oder modernen Heizöl-Zentralheizungen ausgestattet. So hat z. B. die Siemens 
Wohnungsgesellschaft schon einen Großteil ihrer Gebäude (2400 Wohnungen) gesamt e-
nergetisch saniert. 


Ein- und Zweifamilienhausbestand 


Städtisches Förderprogramm für Gebäudesanierung: Bis Ende 2004 werden 40 Maß-
nahmen gefördert für die energetische Sanierung von Einfamilienhäusern. 


Die Erlanger Stadtwerke fördern die Heizungsumstellung auf Erdgas 


Wohnungsneubau


Im Wohnungsneubau wird der Bau von Passiv- und Energiesparhäusern angestrebt, um den 
Energieverbrauch und damit die Emissionen möglichst gering zu halten. 


Im Jahr 1995 erfolgte der Bau des ersten Niedrigenergiehauses in Erlangen, der Öko-
Wohnhof, und 1999-2001 der Bau von 86 Niedrigenergie-Reihenhäusern im Röthelheim-
park — „Siedlungsmodell Röthelheimpark“ sowie ein großes Niedrigenergie-
Wohngebäude mit 30 WE der GEWOBAU im Röthelheimpark 


Seit mehreren Jahren wird in den Einfamilienhaus-Neubaugebieten der Bau von Ener-
giespar- und Passivhäusern gefördert - Erlangen besitzt die größte Zahl in Bayern: 


In Büchenbach-West stehen 7 Passivhäuser, davon wurden 5 von der Stadt gefördert Im 
Röthelheimpark wird bis jetzt der Bau von 10 Passivhäusern gefördert. 


Gewerbe und öffentliche Einrichtungen 


Vorbildliches Energiemanagement bei der Firma SIEMENS Ein Großteil der Wärme-
Versorgung der Gebäude erfolgt mit Fernwärme 


Die gesamten Uni-Gebäude sind in der Innenstadt mit Fernwärme versorgt, im Südge-
lände mit einer zentralen Erdgas-Heizungsanlage. 


3 große Blockheizkraftwerke (Kraft- Wärme-Kälte-Kopplung) versorgen das Nichtoperati-
ve Zentrum der Uni-Klinik, wodurch etwa zwei Drittel des eigenen Strom- und Wärmebe-
darfs gedeckt werden. 


Städtisches Energiemanagement, über 75 % der städtischen Gebäude sind mit Fern-
wärme oder Erdgas versorgt. 
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Künftige Entwicklungen 


Konsequente weitere Sanierung bei der GEWOBAU und in anderen Bereichen des Mehr-
familienhausbestandes


bessere Berücksichtigung der Energieeffizienz bei der Einfamilienhaussanierung, leider 
versäumt immer noch die Mehrzahl der Einfamilienhauseigentümer bei der Fassadenre-
novierung die Anbringung des Wärmeschutzes 
deutlich mehr Energieeffizienz im Gewerbe (bis jetzt steigt der Stromverbrauch immer 
noch von Jahr zu Jahr) 


und Realisierung der Passivhausbauweise auch im Gewerbebau 
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6.3 Prüfung der denkbaren Verbesserungsmaßnahmen und deren 
Auswirkungen 


6.3.1  Verkehr 


6.3.1.1 Anregung der gesetzlich zu regelnde Minderungsmaßnahmen  


Es scheint sinnvoll, in einigen Bereichen gemeinsame gesetzliche Regelungen vorzugeben, 
da die Probleme in allen Städten in etwa die gleichen sind, diese jedoch auf den kommuna-
len Ebenen, aus den verschiedensten Gründen nicht lösbar bzw. auch nicht durchsetzbar 
sind.


Gedacht wird beispielsweise an: 


Verstärkte Förderung des regionalen Nahverkehrs  


Absenkung der Abgasgrenzwerte für Dieselmotore durch Einführung des Parti-
kelfilters und weitere NOx Reduzierung bei Ottomotoren  (siehe auch unter 
6.2.1.2)


Schaffung steuerlicher Vergünstigungen bei besonders schadstoffarmen PKW 
und


umweltfreundliche Brennstoffe ( Flüssiggas / Wasserstoff / Erdgas ) Förderung 
des Ausbaus des Tankstellennetzes für diese Treibstoffe 


Schwerverkehrsabgabe: Hauptverursacher der Belastungen aus Verkehr 


Vorgaben von Reifenabriebwerte für die Reifenindustrie 


Vorgaben für den Belagabrieb der Fahrbahnen 


Anforderungen an Kfz Transport für staubender Güter, (Verbot des 
unabgedeckten Transportes staubender Güter, dadurch Verhinderung von 
Staubabwehung z.B. Mindestanforderung Planenabdeckung, ...) 


6.3.1.2   Schwerpunktstrategie für den Ballungsraum: 
  Pendleranteil aus dem Stadt-Umland-Verkehr  reduzieren  


Vor einer eingehenden Betrachtung der Möglichkeiten, welche die Gebietskörperschaften der 
Städte im Rahmen ihrer kommunalen Handlungsspielräume zur Reduzierung der Luftbelas-
tung durch den Verkehr besitzen, muss die Frage geprüft werden, wie hoch der Anteil des 
Binnenverkehrs und wie hoch der Anteil des Pendlerverkehrs aus dem Umland ist. 
Seit Beginn der 70er Jahre hat sich ein Abwanderungstrend vor allem einkommensstärkerer 
Bevölkerungsschichten zum Wohnen ins Umland entwickelt, während die Arbeitsplätze wei-
terhin überwiegend in den Städten geblieben sind. 


Daraus hat sich ein zunehmend hoher Anteil eines Pendlerverkehrs ergeben, der bisher nur 
teilweise mit Angeboten des öffentlichen Nahverkehrs insbesondere S-Bahn abgewickelt 
wird bzw. werden kann. Ein hoher Prozentsatz der Pendler nutzt für seine Fahrt zum und 
vom Arbeitsplatz den Pkw und verursacht damit eine Verkehrsbelastung, die auf den Haupt-
verkehrsstrassen hohe Schadstoffemissionen entstehen lässt.  
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Am Beispiel der Stadt Nürnberg wird die Situation aufgezeigt: 


Die Gesamtbelastung am Außenkordon, 
der den stadtgrenzenüberschreitenden 
Verkehr abbildet, nahm seit Mitte der 
70er Jahre von rund 300.000 Kfz/16h 
auf heute rund 570.000 Kfz/16h zu. Der 
Verkehr an den Pegnitzbrücken, als ein 
Indikator für den Binnenverkehr, stag-
niert seit vielen Jahren auf hohem Ni-
veau und liegt bei rund 230.000 Kfz/16h. 


Die Anstrengungen der Städte, die Luft-
belastung durch den Autoverkehr in den 
Stadtgebieten zu senken, müssen vor-
rangig ergänzt werden um eine regiona-
le Verkehrspolitik, die das bestehende 
S-Bahnnetz und die Nahverkehrsange-
bote der Deutschen Bahn weiter ausbauen.  Abb. 38: Verkehrsentwicklung in Nürnberg 


Quelle: Stadt Nürnberg


Der ZVGN und die bayerische Straßenbauverwaltung beabsichtigen, für den Verdichtungs-
raum eine verkehrsmittelübergreifende "Datenbasis für intermodale Verkehrsuntersuchungen 
und Auswertungen im Großraum Nürnberg (DIVAN)" zu erstellen. Die Erhebungen beginnen 
2004, das Ergebnis wird voraussichtlich Ende 2005 vorliegen. Damit können dann gesicherte 
Aussagen zu Herkunft und Ziel der Verkehrsströme in ÖV und IV gemacht werden und auch 
Verlagerungspotentiale abgeschätzt werden.  


Sicher ist allerdings, dass nur in der Kombination lokaler und regionaler Verkehrsplanung 
und Verkehrsprojekte eine realistische Chance besteht den Autoverkehr deutlich zu mindern 
und damit die Schadstoffbelastung durch den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren. 
Wenn der Ausbau des regionalen Nahverkehrs erfolgreich durchgeführt ist, können auch 
Maßnahmen wie Maut oder großräumige Sperrungen vertieft diskutiert werden. 


Aus diesen Gründen ist die Schwerpunktstrategie für den Ballungsraum das bestehende S-
Bahnnetz und die Nahverkehrsangebote der Deutschen Bahn schnellstens weiter auszubau-
en.
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6.3.1.3 Einzelmaßnahmen  


Stadt Nürnberg 


Die Stadt Nürnberg hat sich mit dem Beschluss zum „Leitbild Verkehr“ bereits 1991 Ziele 
gesetzt, die weitgehend dazu beitragen können, die Vorgaben der aktuellen 22. BImSchV zu 
erfüllen. Bei den konkreten Maßnahmen zur Erreichung der verkehrspolitischen Ziele über-
nahm Nürnberg bisher häufig eine Vorreiterrolle. Als Beispiele seien genannt: ÖPNV-
Planung, Parkraumbewirtschaftung, Radwegenetz und Fußgängerzonen, flächenhafte Ver-
kehrsberuhigung.


Die Zielsetzungen eines Luftreinhalteplans im Sinne der 22. BImSchV erfordern weiterhin die 
Entschlossenheit der Stadt Nürnberg im Rahmen ihrer Handlungsmöglichkeiten die Schadstoff-
belastungen durch den Verkehr zu reduzieren. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass bei 
verkehrsplanerischen Entscheidungen die Schadstoffreduzierung keineswegs immer das wich-
tigste Zielkriterium sein kann, weil auch andere Zielsetzungen wie z.B. die bessere Verkehrser-
schließung eine wichtige Rolle spielen. 


Dies macht in den nächsten Jahren einen intelligenten Mix unterschiedlichen Maßnahmen 
notwendig, die auf den bisherigen Erfolgen der Nürnberger Verkehrspolitik aufbauen und das 
Leitbild Verkehr im Rahmen jährlicher Aktionsprogramme weiterhin konsequent umsetzen. 
Diese Bemühungen stehen immer unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltssituation der 
Stadt Nürnberg und die Zuschussmöglichkeiten von Land und Bund die notwendigen Investi-
tionen ermöglichen. 


10-Punkte-Zukunftsprogramm für 2005 bis 2010 zur Erreichung der EU-Ziele für eine Re-
duzierung der Schadstoffbelastung durch den Autoverkehr 


1. Weiterer Ausbau des ÖPNV 


 Der wesentliche Ansatz für eine signifikante Veränderung des Modal Split zugunsten 
des „Umweltverbundes“ ist der weitere Ausbau des ÖPNV und des Fahrrad-/ Fußgän-
gerverkehrs. Im Rahmen der Diskussion des Nahverkehrsentwicklungsplans wird der 
weitere Ausbau des ÖPNV ergebnisoffen untersucht werden. „Ergebnisoffen“ heißt, 
dass kein Verkehrsträger a priori ausgeschlossen werden soll (U-Bahn, Straßen-/ 
Stadtbahn, Bus, ggf. Taxi).  


 Grundsätzliches Ziel ist, ein schlüssiges ober- und unterirdisches Schienennetz zu 
konzipieren, dessen Feinerschließung mittels Bussen erfolgt. Für die Straßen- und 
Stadtbahnen gilt es – ähnlich dem U-Bahnbau – zügige, lange und direkte Durchmes-
serlinien zu erhalten bzw. zu schaffen  


 Der ÖPNV muss insbesondere bei den schiengebundenen Verkehrsmitteln U-Bahn, S-
Bahn und Straßen-/Stadtbahn konsequent gefördert werden. Deshalb werden im Nah-
verkehrsentwicklungsplan auch die diskutierte Stadtbahn nach Erlangen, Alternativen 
mit anderen Streckenführungen sowie die nördliche Altstadtquerung der Straßenbahn 
untersucht. Beschleunigungsmaßnahmen sind im gesamten ÖPNV-Netz zu realisieren.  


 Der Nahverkehrsentwicklungsplan wird aufgrund eines voraussichtlich Mitte 2005 zur 
Verfügung stehenden aktualisierten Datenmaterials und Verkehrssimulationsmodells 
auch Wechselwirkungen zwischen dem ÖPNV und dem motorisierten Individualverkehr 
aufzeigen. Zusammen mit dem genannten Gutachten wird er voraussichtlich Mitte 
2006 vorliegen und dann Grundlage für weitere Entscheidungen des Stadtrats sein. 
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2. Vorrang des ÖPNV vor dem motorisierten Individualverkehr - angepasste Ampel-
schaltung / mehr Busspuren 


 Um die Attraktivität des ÖPNV zu steigern, vor allem eine verbesserte Fahrplansicherheit 
und verringerte Fahrzeiten zu erreichen, muss insbesondere bei der Straßenbahn und bei 
Bussen durch ein intelligentes Steuerungssystem für den Nutzer ein wahrnehmbarer Vor-
rang gegenüber den MIV angestrebt werden. 


 Außerdem ist das System eigener Busspuren soweit als möglich auszubauen um auch hier 
eine Verbesserung der Attraktivität dieses öffentlichen Nahverkehrsmittel zu schaffen. 


3. Weiterer Ausbau des Fahrradwege- und Fußgängernetzes 


 Ergänzend zum Ausbau des ÖPNV ist auch ein beschleunigter Ausbau des Rad- und 
Fußwegenetzes erforderlich. Neben einem möglichst lückenlosen Radverkehrsnetz 
muss auch eine weitreichende Radverkehrsinfrastruktur (Abstellanlagen, Wegweisung 
etc.) hierfür gewährleistet sein. 


4. Bau von Stadtbahnen zur großflächigen Nahverkehrserschließung 


Stadtbahnen sind eine notwendige Ergänzung des Straßenbahnnetzes zur schnellen 
Verbindung des öffentlichen Nahverkehrs im Städtedreieck Nürnberg, Fürth, Erlangen 
und in der Erreichung peripherer Stadtteile einer Großstadt wie Nürnberg. 


 Dazu erfolgt bereits seit einiger Zeit eine Prüfung, ob eine Stadtbahn nach Erlangen 
das öffentliche Nahverkehrsnetz optimal ergänzen kann und zu einer Reduzierung des 
MIV zwischen diesen beiden Städten führen kann. Die standardisierte Bewertung soll 
Ende 2004 vorliegen. 


5. Weiterer Ausbau des S-Bahnnetzes für den Berufspendlerverkehr nach Nürnberg 


 Im Verkehrsleitbild des Regionalplans für die Industrieregion Mittelfranken hat der Aus-
bau eines regionalen Schnellbahnsystem vor dem Hintergrund der Stadt-
Umlandwanderung einen hohen Stellenwert. 


 Dies bedeutet einen weiteren Ausbau des S-Bahnnetzes um Nürnberg mit den S-
Bahnstrecken nach Erlangen und Forchheim und der Weiterentwicklung der S-Bahn-
Projekte nach Ansbach und Neumarkt. 


 Die Schaffung einer S-Bahn-Infrastruktur orientiert an der Siedlungsentwicklung der 
letzten 30 Jahre im Umlandbereich von Nürnberg ist eine notwendige Ergänzung der 
Bemühungen der Stadt Nürnberg den ÖPNV im U-Bahn und Straßenbahnbereich zu 
verbessern. Mit diesen beiden Strategien entsteht eine effektvolle konzertierte Aktion, 
die die Attraktivität des gesamten ÖPNV-Netzes erheblich steigern kann und damit 
auch ein höheres Maß an Umsteigeeffekten auslösen wird. 


6. Verflüssigung des Verkehrs durch verbesserte Koordinierung der Signalanlagen 


 Dort wo es möglich und sinnvoll ist, sollten durch eine verbesserte Koordinierung von 
Signalanlagen die noch vorhandenen Spielräume zur „Verflüssigung“ des Verkehrs 
(Grüne Welle) genutzt werden. 
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7. Verbesserungsmaßnahmen am Frankenschnellweg zur Reduzierung der Luftbe-
lastung


 Für den Frankenschnellweg im Bereich zwischen der Anschlussstelle Südring und der 
Rothenburger Strasse wird u.a. eine Tunnellösung untersucht. In diesem Zusammen-
hang sollten auch die technischen Möglichkeiten einer Abluftreinigung geprüft. Ein sol-
ches Projekt könnte zu einer deutlichen Reduzierung der Luftbelastung in den anlie-
genden Wohngebieten beitragen. 


8. Verstärkte Parkraumbewirtschaftung 


 Das Instrument der Parkraumbewirtschaftung wird weiterhin eine wichtige Funktion zur 
Beeinflussung des motorisierten Individualverkehrs haben und ist im Rahmen der 
„Push-and-Pull – Maßnahmen“ räumlich differenziert weiter auszubauen. So soll im 
Zusammenwirken von verbessertem Angebot im Bereich des „Umweltverbundes“ und 
Restriktionen eine spürbare Veränderung der Verkehrsmittelwahl bei gleichbleibendem 
Mobilitätsniveau erreicht werden. 


9. Weiterer Ausbau dynamischer Verkehrs- und Parkleitsysteme 


 Die Vorteile weiterer dynamischer Verkehrs- und Parkleitsysteme sind im Rahmen der 
finanziellen Möglichkeiten zu prüfen und systematisch auszubauen. 


10. Reduzierung des Schwerverkehrs durch Verlagerung Zollhauptamtes und Errich-
tung des Containerbahnhofs im Staatshafen Nürnberg 


 Zur Reduzierung des Schwerverkehrs im Stadtgebiet wird die Verlagerung des Zoll-
hauptamtes sowie die Errichtung des Containerbahnhofs als trimodale Umschlaganla-
ge im Staatshafen Nürnberg einen wichtigen Beitrag leisten. 
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Aus Kostengründen in der nächsten Zeit nicht vorgesehen  
Zweckmäßigkeit wird zu gegebener Zeit geprüft. 


ni
ch


t m
ac


hb
ar


 –
  


V
er


la
ge


ru
ng


 in
 W


oh
ng


eb
ie


te
 


ni
ch


t m
ög


lic
h 


- 
 


un
ve


rt
re


tb
ar


e 
B


el
as


tu
ng


 d
er


 
an


lie
ge


nd
en


 W
oh


ng
eb


ie
te


 


W
ö


lc
k


e
rn


-/
L


a
n


d
g


ra
b


en
-


s
tr


a
s


se
 


N
e


b
e


n
st


ra
ß


e
n
 k


ö
n
n


e
n
 


V
e


rk
e


h
r 


n
ic


h
t 


a
u
fn


e
h
m


e
n


 
K


re
uz


un
gs


fre
ie


r A
us


ba
u 


F
ra


nk
en


sc
hn


el
lw


eg
/ L


an
dg


ra
-


be
ns


tra
ß
e 


ge
pl


an
t  


P
a


rk
-L


e
it-


S
ys


te
m


 w
ir
d


 
a


n
g
e


st
re


b
t 


ni
ch


t m
ög


lic
h 


-  
un


ve
rtr


et
ba


re
 B


el
as


tu
ng


 d
er


 
an


lie
ge


nd
en


 W
oh


ng
eb


ie
te


 –
  


V
er


la
ge


ru
ng


  d
er


 L
uf


tb
el


as
tu


ng
 


ko
nt


ra
pr


od
uk


tiv
 –


  
V


er
la


ge
ru


ng
 in


 W
oh


ng
eb


ie
te


 m
it 


ne
ue


r (
Ü


be
r-


) B
el


as
tu


ng
 


J
o


h
a


n
n


is
s


tr
a


s
se


 


ke
in


e
 g


e
e


ig
n


e
te


n
 E


rs
a


tz
-


st
ra


ss
e


n
 n


u
r 


e
n


g
e


 W
o
h


n
st


ra
ß


e
n


 
 V


e
rl
a


g
e


ru
n


g
 d


e
r 


L
u
ft
-


b
e


la
st


u
n


g
  


Soweit sinnvoll ist die Verstetigung des Verkehrsflusses bereits geschehen  
Änderungen der Verkehrssituation werden im Rahmen der Qualitätssicherung berücksichtigt. 
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Bei hoher Verkehrsdichte ist ein niedriges Geschwindigkeitsniveau bereits erreicht, in Randzeiten sind 30 km/h kaum durchsetzbar. 
In den angrenzenden Neben-/Wohnstraßen wurde soweit sinnvoll die Geschwindigkeitsbeschränkung bereits eingeführt. 
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Zu Fahrverboten siehe die Ausführungen Im Textteil. 


Für eine derartige telematische Verkehrssteuerung sind die erforderlichen geeigneten Ersatzstrassen nicht vorhanden,  
wie in den nebenstehenden Spalten ausgeführt. 


Außerdem lässt die Finanzsituation der Stadt den Aufbau eines derartigen Systems nicht zu. 


Für Ottomotoren ist eine derartige Regelung nicht aktuell, 
da bereits mehr als 90% der Fahrzeuge mit geregeltem Katalysator ausgestattet sind.  


Für Dieselmotoren bis EU 3  
ist eine derartige Regelung denkbar – jedoch kaum  


kontrollierbar und damit nicht umsetzbar. 
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Stadt Fürth 


Darstellung der Konzepte und Maßnahmen der Stadt Fürth zur Verkehrsplanung und 
Verkehrslenkung 


Bei allen Maßnahmen, die gegen die verkehrlichen Belastungen, hier insbesondere durch 
den Straßenverkehr, diskutiert werden, muss immer die spezielle Situation Fürths im 
Ballungsraum und damit im Verkehrsnetz berücksichtigt werden. Sie ist durch folgende 
Punkte gekennzeichnet: 


Fürth hat einen erheblichen Durchgangsverkehr zu bewältigen, der vorwiegend auf der 
Südwesttangente (SWT) und dem Frankenschnellweg, aber auch auf der B 8 bewältigt 
wird. Weniger starke, aber gleichwohl belastende Durchgangsverkehre werden zwischen 
Südwesttangente und Frankenschnellweg sowohl im Norden von Fürth (Fischerberg) wie 
auch im Süden (Höfener Str. – Fronmüllerstr.) abgewickelt. 


Auf diesen und wenigen anderen Straßen (z.B. Gründlacher Str./Seeackerstr.) ist 
teilweise ein LKW-Anteil festzustellen, der deutlich über den „üblichen“ 5% im übrigen 
Stadtgebiet liegt. 


Der Durchgangsverkehr überlagert sich mit Quell- und Zielverkehr und ist von diesem 
nicht zu trennen.  


Die LKW-typischen Belastungen in der nördlichen Südstadt und der Innenstadt haben 
ihre Ursache nicht im gewerblichen Güter(fern)Verkehr, sondern sind auf den Busverkehr 
zurückzuführen. Alternative Antriebe der im städtischen Nahverkehr eingesetzten Busse, 
z.B. Gasantrieb, O-Busse, können dieses Problem lösen. 


Handlungsmöglichkeiten:


Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen sind die folgenden Anmerkungen zu machen: 


Sperrung von Straßen 


Aus Sicht des Stadtplanungsamtes ist dies generell kein brauchbarer Lösungsansatz für 
die Stadt Fürth. Die Hauptlast des (motorisierten) Verkehrs ist bereits auf dem 
Vorbehaltsnetz gebündelt, Sperrungen im Vorbehaltsnetz führen zwangsläufig zu 
Verlagerungen in schützenswerte Wohngebiete.  


Verzicht auf Verkehrsbündelungen auf Hauptstraßen 


Dies widerspricht den Zielen der Verkehrsplanung. Wo immer möglich, soll der gebiets-
fremde Verkehr auf Hauptverkehrsstraßen gebündelt werden, dieses Ziel ist bundesweit 
anerkannt und z.B. auch Grundlage individueller Zielführungssysteme in Fahrzeugen. 


Pförtnerampeln zur Verstetigung des Verkehrsflusses 


Dies ist nur möglich, wenn ausreichende Stauräume vorhanden sind, also außerhalb der 
Bebauung. Die LZA an der Würzburger Straße/Am Kieselbühl kann so verstanden 
werden, denn dort wird der Verkehr aus drei Richtungen (von der B8 aus Richtung 
Neustadt/Aisch, von Burgfarrnbach und von der Hafenstraße) „gefangen“, zu Pulks 
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zusammengeführt und bei ungestörtem Verkehrsfluss (keine Baustellen) in dieser Form 
bis zur Ludwigsbrücke durchgeführt.  
Pförtnerampel bedeutet allerdings, dass bewusst nicht die maximale Leistungsfähigkeit 
zur Grundlage gemacht wird (wie heute), sondern eine geringere Anzahl von Fahrzeugen 
durchgeführt wird, um z.B. den Umweltgedanken Rechnung zu tragen. 
An den anderen drei wichtigen Zufahrten zur Stadt (Poppenreuther Straße/Erlanger 
Straße, Nürnberger Straße und Schwabacher Straße) sind Pförtnerampeln aufgrund der 
räumlichen, aber auch verkehrlichen Situation nicht möglich. 


Verkehrsmanagement durch dynamische Verkehrsleitsysteme 


Aus Sicht der Verkehrsplanung ist dies durchaus sinnvoll, wobei auch andere als nur die 
Umweltparameter berücksichtigt werden müssen. Dies ist aber nur mit der Einführung 
der "Telematik" sinnvoll möglich. 


Einbahnstraßenregelung zur Reduzierung der Verkehrsmenge 


Hierbei handelt es sich um eine fragliche Maßnahme (da die Geschwindigkeit des Ver-
kehrs steigt), die an der einzigen in Fürth realisierten Stelle (Würzburger Straße stadt-
einwärts, Hochstraße stadtauswärts) offenbar wirkungslos ist.  


Beschleunigung des Busverkehrs durch Busbeschleunigung und Busspuren 


Der Versuch, solche Maßnahme zu realisieren, ist in der Vergangenheit gescheitert. Mit 
dem Bau der U-Bahn bis zur Hardhöhe bieten sich solche Maßnahme nur noch in der 
Nord-Süd-Richtung (Linie 173, ab Dezember 2004 auch 174) an, der Effekt aus Sicht der 
Luftreinhaltung dürfte äußerst gering sein, wenngleich die Maßnahme selbst aus anderen 
Gründen sinnvoll wäre, aber nicht finanziert werden kann. 


Attraktivitätssteigerung des Busverkehrs durch dichteren Takt und bessere Takt-
abstimmung


Ein attraktives ÖPNV-System setzt voraus, dass die einzelnen Verkehrsarten aufeinan-
der abgestimmt und miteinander vernetzt sind. Dies bedeutet, dass die Fahrgäste ohne 
unzumutbare Wartezeiten zwischen den Verkehrsmitteln wechseln können. Es bedeutet 
aber auch, dass der Zugang zum System nicht durch lange Taktzeiten erschwert werden 
darf. Lange Taktzeiten verbunden mit längeren Fußwegen von der Wohnung zur ÖPNV – 
Haltestelle und Zeitverlusten beim Umsteigen fördern nicht die Nutzung des ÖPNV. Kür-
zere Taktzeiten sind daher anzustreben. 


Park+Ride-Anlagen in Fürth sind kontraproduktiv 


Wie auch der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) in seiner letzten Stellung-
nahme zum Park & Ride –Platz Unterfarrnbach ausführte, liegen P+R-Anlagen im Stadt-
gebiet Fürth zu nahe im Ballungsraum und würden daher zusätzlichen PKW-Verkehr in 
die Stadt ziehen bzw. Umsteiger vom Bus auf den PKW zur Fahrt zum Bahnhof erzeu-
gen. Nutzen würden solche Anlagen nur den Autofahrern, die einen weiteren Weg mit 
dem ÖPNV zurücklegen, d.h. nach Nürnberg oder Erlangen fahren.  
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Aus Sicht der Stadt Fürth muss gefordert werden, P+R-Anlagen möglichst nahe an der 
Wohnstandorten, also im Landkreis Fürth, zu realisieren, damit kurze Wege mit dem 
PKW und lange Wege mit dem ÖPNV zurückgelegt werden. 


Förderung des (schienengebundenen) ÖPNV


Neben der U-Bahn kann auch der Schienen-Personen-Nahverkehr auf den Bahnstrecken 
noch deutlich mehr Verkehr aufnehmen. Dazu müsste allerdings der Zugang zu den Zü-
gen verbessert werden (bessere Bahnsteige, bessere Züge, bessere Abstellmöglichkei-
ten für Fahrräder und PKW), die Fahrzeiten und –takte verkürzt und wo notwendig die 
Leistungsfähigkeit verbessert werden (z.B. zügige Realisierung der S-Bahn nach Erlan-
gen mit mehr neuen Stationen und S-Bahn - ähnliche Verkehre nach Westen (Neu-
stadt/Aisch, Markt Erlbach, Cadolzburg).  


Alle diese Maßnahmen können (und werden) von der Stadt Fürth nur angemahnt wer-
den, zuständig ist die Bayerische Eisenbahn Gesellschaft. 


Förderung des Radverkehrs 


Hierunter ist zu verstehen, dass nicht nur Radwege und –streifen gebaut werden, son-
dern dass das Fahrrad zum alternativen Verkehrsmittel wird, also auch am Anfang 
(Wohnung) und Ende der Fahrt leicht erreichbar ist und sicher verwahrt werden kann. 
Dazu gehören z.B. überdachte und auch abschließbare Fahrradboxen an allen Haltestel-
len der Schienenverkehrmittel in ausreichender Zahl. 
Ferner müssen überörtliche Radverkehrsrouten geschaffen werden, die das Fahrrad 
auch hinsichtlich der Reisezeit zu einem alternativen Verkehrmittel machen. Die Führung 
des Radverkehrs auf Wegen mit 5 km/h Höchstgeschwindigkeit (Beschilderung: Fußweg, 
Radfahrer frei) ist keine Förderung des Radverkehrs und sollte die Ausnahme bleiben. 


Förderung alternativer Antriebe 


Der Gasantrieb bei Bussen, aber vor allem beim PKW ist zu fördern. Letzteres könnte er-
reicht werden, indem weitere Gastankstellen in Fürth (z.B. im Westen und Norden) einge-
richtet werden. Insbesondere im PKW-Bereich ist der Gasbetrieb dem Dieselbetrieb ver-
gleichbar und führt dort zu eines deutlichen Verminderung der Rußpartikel. 


Parkraumbewirtschaftung 


Ziel muss es sein, eine benutzerspezifische Bewirtschaftung zu schaffen. Grob kategori-
siert bedeutet dies, dass in Wohngebieten ohne ausreichende private Stellplätze die öf-
fentlichen Stellplätze vorrangig den Bewohnern zur Verfügung stehen müssen (z.B. west-
liche Innenstadt und nördliche Südstadt), im Grenzbereich zur Fußgängerzone den Be-
suchern der Innenstadt zur Verfügung stehen während Berufstätige in der Innenstadt nur 
dann Parkplätze im öffentlichen Raum haben sollten, wenn dies unabdingbar ist. Diese 
letzte Gruppe sollte verstärkt auf den ÖPNV verwiesen werden. 


Tempo 30 


Das Bayer. Landesamt hat bei ersten Versuchen auf Münchener Straßen festgestellt, 
dass eine Reduzierung der zulässigen Fahrgeschwindigkeit von 50 auf 30 km/h insbe 
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sondere dann ein geeignetes Mittel sein kann, wenn Partikel-Immissionen gesenkt wer-
den müssen. Da die Abgaspartikel ausschließlich kleinere Durchmesser als 1 µm aufwei-
sen, wirkt sich diese Verringerung unmittelbar auf die Feinstaub-PM10-Belastung aus. 
Neben den verminderten Abgas-Partikelemissionen werden dann auch weniger Partikel 
von den Reifen, den Bremsbelägen und der Straßenoberfläche emittiert, welche auch zur 
PM10-Belastung beitragen.  


Abb. 39: Fahrzeugbezogene Pkw-NOx- Emissionen bei den gemessenen Fahrzyklen 
Quelle: Stadt Fürth


Zur Reduzierung der Stickstoffdioxid-Immissionen kann eine Geschwindigkeitsbeschränkung 
vor allem bei einem hohem Nutzfahrzeuganteil der betrachteten Kfz-Flotte nützlich sein.  


Wegen des Vielfachen an Stickstoffoxiden, das ein schweres Nutzfahrzeug gegenüber ei-
nem Pkw emittiert, kann eine Verkehrsbeschränkung für schwere Nutzfahrzeuge zur Stick-
stoffdioxidminderung ebenfalls zielführend sein. 


Abb. 40: Fahrzeugbezogene Pkw- Partikel-Emissionen bei den gemessenen Fahrzyklen 
Quelle: Stadt Fürth


Die Ergebnisse der Versuche zeigen auch, dass kurzfristige Bevorzugung von Bussen im 
allgemeinen Verkehrsablauf nicht zu erheblichen Störungen und wesentlichen Emissi-
onserhöhungen führen. Vor allem aber werden die Möglichkeiten einer Geschwindig-
keitsbeschränkung zur gezielten und kurzfristig möglichen Emissions- und damit auch 
Immissionsminderung an Straßen deutlich. 


Öffentlichkeitsarbeit


In den letzten Jahren wurden verschiedene Aktionen zur verstärkten Nutzung des Fahr-
rades und des ÖPNV durchgeführt, die großen Anklang gefunden haben. Diese sind 
konsequent fortzuführen und durch neue Angebote auszuweiten. 


Überprüfung der Realisierungsfähigkeit der Handlungsmöglichkeiten in den belaste-
ten Straßenabschnitten:  siehe folgende Matrix (Tabelle 22) 
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Der Effekt ist wohl gering, und die Maßnahme ist  durch die Polizei nicht überwachbar 
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Der Effekt ist wohl gering, und die Maßnahme ist  durch die Polizei nicht überwachbar 
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Der Effekt ist wohl gering, und die Maßnahme ist  durch 
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Stadt Erlangen 


Weitere grundsätzliche Programmpunkte der Stadt Erlangen für 2005 bis 2010 zur Errei-
chung der EU-Ziele für eine Reduzierung der Schadstoffbelastung durch den Autoverkehr: 


Die Stadt Erlangen 


lehnt Eingriffe ordnungspolitischer Art (wie Einbahnstraßen, Straßensperren, Fahr-
verbote, auch zeitlich begrenzte), ohne die Folgen durch den verdrängten Verkehr 
aufzuzeigen, ab. Diese Eingriffe können in den Städten nur als Ultima Ratio in der 
Kette der erforderlichen Schritte zur Eingrenzung der Umweltbelastungen des KFZ-
Verkehrs angesehen werden und setzen eine lückenlose Überwachung voraus, da 
sonst der Befolgungsgrad als sehr gering einzuschätzen ist. 


hält eine Reduzierung oder gar Vermeidung des Schadstoffausstoßes am Verursa-
cher (dem KFZ) durch technische Maßnahmen für wesentlich effektiver und zielfüh-
render.


  ist der Meinung, dass mittel- bis langfristig eine Umverteilung zugunsten der Ver-
kehrsmittel im Umweitverbund (ÖPNV, Fahrrad, zu Fuß) mit einer offensiven Ange-
botsplanung sinnvoller ist. 


wird genau prüfen, ob die Schließung noch vorhandener Netzlücken wie Adenauer-
ring, Südumgehung der östlichen Umlandgemeinden und Kosbacher Brücke zur Ent-
lastung der von Lärm und Abgasen überlasteten Straßenabschnitte beitragen kann. 


Prüfung möglicher Eingriffe in den Verkehr für Strassen in Erlangen


Im jeweiligen Einzelfall ist unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zu 
prüfen durch welche Maßnahmen eine größere Schadstoffminderung erzielbar ist, oder ob 
eine Kombination der Maßnahmen sinnvoll ist.


Gleichzeitig fordert der Maßnahmenkatalog eine Prüfung, ob mit einer angedachten Umver-
teilung des Verkehrs mit neuer (Über-) Belastung an anderer Stelle gerechnet werden muss. 


Schließlich ist es erforderlich, dass ein Befolgungsgrad von  90 % durchsetzbar ist, sonst 
sind die Maßnahmen auf ihre (Rest-) Wirkung zu hinterfragen. Bei einem Maßnahmenge-
menge erfordert dies einen hohen Überwachungsaufwand. 


Die Prüfung der vorgeschlagenen Maßnahmen durch die Arbeitsgruppe in der Verwaltung 
der Stadt Erlangen hat ergeben, dass die denkbaren Maßnahmen einerseits zu Problemver-
schiebungen (Belastung der Wohngebiete) führen würde und andererseits kaum praktikabel 
und nur schwer durchsetzbar sind. Bei einigen dieser Maßnahmenvorschläge fehlen zudem 
zu einer Umsetzung die erforderlichen rechtlichen Grundlagen in der StVO. 


Die Arbeitsgruppe wird die einzelnen Vorschläge zur Emissionsminderung bei den belaste-
ten Straßen einzelfallbezogen und sorgfältig prüfen, um differenziert bewerten zu können, ob 
und ggf. welche Maßnahmen auf den einzelnen Straßenabschnitten wirksam und erfolgver-
sprechend umgesetzt werden können. 
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6.3.2  Industrie 


6.3.2.1  Anregung zu gesetzlich zu regelnde Minderungsmaßnahmen 


Immissionsverschärfende Maßnahmen für die in Deutschland genehmigungspflichtigen An-
lagen hinsichtlich der Schadstoffe Staub und NOx wird nicht für erforderlich gehalten. Die 
neue Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft, die 17. und 13. BImSchV geben den 
Stand der Technik wieder. Mit deren Umsetzung werden weitere Reduzierungen erreicht, der 
Anteil an der Verschmutzung die von diesen Anlagen stammen ist dann sehr gering. 


Allenfalls wird angeregt, dass ein Errichtungsverbot für neue Feststofffeuerungen in den Ge-
bieten ausgesprochen wird für die Luftreinhaltepläne zu erstellen sind.( Siehe auch 6.3.3.1) 


6.3.2.2 Einzelmaßnahmen 


Abweichend von den Vorschriften der novellierten 13. BImSchV und der neuen Technischen 
Anleitung zur Reinhaltung der Luft wurde für die beiden im Genehmigungsverfahren befindli-
chen Änderungen in den Heizkraftwerken in Erlangen und Nürnberg - Errichtung von Gas 
und Dampfturbinen Anlagen - niedrigere Emissionsgrenzwerte für Stickstoffoxide in den in 
den letzten Monaten erteilten Teilgenehmigungen festgesetzt. 


Die beiden Anlagen sind die größten industriellen NOx-Emittenten in den Stadtgebieten. Die 
Herabsetzung der Grenzwerte entspricht dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und dient 
der Sicherstellung der in § 6 BImSchG genannten Genehmigungsvoraussetzungen und stellt 
die Umsetzungen der Ziele des Luftreinhalte- und Alarmplanes dar. 


Umsetzung der TA Luft 2002 


Das entscheidende Instrument im Rahmen des Luftreinhalteplans ist die Umsetzung der 
neuen TA Luft 2002, insbesondere die Vorgaben der Altanlagensanierung. Aus diesem 
Grund werden die betroffenen Betriebe zur Umsetzung der neuen TA Luft 2002 aufgefordert. 
Erste Verhandlungen wurden bereits geführt. Wie beschrieben erfüllt der größte Teil der An-
lagen bereits die verschärften Anforderungen der neuen TA-Luft. 


Stadt Nürnberg 


Anfang Feb. 2004 wurden in einer Anschreibeaktion 64 Firmen mit genehmigungsbedürfti-
gen Anlagen zu Umsetzung der TA-Luft 2002 aufgefordert. Diese Firmen gehören den fol-
genden Branchen an: 


9 Feuerungsanlagen und Verbrennungsmotoranlagen, 
32 Anlagen, die mit staubenden Gütern umgehen - insbesondere im Hafenbereich wer-
den Sanierungskonzepte erarbeitet, 
4 Strahlanlagen 
13 Anlagen aus dem Bereich metallverarbeitende Industrie, 
6 sonstige Anlagen. 
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Stadt Fürth 


Die Fürther Anlagenbetreiber werden aufgefordert, eigenverantwortlich alle notwendigen 
Schritte zur Umsetzung der TA Luft 2002 einzuleiten. Das Ordnungsamt erwartet bis zum 30. 
September 2004 verbindliche Mitteilungen der Firmen, wie die jeweiligen Vorgaben der TA 
Luft 2002 fristgerecht umgesetzt werden. Sollten die Unternehmen dieser Aufforderung nicht 
nachkommen, wird es sich das Ordnungsamt vorbehalten, die fristgerechte Altanlagensanie-
rung durch nachträgliche Anordnungen sicherzustellen. 


Die Anlagenverteilung der Anlagen die im Rahmen der Altanlagensanierung der TA-Luft 
2002 Maßnahmen zu ergreifen haben setzt sich wie folgt zusammen: 


13 Feuerungsanlagen und Verbrennungsmotoranlagen, 
2 Anlagen, die mit staubenden Gütern umgehen, 
6 Anlagen aus dem Bereich metallbe- und verarbeitende Industrie, 
4 sonstige Anlagen. 


Stadt Erlangen 


Bis auf eine Schweröl-Feuerungsanlage erfüllen alle relevanten Erlanger Betriebe die Anfor-
derungen der TA-Luft 2002. 


Im Unterschied zur Luftreinhaltestrategie der 90-iger Jahre kann nicht mehr mit der 
Sanierung einzelner großer Emittenten eine markante Verbesserung der 
Luftbelastungssituation erreicht werden, da diese bereits hohe Standards aufweisen. Durch 
die in der Vergangenheit ergriffenen Maßnahmen zur Abluftreinigung wurden jedoch 
vorwiegend Grobstäube abgeschieden. Durch die bis heute gebräuchlichen 
Filtertechnologien wurde nur ein Teil der Feinstaubemissionen (PM10) erfasst. Es besteht 
also ein ausgeprägter Handlungsbedarf bei der Entwicklung kostengünstiger Technologien 
zur Reduktion dieser Feinstäube. Die bislang verfügbaren technischen Lösungen haben sich 
in der Praxis oftmals als nur bedingt geeignet erwiesen. Neben der Umsetzung der TA-Luft 
2002 sind deshalb unterschiedliche (freiwillige) branchenspezifische Maßnahmen und 
Kooperationslösungen mit dem Ziel, emissionsarme Produkte und Verfahren zu fördern, 
erforderlich. 


6.3.3  Gewerbe- und Wohnhäuser 


6.3.3.1  Anregung zu gesetzlich zu regelnde Minderungsmaßnahmen 


Hier wird angeregt, dass von den Kommunen die vorhandenen Möglichkeiten zu Verboten / 
Beschränkungen für Feststoff-Feuerungen in  


   Flächennutzungsplänen nach § 5(2) Nr.6 BauG 
   Bebauungsplänen nach § 9 (1) Nr. 23 BauG 
   Satzungen nach Art 24 (1)Nr.3 GO und Art 91 (2) Nr.5 BayBo 


genutzt werden. 
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Dass weiterhin das Land Bayern ein Verbot von Festbrennstoffen bzw. schärfere Staub-
grenzwerte für mittlere und größere Feststofffeuerungen in LRP- Geltungsbereichen nach § 
47 (7) BImSchG regelt. 


Die Bundesrepublik Deutschland schärfere Grenzwerte für Staub bei Feststofffeuerungen, 
insbesondere von Kleinanlagen in der 1. BImSchV festsetzt. 


6.3.3.2  Einzelmaßnahmen 


Hier wird auf die Ausführungen hinsichtlich der bereits ergriffenen Maßnahmen unter 
Nr.6.2.3.2 verwiesen 


7.  Öffentlichkeitsbeteiligung 


Erste Auslegung 


Der Entwurf des ersten Teiles des Luftreinhalteplanes, (Kapitel 0 – 5 Ist-Zustand ohne Maß-
nahmen) lag bis zum 24.04.04 bei den drei Städten und bei der Regierung von Mittelfranken 
für interessierte Bürger zur Einsicht öffentlich aus.  


Die Auslegung wurde im Amtsblatt Nr. 6 vom 26.03.04 der Regierung von Mittelfranken so-
wie den jeweiligen Amtsblättern der Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen angekündigt. Die 
Lokale Presse wurde über eine Pressemitteilung der Regierung von Mittelfranken am 
10.03.04 über die bevorstehende Öffentlichkeitsbeteiligung informiert. 


Bis 24.04.2004 konnten Anregungen und Beobachtungen der Regierung von Mittelfranken 
zugeleitet werden. 


Die insgesamt 63 - hauptsächlich per e-mail - bei der Regierung von Mittelfranken eingegan-
genen schriftlichen Anregungen wurden den Städten Nürnberg, Fürth und Erlangen zur Prü-
fung und eventuellen Berücksichtigung bei der Planung der eigenen Maßnahmen zugeleitet.  


Nachfolgend eine Auswahl der wichtigsten, am häufigsten genannten Anregungen: 


Förderung und Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs


Dieses Thema wird sehr häufig in verschiedenen Variationen genannt: z.B. Vorrang 
vor dem Individualverkehr, dichteres Busnetz, kürzere Taktzeiten, dafür kleinere Bus-
se, Einführung von Busspuren, billigere Tarife, S-Bahn-Ausbau, modernere, umwelt-
freundlichere Fahrzeuge. 


Förderung des Radverkehrs 


Auch diese Thematik wurde häufig genannt. Insbesondere der Ausbau des Radwe-
genetzes mit Lückenschlüssen in der Innenstadt, Fahrradwegweisung, glättere Rad-
wegbeläge, geeignete Abstellmöglichkeiten, Verbesserung der Mitnahmemöglichkei-
ten im ÖPNV wurden häufig genannt. 
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Verflüssigung der Verkehrsströme 


Hierzu wurden keine konkreten Maßnahmen vorgeschlagen, die Problematik wurde 
aber häufig genannt. 


Parkraumbewirtschaftung 


Auch dieser Problemkreis wurde vielfach angesprochen. Grundsätzlich wurde vorge-
schlagen, die Parktarife zu erhöhen, die Parkberechtigung an eine ÖPNV-Dauerkarte 
zu binden und vermehrt Anwohnerparkzonen zu schaffen. 


Park & Ride


Diese Problematik wurde sehr oft genannt, ohne jedoch konkrete Vorschläge zu ma-
chen.


Tempo-30-Zonen


Diese Problematik wurde ebenfalls sehr oft angeführt. 


Alternative Antriebe 


Hier wurde eine stärkere Förderung alternativer Antriebe angeregt. Gefordert wurde 
auch die verstärkte Umrüstung von Linienbussen. 


Öffentlichkeitsarbeit, erzieherische Maßnahmen 


Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, Plakataktionen, entsprechender Unterricht in Kinder-
gärten und Schulen wurde angeregt. 


Leihfahrräder, Car-Sharing 


Diese beiden Punkte wurden sehr oft angesprochen und eine öffentliche Förderung 
angemahnt.


Erstattung von ÖPNV-Fahrtkosten 


Es wurde vorgeschlagen die Fahrtkosten im ÖPNV beim Einkauf zurück zu erstatten 
wie bereits z.T. bei Parkhaus-Tickets. 


Kleinräumige Heizzentralen, evtl. mit Blockheizkraftwerk (BHKW) 


Hier wurde gefordert, verstärkt Kraft-Wärmekopplung, lokale BHKWs, Heizkraftwerke 
für den Nahbereich u.ä. zu errichten bzw. zu fördern. 


Fußgängerzonen, Spielstraßen 


Verstärkte Bepflanzung der Innenstädte  


Bessere Wärmedämmung an Gebäuden 
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Förderung alternativer Energien 


Anregungen für deren Umsetzung die gesetzlichen Grundlagen fehlen oder de-
ren rechtliche Umsetzbarkeit noch nicht eindeutig geklärt ist 


Etliche Anregungen befassten sich mit den Themen City-Maut, Verbot für LKW-
Lieferverkehr in die Innenstadt und Einführung von „Autofreien Tagen“ zur Schad-
stoffreduzierung. Für die Umsetzung dieser Anregungen fehlen derzeit die gesetzli-
chen Grundlagen. 


Eine Reihe von weiteren Anregungen befasste sich mit Vorschlägen, deren rechtliche 
Umsetzbarkeit noch nicht eindeutig geklärt ist. Dazu gehört vor allem die (großflächi-
ge) Sperrung von hochbelasteten Straßen für bestimmte Fahrzeuge (gerade / unge-
rade Kennzeichen). 


Unabhängig von der rechtlich offenen Frage sind diese Anregungen wenig praktika-
bel (fehlendes elektronisches Leitsystem für die Gesamtstadt) und darüber hinaus 
sieht die Polizei auf Grund ihrer knappen Personalressourcen keine Möglichkeit even-
tuelle Verkehrsverbote zu überwachen und durchzusetzen. 


Diese Vorschläge und Anregungen wurden von den Städten geprüft und soweit möglich in 
den Maßnahmen (Kapitel 6) berücksichtigt. 


Zweite Auslegung 


Nach Fertigstellung des Entwurfes des Luftreinhalteplanes lag der gesamte Text mit den 
Anhängen nochmals für zwei Wochen bei den Städten Nürnberg, Fürth und Erlangen, sowie 
bei der Regierung von Mittelfranken für zwei Wochen zur Einsichtnahme aus. 


Die Auslegung wurde im Amtsblatt Nr. 18 vom 10.09.04 der Regierung von Mittelfranken 
sowie den jeweiligen Amtsblättern der Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen angekündigt. 
Die Lokale Presse wurde über eine Pressemitteilung der Regierung von Mittelfranken über 
die bevorstehende Öffentlichkeitsbeteiligung informiert. 


Parallel zur Auslegung wurde der Luftreinhalteplan auch auf den Internetseiten der Regie-
rung von Mittelfranken und des Umweltamtes der Stadt Nürnberg veröffentlicht. Es bestand 
außerdem die Möglichkeit den Luftreinhalteplan (aufgeteilt in einzelne Kapitel) im pdf-Format 
von den Internetseiten herunterzuladen. 


Bis zum 25.09.04 konnten Anregungen und Beobachtungen der Regierung von Mittelfranken 
schriftlich zugeleitet werden. 


Die 14 - hauptsächlich per e-mail - bei der Regierung von Mittelfranken eingegangenen 
schriftlichen Anregungen und Vorschläge wurden wiederum den Städten Nürnberg, Fürth 
und Erlangen zugeleitet.  
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Nachfolgend eine Auswahl der wichtigsten, am häufigsten genannten Anregungen: 


Es werden Konzepte für effiziente und kostengünstige öffentliche Verkehrsnetze an-
gemahnt.


Es wird beanstandet, dass nur Ziele aber keine Maßnahmen formuliert werden. Vor-
geschlagen werden konkret: Ausbau / Lückenschließungen im ÖPNV, Verkehrsredu-
zierung (City Maut, Parkraumbewirtschaftung, Ausbau Park&Ride, Pendlerbörse) 


Die Maßnahmenprogramme der Städte werden mehrfach als zu allgemein und daher 
zu wenig konkret kritisiert.  


Vorschlag zur Verhinderung der Staubemissionen von Fuß- und Radwegen durch Er-
satz von Mineralbeton durch Bitumenbeläge. 


Das Fehlen von verbindlichen und konkreten Zeitplänen für die Maßnahmenpläne 
wird moniert. 


Konkrete Maßnahmen zur Verkehrslenkung und Verkehrsberuhigung. Ausbau des 
Radwegenetzes werden angemahnt. 


Ein verstärkter Ersatz, Pflege und Neupflanzung von Straßenbäumen und Bepflan-
zung von Parkflächen wird gefordert. 


Die Förderung der Umstellung des Hausbrandes auf emissionsärmere Feuerungen 
wird vorgeschlagen. 


Die Verwendung der Ressourcen für Investitionen in Fahrradverkehr und kurzfristig 
wirksame Maßnahmen des ÖPNV statt für U-Bahnstrecken und Straßenbaumaß-
nahmen wird gefordert. 


Der Erhalt des bestehenden Straßenbahnnetzes, die Erhöhung der Taktfrequenz und 
der ÖPNV-Ausbau wird angemahnt. 


Der Verzicht auf verschiednen Verkehrsprojekte (z.B. Ausbau Frankenschnellweg, 
Flughafenanbindung, B2a, Höfener Spange und Bamberger Straße) wird gefordert. 


Gemeinsame Initiativen des Ballungsraumes beim Gesetzgeber mit Zielrichtung auf 
Gesetzesänderungen für derzeit gesetzlich noch nicht mögliche Maßnahmen (Len-
kungsmaßnahmen) werden vorgeschlagen. 


Den Städten und Behörden wird eine Hinhaltetaktik in Bezug auf die konkrete Umset-
zung von Maßnahmen zur Luftreinhaltung vorgehalten.  


Bei der 2. Stufe der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden keine völlig neuen Aspekte angespro-
chen. Die vorgetragenen Anregungen und Vorschläge wurden während der Erstellung des 
Luftreinhalteplanes bereits intensiv behandelt und sind - soweit umsetzbar - auch im Luft-
reinhalteplan bereits berücksichtigt. 





